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Beständigkeit und Vertrauen –  
der Staat kann ohne uns nicht handeln!
Von Sabine Schumann, stellvertretende DPolGBundesvorsitzende

Das Versammlungsrecht ist ein 
herausragendes Grundrecht. 
Öffentlich seiner Meinung 
 Ausdruck zu verleihen, sich 
 gemeinsam mit anderen Men
schen friedlich zu versammeln, 
ohne diese Möglichkeiten sind 
Demokratie und Rechtsstaat 
überhaupt nicht denkbar. Zu 
Recht hat der Schutz der Ver
sammlungsfreiheit einen sehr 
hohen Stellenwert als polizei
lichen Aufgabe.

Wer dieses Grundrecht aus
nutzt, indem er beispielsweise 
vorsätzlich und immer wieder 
gegen Auflagen oder Gesetze 
verstößt, der muss damit rech
nen, dass die Polizei eingreift 
und notfalls auch die Ver
sammlung auflöst. Jedes poli
zeiliche Handeln steht unter 
dem Vorbehalt des Übermaß
verbots. Daran müssen wir 
auch nicht permanent erinnert 
werden, weder von den NGOs 
noch von irgendwelchen Par
teizentralen oder selbst er
nannten Polizeifachleuten.

Das Versammlungsrecht, das 
mit der Föderalismusreform  
in Länderkompetenz gegeben 
wurde, hat nicht unbedingt zur 
Rechtssicherheit beigetragen, 
eher das Gegenteil ist der Fall. 
Die DPolG hat beizeiten daran 
Kritik geübt. Jetzt zeigt sich, dass 
wir wieder einmal recht behal
ten hatten. Nun reden ebenfalls 
führende Politikerinnen und 
 Politiker darüber, bundesein
heitliche Regelungen anstreben 
zu wollen und sie tun dabei so, 
als würden sie hier frische Ge
danken entwickeln. Nein, das ist 
der Versuch, frühere Entschei
dungen rückgängig zu machen 
und die eigenen Fehler klamm
heimlich auszubessern. 

Wir erleben, da wo sogenannte 
„Querdenker“ zusammenkom

men, dass gegen geltendes 
Recht regelmäßig, bewusst  
und gewollt verstoßen wird. 
Mittlerweile lässt sich das Ge
schehen mit den unzähligen 
Verstößen tausendfach auf
zeigen. Diese Versammlungen 
sollten eigentlich von vorn
herein verboten werden, das 
wäre folgerichtig. Es ist schlicht 
skandalös, wenn sich in Stutt
gart nach nunmehr einem Jahr 
CoronaPandemie die Kommu
ne und das Land noch immer 
nicht einig darüber werden,  
ob die Rechtslage das zulässt. 
Die Polizei muss das dann 
 immer ausbügeln und die 

 nagende Kritik von 
allen Seiten ist ihr 
immer gewiss. 

Wir haben aber 
auch wichtige 
Fortschritte er
zielt, in anderen 
Punkten.

Beim Impfen hat 
die DPolG massi
ven Druck ausge
übt, in Gesprächen 
mit der Politik, 
aber auch unsere 
Standpunkte in 
den Medien haben 
mehr Tempo in  
die Abwicklung 
gebracht. Gerade 
unsere opera tiven 
Kräfte sind erheb
lichen Infektionsri
siken ausgesetzt, 
das war in der 
 ersten Phase 
 überhaupt nicht 
berücksichtigt 
worden, da war 
Nachbesserung 
dringend nötig. 
Für die Gesundheit 
unserer Kollegin
nen und Kollegen, 
aber auch für die 

Einsatzfähigkeit der  Polizei war 
das absolut wichtig und nicht 
zu vergessen, ein wichtiger 
 Erfolg der DPolG.

Kein Mensch kann heute schon 
sicher voraussagen, wie lange 
wir die Maßnahmen des Infek
tionsschutzes noch auf uns 
nehmen müssen und wie sich 
die Gesetzgebung entwickeln 
wird. Ja, auch durch die Wahl
kämpfe im Bund und in den 
Ländern wird sie beeinflusst. 
Man möchte meinen, dass 
nicht nur zwischen den Partei
en, sondern auch innerhalb der 
verschiedenen Ebenen der Poli

tik gewisse „Frontlinien“ ver
laufen. Mir scheint, dass durch 
die Auseinandersetzungen in
nerhalb der Parteien die Lage 
noch komplizierter und die 
Stimmung aufgeheizter wird.

Die Polizeiarbeit wird dadurch 
nicht leichter. Wir sollten uns 
von simplen Attacken, grundlo
sen Behauptungen oder markt
schreierischen Schlagzeilen 
überhaupt nicht beeindrucken 
lassen. Denn die Polizei ge
nießt, gerade in Deutschland, 
bei der Bevölkerung riesiges 
Vertrauen. Und weil sie sich 
strikt an Recht und Gesetz hält, 
neutral und nicht nach partei
politischer Erwartungshaltung 
die praktische Polizeiarbeit 
leistet, wird sie auch unbeein
druckt künftig ihre Rolle ge
nauso ernst nehmen. 

Zur Beruhigung hat auch die 
Politik beizutragen. Sie hat die 
Verantwortung, überlegt und 
nachvollziehbar zu handeln 
und auch schallendes Lärmen 
in Richtung der Polizei zu ver
sagen. Es ist zudem völlig un
angebracht, mit Ausrichtung 
an die öffentlichen Verwaltung 
eine „Revolution“ anzuzeigen. 

Die Beschäftigten von Polizei, 
Ordnungsbehörden und des öf
fentlichen Dienstes insgesamt 
waren und sind ausnahmslos 
rechtssichere Menschen, die zu
verlässig, engagiert und in der 
Anwendung von Gesetzen und 
Vorschriften täglich ihre Aufga
ben meistern und dabei die Sta
bilität des Landes sichern. Auf 
Irrwegen unterwegs sind die
jenigen, die unsere Aufgaben 
an Unternehmensberatungen 
abgeben wollen. Sie sind nicht 
dem Gemeinwesen verpflich
tet, sie streben nach Gewinn
maximierung. Wer das vorhat, 
ist definitiv auf dem Irrweg! 

 < Sabine Schumann
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DPolG im Internet: www.dpolg.de
Ihre Meinung interessiert uns: dpolg@dbb.de
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Forschungsprojekt zum Alltag  
von Polizeivollzugskräften

DPolG berät  
Deutsche Hochschule 
der Polizei bei Studie
Die Deutsche Hochschule der Polizei (DHPol) 
 untersucht mit dem Forschungsprojekt MEGAVO 
drei Themenkomplexe: die Motivation hinter der 
Berufswahl, den Berufsalltag und Gewalt gegen 
Polizistinnen und Polizisten. Drei Jahre lang sollen 
verschiedene Informationen und Daten gesam
melt und ausgewertet werden. 

Für ihn sei die Polizeistudie 
eine Investition in die Zukunft 
unserer Polizei, so Bundesin
nenminister Horst Seehofer. 
Zum Mitglied im Beirat des 
Forschungsprojekts wurde  
die stellvertretende DPolG
Bundesvorsitzende Sabine 
Schumann berufen. Um das 
Projektteam bestmöglich zu 
unterstützen, werden im Bei
rat sowohl Mitglieder mit poli
zeilicher als auch mit unter
schiedlicher wissenschaftlicher 
Expertise vertreten sein.

Die DHPol wird BestPractice
Modelle und Handlungsemp
fehlungen entwickeln, die  
sich positiv auf Arbeitszufrie
denheit und Motivation von 
Polizeibeamten auswirken so
wie helfen, dass Polizistinnen 

und Polizisten seltener Gewalt 
ausgesetzt sind. 

„Ich fühle mich absolut geehrt, 
vom Bundesinnenministerium 
als Beirätin in diese Studie be
rufen worden zu sein. Es sollen 
in dieser Studie grundsätzliche 
Einstellungsmuster meiner Be
rufsgruppe erhoben und die 
Begleitumstände offengelegt 
werden, ob und wie sich so
wohl die Motivation als auch 
die Werteorientierung von Poli
zistinnen und Polizisten im Lau
fe eines Berufslebens verän
dern“, sagte Sabine Schumann.

Auf der Seite des BMI können 
jetzt bereits die Projektskizze 
und andere Informationen zu 
#MEGAVO eingesehen werden. 
www.bmi.bund.de 
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DPolG Bundespolizeigewerkschaft

Lückenlose CoronaTests  
bei illegal Einreisenden 
Derzeit wird im Deutschen Bun
destag das Gesetz zur Moderni
sierung der Rechtsgrundlagen 
der Bundespolizei beraten. Das 
geltende Bundespolizeigesetz, 
das zum großen Teil noch aus 
dem Jahr 1994 stammt, ist 
 bislang nur in einzelnen Vor
schriften modifiziert worden. 
An welchen Stellen muss die 
Rechtslage an die aktuellen si
cherheitspolitischen Herausfor
derungen angepasst werden? 
Welche neuen Befugnisse sind 
im Bereich der Gefahrenabwehr 
notwendig, damit die Bundes
polizei auch im 21. Jahrhundert 
ihrem Auftrag gerecht werden 
kann? Wo gilt es, die Kompe
tenzen der Bundespolizei im 
 Bereich der Strafverfolgung zu 
stärken? Und was kann jenseits 
der rechtlichen Grundlagen ge
tan werden, um den Dienst in 
der Bundespolizei attraktiv zu 
machen? 

Auf Initiative der CDU/CSU
Bundestagsfraktion fand dazu 
am 29. März 2021 eine kon 
struktive Diskussionsrunde mit 
Unionsabgeordneten, Gewerk
schaftsvertretern und Füh
rungskräften der Bundespolizei 
statt. Heiko Teggatz, Vorsitzen
der der DPolG Bundespolizei
gewerkschaft, legte die Forde
rungen seiner Gewerkschaft 
dar (vergleiche POLIZEISPIEGEL 
4/2021) und forderte überdies 
aus aktuellem Anlass, aufge
griffene illegal Einreisende 
nach Deutschland umfassend 
auf eine CoronaInfektion zu 
testen, wenn sie mit Polizeibe
schäftigten in Kontakt treten. 
Immer wieder kommt es bei
spielsweise durch Aufgriffe in 
Lkw oder Containern zu Kon
takten mit größeren Gruppen 
von Einreisenden („Behältnis
schleusungen“), die in den Poli
zeidienststellen der Bundes
polizei ein Einreiseverfahren 

durchlaufen müssen. Im Jahr 
2020 waren insgesamt 15 583 
Migranten auf diese Weise 
nach Deutschland gelangt.

 < Verpflichtendes Testen 
bei Einreise

„Am Anfang der Bearbeitungs
kette muss der CoronaSchnell
test stehen; bei positivem 
 Ergebnis müssen sämtliche 
Schutzmaßnahmen getrof 
fen werden, um im Falle einer 
tatsächlichen Infektion die 

Weiterverbreitung oder Über
tragung auf Beschäftigte der 
Polizei zu verhindern, das ist 
derzeit nicht der Fall“, fordert 
Teggatz. Ein solcher Schnelltest 
muss notfalls auch gegen den 
Willen des Einreisenden durch
geführt werden, dazu muss nö
tigenfalls der Gesetzgeber die 
Voraussetzungen schaffen.

Immer wieder komme es dazu, 
so die DPolG, dass größere Per
sonengruppen direkt an der 
Grenze oder im Binnenland an
getroffen werden, die illegal 
eingereist sind und ausländer
rechtliche Verfahren durchlau
fen müssen. Durch das ständige 
Verbringen von unerlaubt ein

gereisten Drittausländer 
in die Diensträume der 
Bundespolizei, insbesonde
re bei größeren Gruppen, 
können die behördlich festge
legten Regelungen nicht mehr 
in letzter Konsequenz umge
setzt werden. Als besonders 
problematisch wird die Durch
mischung der Kohorten angese
hen, die immer dann stattfin
det, wenn die Abarbeitung 
solcher (Groß)Aufgriffe über 
mehrere Dienstgruppen(schich
ten) andauert. Da in der Regel 

davon auszugehen ist, dass 
Schleuserorganisationen vor 
und während des Transportes 
dieser Menschen keinerlei Wert 
auf Hygienekonzepte und Ab
standsregeln legen, besteht bei 
der Übernahme durch die Bun
despolizei eine erhebliche Ge
fährdung der eingesetzten 
Kräfte, sich mit Infektions
krankheiten anzustecken.

Die einzige Möglichkeit, diese 
Gefahr abzuwehren bezie
hungsweise einzudämmen, 
wäre die Anordnung einer 
Testmöglichkeit, deren Ver
pflichtung notfalls auch mit 
Zwang durchgesetzt werden 
müsste. Leider fehlt es der 

Bundespolizei derzeit an den 
nötigen Präventivbefugnissen. 
Die Anwendung der „Allge
meinbefugnis“ gemäß § 14 
BPOLG scheint zwar grund
sätzlich theoretisch möglich  
zu sein, die Anordnung der 
Zwangsdurchsetzung bei die
sem körperlichen Eingriff je
doch zumindest zweifelhaft. 
 
Damit die Bundespolizei auch 
zukünftig auf solche oder ähn
liche Szenarien vorbereitet ist, 
regt die DPolG Bundespolizei
gewerkschaft dringend an, den 
§ 43 BPOLG (Durchsuchung 
von Personen und Entnahme 
von Blutproben) um die Befug
nis zur Anordnung einer „kör
perlichen Untersuchung“ zu 
erweitern, wie sie im § 81 a der 
Strafprozessordnung geregelt 
ist. Damit wären körperliche 
Eingriffe, wie beispielsweise 
Abstrichtests, auch zur Abwehr 
von Gefahren für Leib und Le
ben rechtssicher im Bundes
polizeigesetz verankert.

Heiko Teggatz begrüßte unter
dessen die Bemühungen der 
Bundespolizei, den Beschäftig
ten mindestens zweimal in der 
Woche die Möglichkeit eines 
CoronaSchnelltest zu geben, 
und hebt die Anstrengungen 
rascher Impfungen der Be
schäftigten der Bundespolizei 
hervor: „Es sind bereits Tausen
de Beschäftigte geimpft wor
den, das ist praktizierte Für
sorge des Dienstherrn, die wir 
anerkennen. Umso wichtiger 
ist es, dass in der täglichen Pra
xis bei Einreisekontrollen alle 
vermeidbaren Infektionsrisiken 
ausgeschlossen werden!“ 

 < Der Vorsitzende der DPolG Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggatz, 
bei der Videokonferenz in der DPolGBundesgeschäftsstelle

 < Ein Test auf COVID-19 sollte  
bei illegal Einreisenden ver
pflichtend werden.
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Digitales Mittagsgespräch  
der KonradAdenauerStiftung

Die Polizei –  
Freund und Helfer 
oder Feindbild?
Zum dritten digitalen Mittagsgespräch über das 
Bild und die Rolle der Polizei in der Gesellschaft 
hatte die KonradAdenauerStiftung (Südbaden) 
am 27. April 2021 eingeladen. Impulsgeber und 
Diskutanten dieser Runde waren der stellvertre
tende DPolGBundesvorsitzende sowie Landesvor
sitzende von BadenWürttemberg, Ralf Kusterer, 
und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der 
Union im Deutschen Bundestag, Thorsten Frei. 

Thorsten Frei hob in seinem 
Statement die besondere Zeit 
hervor, in der wir leben. Die 
 Polizei wird von vielen Seiten 
mit ungerechtfertigter Kritik 
und mit Angriffen überzogen 
– auch aus politischen Reihen. 
Umso wichtiger ist es, sich vor 
die Polizei zu stellen und sie zu 
stärken mit angemessener 
Ausstattung, ausreichend Per
sonal und den notwendigen 
rechtlichen Kompetenzen. 

Natürlich müsse man Fehlver
halten in der Polizei nachgehen, 
so Frei. In den letzten vier Jah
ren gab es bundesweit 377 Ver
dachtsfälle von Fehlverhalten 
bei der Polizei bei insgesamt 
gut 300 000 Polizeibeschäftig
ten. Jeder Fall sei einer zu viel, 
aber das Verhältnis zeige den
noch, dass sich die überwälti
gende Mehrheit aller Polizeibe
amtinnen und Polizeibeamten 
korrekt verhalte. Grundrechte, 
Schutz vor Diskriminierung so
wie rechtsstaatliche Prinzipien 
bilden die Grundlage der Poli
zeiausbildung in Deutschland, 
auf die könne man stolz sein.  
Es gebe, so Thorsten Frei, kein 
Problem von struktureller Poli
zeigewalt in Deutschland. Wo
mit es ein Problem gibt, das 
sind die tätlichen Angriffe auf 

Polizistinnen und Polizisten. 
 Allein im letzten Jahr wurden 
38 000 Straftaten gegen Poli
zeikräfte registriert. Der Straf
rahmen beim Widerstand ge
gen Vollstreckungsbeamte 
sollte deshalb noch einmal 
deutlich erhöht werden.

Ralf Kusterer stellte in seinem 
Vortrag fest, dass die Polizei in 
der Gesellschaft ein hohes An
sehen genieße. Das zeige sich 
nicht nur regelmäßig in Umfra
gen, sondern täglich bei per
sönlichen Begegnungen mit 
Bürgerinnen und Bürgern. Die 
derzeitige Herausforderung 
durch die CoronaPandemie 
 zeige jedoch, dass an manchen 
Orten die Aggressivität gegen 
die Polizei zunimmt – bis hin zu 
Bedrohungen. Von Gewalt ist 
mittlerweile die gesamte Blau
lichtfamilie betroffen, also auch 

Rettungskräfte und Feuerwehr. 
Die Politik ist deshalb gefordert, 
den Sicherheitskräften den Rü
cken zu stärken. Das kann sie 
auch konkret leisten, indem der 
Dienstherr nach einem nachge
wiesenen Angriff auf einen Poli
zeibeamten – verbal oder tät
lich – in Vorleistung bei der 
Zahlung von Schmerzensgeld 
geht. Schlimm wird es auch dort, 
wo nicht nur der Polizei beamte 
selbst, sondern auch dessen 
 Familien bedroht werden.

Kusterer lobte den Bundesin
nenminister dafür, dass für die 
Polizei – namentlich die Bundes
polizei – in den letzten Jahren 
vieles auf den Weg gebracht 
wurde. Vor allem die Erhöhung 

der Polizeizulage sei positiv auf
genommen worden, bei der Ru
hegehaltsfähigkeit der Polizei
zulage müssen allerdings noch 
dicke Bretter gebohrt werden. 

 < Umstrittene 
 Gesetzesvorhaben

Auf energischen Widerstand 
stoßen nach Ralf Kusterer, 
manche politischen Pirouetten 
der jüngsten Zeit. So plane die 
neue grünschwarze Koalition 
in BadenWürttemberg ein An
tidiskriminierungsgesetz und 

die Kennzeichnungspflicht für 
die Polizei. Berlin lässt grüßen. 
Beides stoße auf großen Un
mut unter den Kolleginnen 
und Kollegen. 

Bemerkenswerterweise  bekam 
Ralf Kusterer dabei Rückende
ckung vom CDU Bundestags
abgeordneten Thorsten Frei, 
der sich klar gegen das Berliner 
Antidiskriminierungsgesetz 
ausgesprochen hat und der  
die ablehnende Haltung zur 
Kennzeichnungspflicht unter
streicht. 

In der anschließenden Diskus
sionsrunde äußerten Teilneh
mende des Mittagsgesprächs 
Lob und Kritik für die Polizei. 
Beispiele einzelnen Fehlverhal
tens kamen zur Sprache, aber es 
wurde auch deutlich, die Polizei 
braucht mehr Unterstützung 
der Politik, der Gesellschaft und 
auch von Prominenten. Aufse
henerregende Video und Twit
teraktionen prominenter Künst
ler wären zum Beispiel auch 
einmal wünschenswert im Hin
blick auf die Polizei. Ralf Kuste
rer konstatierte, dort wo sich 
die Polizei gegenüber Bürgerin
nen und Bürgern nicht korrekt 
verhalte, müsse dies ausgewer
tet werden und auch gegebe
nenfalls zu Konsequenzen füh
ren. Entscheidend für ihn als 
stellvertretenden DPolGBun
desvorsitzenden sei deshalb 
auch das Thema der Ausbildung 
und vor allem regelmäßigen 
Fortbildung. Polizeiliche Arbeit 
basiere immer auf Kommunika
tion und dem Gespür für dees
kalierendes Verhalten in brenz
ligen Situationen. Das sollte 
immer wieder thematisiert  
und geschult werden.  

 < Ralf Kusterer, stellvertretender DPolG Bundesvorsitzender

 < Thorsten Frei, 
stellvertre
tender Vor
sitzender der 
CDU/CSU
Bundestags
fraktion
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12. dbb Bundesfrauenkongress

Sabine Schumann in Geschäftsführung 
der dbb bundesfrauenvertretung gewählt
Beim 12. dbb Bundesfrauenkongress, der am 13. April 2021 in Berlin unter 
dem Motto „Zurück in die Zukunft – Frauenpolitik gestern, heute, morgen“ 
stattfand und bei dem der Großteil der über 300 Delegierten virtuell zuge
schaltet war, wurde die stellvertretende DPolGBundesvorsitzende Sabine 
Schumann mit einem hervorragenden Wahlergebnis zur Beisitzerin in die 
Geschäftsführung der dbb bundesfrauenvertretung wiedergewählt.

Sabine Schumann unterstrich 
in ihrer Bewerbungsrede die 
Ziele der dbb bundesfrauen
vertretung. „Unser Ziel ist es, 
Gleichberechtigung in allen 
 Bereichen des öffentlichen Le
bens voranzubringen. Als Poli
zeibeamtin weiß ich täglich, 
was es heißt, sich in einer Män
nerwelt zu behaupten. Politi
sche und strukturelle Verände
rungen in unserer Arbeitswelt 
und in unserer Gesellschaft 
müssen umgehend auf den 
Weg gebracht werden. Die Er
rungenschaften der Gleichstel
lungspolitik müssen nicht nur 
verteidigt, sondern um jeden 
Preis vorangetrieben werden.“

Insgesamt stimmte der dbb 
Bundesfrauenkongress, das 
höchste Beschlussgremium der 
dbb bundesfrauenvertretung, 
über 307 Anträge ab und ver
abschiedete zehn Leitanträge, 
die sich mit frauen und gleich

stellungspolitischen Themen 
befassen. Sabine Schumann: 
„Wir haben viele zukunftswei
sende Beschlüsse gefasst, die 
die gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen an Führungsposi
tionen im öffentlichen Dienst 
sowie die Vereinbarkeit von Fa
milie und Beruf stärken sollen.“

 < Wegweisende 
 Beschlüsse gefasst

Ein wichtiger Beschluss fordert 
die Parität in der Gesellschaft 
und im dbb. Frauen sollen 
 demnach stärker an politische 
Verantwortung herangeführt 
und einbezogen werden, zum 
Beispiel durch MentoringPro
gramme. Eine weitere Forde
rung der dbb bundesfrauenver
tretung befasst sich mit dem 
Thema Beurteilungen. Unter 
dem Stichwort „Beurteilungs
verfahren 4.0“ setzt sich die 
dbb bundesfrauenvertretung 

für eine Vereinheitlichung von 
 Beurteilungsrichtlinien ein,  
für gerechtere Verfahren und 
mehr Transparenz. Sabine Schu
mann: „Leider ist es oft noch so, 
dass Frauen bei Beurteilungen 
schlechter abschneiden als ihre 
männlichen Kollegen. Das liegt 
jedoch keineswegs an schlech
terer Arbeit, sondern daran, 
dass in Teilzeit Beschäftigte – 
und das sind häufig Frauen – 
anders beurteilt werden als 
Vollzeitbeschäftigte, weil die 
Grundzüge von Beurteilungen 
immer noch ausgerichtet sind 
an durchgehenden Erwerbsbio
grafien und die Leistung häufig 
an Präsenz geknüpft wird. Das 
wollen wir ändern!“ 

Der Zeit voraus war die DPolG
Frauenvertretung mit ihrem 
Antrag zur Bekämpfung von 
sexueller Belästigung am Ar
beitsplatz. Jetzt kündigte das 
Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend 
an, sich das Anliegen zu eigen 
zu machen. Sabine Schumann 
zur Begründung: „Besonders 
dort, wo Machtverhältnisse 
eine Rolle spielen, ist sexuelle 
Belästigung ein herausragen
des Thema, dies ist zum Bei
spiel in der Polizei mit stren 
gen und äußerlich sichtbaren 
Hierarchien der Fall. Arbeitge
bende sind gesetzlich dazu ver
pflichtet, für den Schutz der 
Beschäftigten zu sorgen. Das 
erfordert jedoch die Kenntnis 
darüber, wie hoch das Ausmaß 
sexueller Belästigung gerade in 
ihrem Dienstbereich ist.“ 

Die Beschlüsse geben die poli
tische Stoßrichtung der dbb 
bundesfrauenvertretung für 
die kommenden Jahre vor. Die 
neu gewählte Vorsitzende der 
dbb bundesfrauenvertretung, 
Milanie Kreutz (DStG), betonte 
in ihrer Antrittsrede: „Gleich
stellungspolitik ist keine Ein
bahnstraße, die wir einfach 
 geradeaus und zielgerichtet 
entlangspazieren und am Ende 
bei der Gleichberechtigung an
kommen. Mit den Leitlinien, 
die wir auf dem dbb Bundes
frauenkongress festgelegt ha
ben, legen wir einen klaren 
Fahrplan vor, damit Frauen 
nicht zu den Verliererinnen  
der CoronaKrise werden“. 

 < Sabine Schumann

 < Die neu gewählte Geschäftsführung der dbb bundesfrauenvertretung: Michaela Neersen (dbb sachsenanhalt), 
Elke Janßen (GdS), Sabine Schumann (DPolG), Milanie Kreutz (DStG) und Synnöve Nüchter (komba) (von links) ge
meinsam mit dem dbb Bundesvorsitzenden Ulrich Silberbach (Zweiter von rechts)
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Polizeiliche Kriminalitätsstatistik 2020

DPolG: Kriminalität verlagert sich –  
keine Entwarnung in Sicht
Die Vorstellung der Kriminalitätsstatistik für 2020 
zeigt keine Entwarnung, trotz der besonderen 
Lage durch die CoronaPandemie. „Der Rückgang 
der Kriminalitätsfälle bei bestimmten Delikten wie 
bei Wohnungseinbrüchen vermindert nicht das 
nach wie vor vorherrschende Unsicherheitsgefühl 
in der Bevölkerung“, sagte DPolGBundesvorsit
zender Rainer Wendt am 15. April 2021 in Berlin.

Insgesamt ist die Kriminalität 
in Deutschland im vergange
nen Jahr laut PKS trotz der 
 CoronaMaßnahmen nur 
 geringfügig um 2,3 Prozent  
auf insgesamt 5,31 Millionen 
Straftaten gesunken. 

Besorgniserregend bleibt, dass 
die Zahl der Fälle von Wider
stand gegen Vollstreckungsbe
amte auf einem hohen Niveau 
verharrt, 37 000 Fälle bundes
weit. Rainer Wendt: „Die 
Hemmschwelle, Polizistinnen 
und Polizisten tätlich anzugrei
fen, sie zu bespucken und so
gar zu schlagen, ist bei vielen 
verloren gegangen. Es zeigt sich, 

dass die Akzeptanz staatlichen 
Handelns weiter abnimmt und 
die Einsatzkräfte der Polizei dies 
täglich zu spüren bekommen.“ 

Die neue Kriminalstatistik zeigt 
auch, dass veränderte Tatgele
genheiten zu neuen Tatbege
hungsmustern führen. Wenn die 
Wohnung  besetzt ist, steigt der 
Einbrecher eben in die Kellerräu
me, Garage oder Werkstatt ein. 
Oder er sucht sich die Firmen
räume, wenn die Beschäf tigten 
alle im Homeoffice  arbeiten. 

Wendt: „Wenn die Politik viele 
Milliarden auf den Markt wirft, 
um richtigerweise bedrohten 

Unternehmen zu helfen und 
sich dabei dermaßen dilettan
tisch anstellt wie in Deutsch
land, ist der Anstieg der Be
trugsdelikte in diesem Bereich 
kein Wunder. Während drin
gend benötigte Beihilfen für 
tatsächlich existierende Unter
nehmen, die in Not sind, auf 
sich warten lassen, kassieren 
Betrüger ungeniert ab. 

Es zeigt sich wieder einmal, 
dass in Krisensituationen wie 
zu Pandemiezeiten nur ein 
Staat mit stabilen staatlichen 
Strukturen und öffentlich Be
schäftigten in der Lage ist, 
 solche Prozesse zu steuern. 
Manchmal scheint das etwas 
bürokratisch, aber die Hilfen 
kommen dafür zielsicher in  
die richtigen Taschen.“ 

Quelle: BMI

 < Die Zahl der Straftaten 
von Sachbeschädigun
gen ist 2020 gestiegen.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft



Krisenbewältigung ist  
ohne die Polizei nicht denkbar
Armin Schuster, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), im 
Interview mit dem POLIZEISPIEGEL über Krisenszenarien, WarnApps und die Rolle der Polizei in Krisen

Kürzlich haben Sie zusammen 
mit Bundesinnenminister Horst 
Seehofer einen Acht-Punkte-
Plan zur Neuausrichtung des 
BBK vorgestellt. Können Sie 
kurz die wichtigsten Vorhaben 
skizzieren?

Ein Punkt, der aktuell von be
sonderem Interesse ist, ist die 
Stärkung des gesundheitlichen 
Bevölkerungsschutzes. Das 
Thema Nationale Reserve Ge
sundheitsschutz soll mit dem 
Knowhow des BBK gestärkt 
werden. Mit unseren Risiko
analysen und Szenarioentwick
lungen werden wir präziser die 
Frage beantworten, worauf wir 
uns im Zweifel  einstellen müs
sen, was wir in welcher Menge 
bevorraten und vorgeben müs
sen. Bei möglichen Katastro
phen spielt auch immer die 
Unterstützung durch die Bun
deswehr eine  gewichtige Rolle. 
Wenn diese jedoch parallel 
durch eigene Einsätze einmal 
gebunden sein sollte, müssen 
wir das stärker mit zivilen 
 Kräften auffangen können. 
Auch solche Fragen beschäf
tigen uns.

Es geht also darum, die zivile 
Durchhaltefähigkeit des Lan
des zu stärken. Wichtig sind 
dabei auch unsere eigene Sani
tätsmittelbevorratung sowie 

die ergänzende Ausstattung 
mit Katastrophenschutzfahr
zeugen für Länder und Kom
munen. Wir wollen bei der 
Aus und Fortbildung in Erster 
Hilfe noch mehr unterstützen 
und dabei auch die Bevölke
rung stärker einbeziehen. 

Ein Kernstück unserer Neuaus
richtung ist ein gemeinsames 
Kompetenzzentrum Bevölke
rungsschutz von Bund, Ländern, 
Kommunen und den nicht be
hördlichen Akteuren im Bevöl
kerungsschutz. Aus dem poli
zeilichen Bereich kennen wir 
das an den Beispielen des GTAZ, 
GETZ, GASIM oder CyberAb
wehrzentrums. Unsere Stärken 
liegen in der dezentralen, föde
ralen Struktur, unsere Potenzia
le in einer bestmöglichen Ab
stimmung aller Partner.

Wie im polizeilichen Gefahren
abwehrbereich haben wir es im 
Bevölkerungsschutz mit genau
so vielfältigen Zuständigkeiten 
zu tun, die koordiniert werden 
müssen. Lage und Informa
tionsaustausch, Koordination, 
Frühwarnsensorik, Analyse
fähigkeiten, BestPractice 

Verfahren, Notfallpläne – das 
alles soll über dieses Zentrum 
gestärkt werden, im Alltag wie 
in der Krise.

Wir wollen Menschen stärken, 
die helfen wollen, und wir un
terstützen die Menschen auch 

dabei, sich selbst besser zu 
schützen. Leider wissen bisher 
zu wenige Bürgerinnen und 
Bürger, was von uns als Hilfe 
und Unterstützung abgefragt 
werden kann. Viele kennen uns 
schlicht und einfach noch nicht. 

Wir sind jedoch auf dem besten 
Weg, das zu ändern. Bürgertele
fon und Servicehotline gehören 
dazu. Und unsere Checkliste zur 
privaten Bevorratung für den 
Notfall wird schon längst nicht 
mehr belächelt. Da halfen auch 
die vielfältigen Lockdown und 
Quarantäneerfahrungen der 
jüngsten Zeit.

Ein Kernpunkt soll die Einrich-
tung eines gemeinsamen Kom-
petenzzentrums von Bund und 
Ländern beim Katastrophen-
schutz sein. Vorbild sind die 
 polizeilichen Lagezentren wie 

das GTAZ. Wie schnell wird ein 
solches Kompetenzzentrum 
stehen und wie wollen Sie eine 
reibungslose Zusammenarbeit 
ermöglichen?

Wir verspüren natürlich den Er
folgsdruck, sind aber stolz dar
auf, dass wir, statt mit externen 
Beratern vorzugehen, mit einer 
anderen Methode erfolgreich 
waren. Unser Motto war: „Die 
besten Berater kennen wir 
schon, wir müssen sie nur fra
gen.“ Mit über 40 Partnern, mit 
denen wir regelmäßig zusam
menarbeiten, haben wir intensi
ve Interviews geführt, beispiels
weise mit Ländervertretern, der 
Bundeswehr, dem THW, den 
Hilfsorganisationen oder der 
Feuerwehr. Viele Ideen kommen 
aus den übereinstimmenden 
Rückmeldungen dieser Partner. 
Damit haben wir natürlich Er
wartungen geweckt und auch 
der Bundesinnenminister will 
zügige Ergebnisse sehen. Des
halb forcieren wir die Idee des 
Kompetenzzentrums mit unse
ren Partnern. Ich hoffe auf einen 
schnellen Pilotbetrieb und eine 
endgültige Inbetriebnahme 
Ende des Jahres. Letztlich wird 
es ein Kompetenzzentrum beim 
BBK geben, nicht im BBK. Der 
Bevölkerungsschutz ist eine Ge
meinschaftsaufgabe, das liegt 
uns sehr am Herzen. 

Immer darauf zu hoffen, dass 20 000 Soldatinnen  
und Soldaten im Katastrophenfall zur Verfügung 

 stehen, entspricht nicht unserer Denkweise.
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Ihre Behörde muss sich schwer-
punktmäßig mit Zukunftsszena-
rien auseinandersetzen. Im Prin-
zip lautete die tägliche Frage: 
Welche Katastrophen sind denk-
bar? Welche Szenarien spielen 
eine Hauptrolle in Ihrem Haus?

Wir spielen gedanklich alles 
durch, was denkbar ist, nicht 
was vorhersehbar ist. Hellseher 
wollen wir nicht sein, unsere 
Mission ist gute Krisenvorsorge 
zu treffen. Szenarien, die wir 
aktuell durchspielen, sind zum 
Beispiel Naturkatastrophen 
und Klimafolgeerscheinungen 
– Dürre, Hitze, Wassermangel, 
Waldbrand – und deren ge
sundheitliche Folgen. 

Pandemien bleiben aktuell, das 
hat das BBK mit dem RKI auch 
beschrieben, zuletzt in einem 
umfangreichen Bericht zur Ri
sikoanalyse im Jahr 2012, der 
seine Aktualität nicht verloren 
hat, wie die jetzige Lage zeigt.

Weitere Szenarien beschäftigen 
sich mit hybriden Bedrohungs
lagen, Cyberangriffen bis hin 
zur Frage des Bündnisfalls und 
natürlich eines Spannungs und 
Verteidigungsfalls. Wir denken 
darüber nach, wie widerstands
fähig wir in Bereichen der Kriti
schen Infrastruktur sind. Der 
durchaus epochale Wandel in 
unserer Energieversorgung 
 bewegt selbstverständlich die 
Frage, wie unsere Versorgung 
unter sich ändernden Bedin
gungen resilient bleibt. Wir ar
beiten hierbei gut und vertrau
ensvoll mit den zuständigen 
Fachressorts zusammen. Das 
BBK ist und bleibt deshalb auch 
gefragter Ansprechpartner für 
Unternehmen. Dabei geht es 
uns vor allem um den physi
schen Schutz von Infrastruktu
ren. Ein aktuelles Beispiel: Wie 
sorgt man bei einem grenzna
hen Energieversorger während 
einer Pandemie dafür, dass das 
Schlüsselpersonal zur Arbeit 
kommen kann, wenn etwa 
Grenzen geschlossen werden 
oder Ausgangssperren gelten? 
Wir bieten den Firmen im Rah
men unserer Zuständigkeit für 
solche und weitere Fragen Un

terstützung mit unseren Hand
lungsempfehlungen an.

Die Corona-Pandemie führt 
 allen Bürgerinnen und Bürgern 
vor Augen, wie rasch Katastro-
phen eintreten können. Das 
Verhalten der Menschen muss-
te sich von heute auf morgen 
ändern. Ist es möglich, eine 
 solche Verhaltensänderung  
in Bezug auf andere Katastro-
phen auch abstrakt durchzu-
spielen? Anders gefragt: Inwie-
weit wollen Sie die Bevölkerung 
in die präventive Arbeit Ihrer 
Behörde einbeziehen?

Das deutlich stärkere Einbezie
hen der Bevölkerung in den Zi
vil und Katastrophenschutz ist 
eines unserer prioritären Ziele. 
Wir wünschen uns risikomün
dige Bürgerinnen und Bürger. 

Der Selbstschutz und die Eigen
vorsorge der Bevölkerung sind 
der entscheidende Erfolgsfaktor 
in der Krisenbewältigung. Das 
kann der Staat mit noch so viel 
Krisenvorsorge nicht ersetzen. 
Deshalb wollen wir die Men
schen bei der Vorsorge besser 
unterstützen, viel direkter an
sprechbar sein. Wichtig scheint 
mir auch, auf welche Art und 
Weise der Staat mit den Bür
gern kommuniziert und welche 
Vokabeln er dabei nutzt. Wenn 

Fakten klar ausgesprochen wer
den, erzeugt das im Zweifelsfall 
ein anderes Verantwortungsbe
wusstsein bei den Bürgerinnen 
und Bürgern. Zum Krisenmanage
ment gehört auch, dass wir als 
Behörde Stimmen und Stim
mungen in der Bevölkerung in
tensiver analysieren und daraus 
Rückschlüsse ziehen für die 
 Krisenkommunikation.

Ein Baustein im Bevölkerungs-
schutz sind mehr und mehr 
technische Möglichkeiten. Stich-
wort NINA-Warn-App. Wie viele 
Menschen haben die App herun-
tergeladen und sind dort weite-
re Funktionen zu erwarten?

Wir sind mittendrin in erfolg
reichen Updates und Relaun
ches und liegen mit fast neun 
Millionen Nutzenden unserer 
App inzwischen gar nicht so 
schlecht in der AppLiga. Tech
nisch wären wir fähig, bis zu 
40 Millionen Nutzerinnen und 
Nutzer zu bedienen.

NINA ist nicht nur WarnApp, 
sondern auch eine Informa
tions und RatgeberApp. Mir 
 fallen da noch einige Institu

tionen ein, die NINA für ihre 
Warnungen oder Informatio
nen nutzen könnten, ich denke 
da auch an die Landespolizeien. 
Beim Thema Warnung wollen 
wir im Übrigen massiv inves
tieren, 88 Millionen Euro. Mit 
NINA trägt man die Sirene in 
der Hosentasche, wir streben 
sie aber auch wieder auf den 
Dächern an. Deren Einsatz liegt 
jedoch nicht in unserer Hand, 
es ist Sache der Kommunen und 
Länder. Beim letzten bundes
weiten Warntag haben viele, 
auch junge Leute, die Sirenen 
vermisst. Deshalb wollen wir 
die Zuständigen motivieren, in 
Sirenen zu investieren und wer

den bundesseitig 88 Millionen 
Euro zur Verfügung stellen.

Im letzten Jahr gab es einen 
 öffentlichkeitswirksamen, bun-
desweiten Warntag, der jedoch 
nicht die Erwartungen erfüllt 
hat. Planen Sie einen Warntag 
2.0, der diesmal läuft?

Der letztjährige Warntag ver
lief nicht nach unseren Vorstel
lungen. Wir analysieren daher 
derzeit noch intensiv die Feh
lerquellen. 

Naturgemäß sind bei fast allen 
Katastrophen, die eintreten 
können, auch die Sicherheitsbe-
hörden, vor allem die Polizeien 
von Bund und Ländern, gefor-
dert. Wie stellen Sie sich als 
Bundespolizist und frischgeba-
ckener Präsident des BBK die 
zukünftige Zusammenarbeit 
mit der Polizei vor – als Kenner 
beider Seiten?

Wir beschäftigen uns aktuell 
auch mit dem Thema hybride 
Bedrohungslagen und dafür 
brauchen wir natürlich auch die 
Polizeien mit am Tisch. Im neu
en Kompetenzzentrum Bevöl
kerungsschutz werden auch die 
Sicherheitsbehörden immer 
wieder gefragt sein. Kernstück 
unserer Neukonzeption wird 
überdies der Ausbau unserer 
Akademie für Krisenmanage
ment, Notfallplanung und Zivil
schutz (AKNZ) zur Bundesaka
demie für Bevölkerungsschutz 
und Zivile Verteidigung (BABZ) 
sein. Ein zweiter Standort dafür 
soll in den ostdeutschen Bun
desländern entstehen. Eine 
 Krisenbewältigung ist nicht 
denkbar ohne die Polizei. Ge
meinsam üben und fortbilden 
ist deshalb auch weiterhin un
ser Ziel. Das tun wir bereits 
sehr erfolgreich auch mit den 
Studienjahrgängen der Deut
schen Hochschule für Polizei. 

Ein widerstandsfähiges Land bei jedweder Krise –  
das ist unsere Leitlinie.

 < Seit November 2020 ist Armin Schus
ter Präsident des Bundesamtes für 
Bevölkerungsschutz und Katastro
phenhilfe (BBK). Der Bundespolizist 
und DiplomVerwaltungswirt war 
zuvor Mitglied des Deutschen Bun
destages für die CDU.
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Wann zählt Umkleidezeit zur Arbeitszeit 
im öffentlichen Dienst?
Viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst müssen sich erst einmal umziehen, bevor sie ihre Arbeit aufneh
men, zum Beispiel in Pflege und Betreuungseinrichtungen oder unter anderem auch als Wachpolizist im 
Objektschutz. Deshalb spielt es im öffentlichen Dienst eine wichtige Rolle, ob Umkleidezeiten, Wegezeiten 
und Waschzeiten als Arbeitszeit anzusehen sind und vom Arbeitgeber bezahlt werden müssen.

Grundsätzlich sind Umkleide, 
Wasch und Wegezeiten keine 
Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 
 TVL, selbst wenn das Umklei
den am Arbeitsplatz erfolgt.

 < Aus der Presse mitteilung 
das BAG

Das An und Ablegen einer auf 
Weisung des Arbeitgebers wäh
rend der Tätigkeit als Wachpoli
zist zu tragenden Uniform und 
persönlichen Schutzausrüstung 
nebst Dienstwaffe ist keine zu 
vergütende Arbeitszeit, wenn 
der Arbeitnehmer die dienstlich 
zur Verfügung gestellten Um
kleide und Aufbewahrungs
möglichkeiten nicht nutzt, son
dern sich im privaten Bereich 
umkleidet und rüstet.

 < Der Fall

Die beiden Kläger, die beim 
 beklagten Land als angestellte 
Wachpolizisten im Zentralen 
Objektschutz tätig sind, for
dern die Feststellung der Ver
gütungspflicht von Umkleide, 
Rüst und damit in Zusammen
hang stehenden Wegezeiten. 
Auf Weisung des beklagten 
Landes müssen die Wachpoli
zisten ihren Dienst in angeleg
ter Uniform mit dem Aufdruck 
POLIZEI sowie mit den per
sönlichen Ausrüstungsgegen
ständen und streifenfertiger 
Dienstwaffe antreten. Es ist 
ihnen freigestellt, ob sie den 
Weg zur und von der Arbeit in 
Uniform zurücklegen und ob 
sie das in einer Dienststelle zur 
Verfügung gestellte Waffen
schließfach nutzen. Sie haben 
die Möglichkeit, die Zurverfü
gungstellung eines Spinds zu 

beantragen. Einer der Kläger 
bewahrt die Dienstwaffe bei 
sich zu Hause auf und nimmt 
dort auch das Umkleiden und 
Rüsten vor. Der andere Kläger 
nutzt das dienstliche Waffen
schließfach, was beim Zurück
legen des Wegs von seiner 
Wohnung zum Einsatzort und 
zurück einen Umweg bedingt. 

Das Landesarbeitsgericht hatte 
den Klagen zum Teil stattgege
ben und Vergütung für die Um
kleidezeiten zugesprochen.  
Die auf vollständige Vergütung 
der Wegezeiten gerichteten 
Klagen wurden dagegen im 
Wesentlichen abgewiesen. 

Nur soweit der eine Kläger 
 einen Umweg zurückzulegen 
hatte, stellte das Landesar
beitsgericht die Vergütungs
pflicht fest.

Die Revisionen der Kläger 
hatten vor dem Fünften 

 Senat des Bundesarbeitsge
richts keinen, die Revisionen 
des beklagen Landes nur zum 
Teil Erfolg. Das Umkleiden 
und Rüsten mit einer beson
ders auffälligen Dienstklei
dung, persönlichen Schutz
ausrüstung und Dienstwaffe 
ist keine zu vergütende Ar
beitszeit, wenn der Arbeit
nehmer eine dienstlich zur 
Verfügung gestellte Umklei
de und Aufbewahrungsmög
lichkeit nicht nutzt, sondern 
für die Verrichtung dieser 
 Tätigkeiten seinen privaten 
Wohnbereich wählt. 

Ebenfalls nicht vergütungs
pflichtig ist die für das Zurück
legen des Wegs zur Arbeit von 
der Wohnung zum Einsatzort 
und zurück aufgewandte Zeit, 
denn der Arbeitsweg zählt zur 
privaten Lebensführung. Dage
gen ist die für einen Umweg 
zum Aufsuchen des dienstli
chen Waffenschließfachs erfor
derliche Zeit zu vergüten, da es 
sich um eine fremdnützige Zu
sammenhangstätigkeit handelt. 

 Bundesarbeitsgericht,  
 Urteil vom 31. März 2021 
 – 5 AZR 292/20 –

 < Abgesagt

Seminar der DPolG-Bundestarifkommission  
in Königswinter abgesagt
Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage musste die Sitzung der 
Bundestarifkommission vom 5. Mai bis 7. Mai 2021 in Königswinter 
abgesagt werden. 

Ersatzweise findet am 7. Mai eine OnlineKonferenz der Tarifkom
mission statt.
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Digitale Sitzung der DPolGKommission Verkehr

Neuauflage der 50 Verkehrssicherheits
positionen geplant
Angesichts der noch immer anhaltenden CoronaPandemie hat die DPolG
Kommission Verkehr ihre turnusmäßige Sitzung am 30. März 2021 im Bei
sein des Bundesvorsitzenden Rainer Wendt in einer digitalen Videoschalt
konferenz abgehalten. 

Im Mittelpunkt der Bespre
chung stand diesmal die Fina
lisierung der überarbeiteten 
50 DPolGVerkehrssicherheits
positionen, die zeitnah in dem 
bekannten Broschürenformat 
veröffentlicht werden sollen. 
Inhaltlich können sich die Le
senden neben den bereits be
stehenden und noch immer 
aktuellen Positionen auch auf 
zahlreiche neue Forderungen 
im Bereich der Verkehrssicher
heitsarbeit freuen. Exempla
risch sei hier auf die neuen 
Handlungsfelder im Zusam
menhang mit der zunehmen
den Automatisierung von 
Kraftfahrzeugen und die be
sonderen Entwicklungen im 
Bereich der neuen Mobilitäts
formen im Straßenverkehr 
 hingewiesen.

Darüber hinaus wurde in der 
Kommissionssitzung auch die 
zunehmende Komplexität des 
Zulassungsrechts und der da

mit einhergehenden Besonder
heiten im Bereich der Ausgabe 
und Anbringung von Versiche
rungskennzeichen (auch in 
 Folienform) und Versicherungs
plaketten thematisiert. Dem
nach ist in der polizeilichen 
 Verkehrsüberwachungspraxis 
zunehmend festzustellen, dass 

Versicherungskennzeichen 
 beziehungsweise plaketten  
in unzulässiger Art und Weise 
 angebracht werden und hier
mit ordnungs, straf und 
 versicherungsrechtliche Kon
sequenzen einhergehen. Exem
plarisch sei beispielsweise auf 
die gängige Anbringung von 

Versicherungskennzeichen auf 
geschwindigkeitsbeschränkten 
Personenkraftwagen oder die 
Anbringung von Versicherungs
plaketten auf nicht zulassungs
fähigen Elektrokleinstfahrzeu
gen (zum Beispiel Hoverboards 
oder SoloWheels) beziehungs
weise EScootern mit Sitz hin
gewiesen. Ursächlich hierfür 
dürfte die mangelhafte Aufklä
rung in der Bevölkerung sein 
sowie die fehlende Fachkunde 
bei den zuständigen Versiche
rungsvertretern, die sich im Re
gelfall nur unzureichend mit 
der hochkomplexen Thematik 
auskennen und sich oft nicht 
über ihre Funktion als „Zulas
sungsstelle“ für zulassungsfreie 
Kraftfahrzeuge bewusst sind. 
Vor diesem Hintergrund wurden 
verschiedene Lösungsansätze 
entwickelt, die in Zusammen
arbeit mit den Versicherern 
umgesetzt werden sollen.

Im Juni 2021 ist eine weitere 
digitale Sitzung der DPolG
Kommission Verkehr zur Vorbe
reitung des DPolGFachforums 
„Verkehr“ beim Europäischen 
Polizeikongress und zur Ab
stimmung weiterer aktueller 
Themen geplant. 

 < Von links oben nach rechts unten: Carmen Scholze, Marco Schäler, Wolfgang Blindenbacher, Rainer Wendt,  
Stefan Pfeiffer, Dieter Müller, Ludwig Laub, Wulf Hoffmann, Bernd Heller

 < Eine aktualisierte Neuauflage 
der „50 Verkehrssicherheits
positionen“ steht bevor . < Perspektive des Bundesvorsitzenden aus der Bundesgeschäftsstelle.
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Gesetzentwurf

Waffenbesitzer sollen  
stärker überprüft werden
DPolG: Noch immer gibt es Überwachungslücken.

Das Bundesinnenministerium 
hat im März 2021 einen Ge
setzentwurf vorgelegt zur 
Verbesserung waffenrechtli
cher Personenüberprüfungen. 
Dabei geht es in der Hauptsa
che darum, Inhaber von waf
fenrechtlichen Erlaubnissen 
auf Zuverlässigkeit und per
sönliche Eignung zu überprü
fen. Anlass war der Anschlag 
von Hanau im Februar 2020, 
der im Rahmen der Innenmi
nisterkonferenz zu Überlegun
gen weiterer waffenrechtli
cher Anpassungen führte.

Konkret sieht der Gesetzent
wurf vor, künftig den Kreis 
der abzufragenden Stellen zu 
erweitern. Sind bislang sei
tens der Waffenbehörden vor 
der Erteilung einer Erlaubnis 
beziehungsweise bei den 
mindestens alle drei Jahre 
seitens der Waffenbehörden 
durchzuführenden Regelab
fragen schon Abfragen bei 
der örtlich zuständigen Poli
zeidienststelle, dem Verfas
sungsschutz, dem zentralen 
staatsanwaltschaftlichen 
Auskunfts und Verfahrens
register und dem Bundeszen
tralregister einzuholen, so soll 
dies nun um folgende Dienst
stellen erweitert werden: bei 
allen örtlichen Polizeidienst
stellen, die für die Wohnan
schriften der letzten fünf 
 Jahre zuständig waren, beim 
Bundespolizeipräsidium, 

beim Zollkriminalamt und bei 
den Gesundheitsämtern.

Die Deutsche Polizeigewerk
schaft (DPolG) erhielt die Mög
lichkeit zur Stellungnahme und 
nutzte diese. Grundsätzlich 
 begrüßt die DPolG alle recht
lichen Maßnahmen, die zur 
 Bekämpfung von Terrorismus 
und Kriminalität geeignet sind.

Kritikwürdig ist jedoch, dass 
wirklich gute Vorschläge zum 
Waffenrecht oft erst nach Jah
ren umgesetzt werden, meist 
erst nach der Begehung 
schwerster Straftaten oder 
nach tragischen Vorfällen. Aus 
Sicht der DPolG hätte die Ab
frage der Gesundheitsämter 
bereits im Jahre 2009 – also  
zwölf Jahre früher – in das 
Waffengesetz (WaffG) aufge
nommen werden können, da 
diese seinerzeit bereits auf 
Ebene von Bund und Ländern 
beraten und von einigen Bun
desländern ausdrücklich ge
wünscht wurde. 

 < Überprüfung der Regeln 
sicherstellen

„Wir vermissen zudem im 
 vorliegenden Entwurf Maß
nahmen zur Schließung der 
Überwachungslücken, die im 
Rahmen der Expertenanhö
rung im Innenausschuss zum 
Dritten Waffenrechtsände
rungsgesetz aufgezeigt wur

den: die Erfassung und Über
prüfung der Angestellten im 
Waffenhandel und bei Waffen
herstellern sowie die Aufnah
me von Jagdscheinen und 
sprengstoffrechtlichen Erlaub
nissen in das Nationale Waf
fenregister“, heißt es weiter  
in der Stellungnahme.

Schon bei der Umsetzung  
der mit dem Dritten Waffen
rechtsänderungsgesetz vom 
Februar 2020 eingeführten 
Einbeziehung der Verfas
sungsschutzämter in die Re
gelabfrage gab es massive 
Anlaufschwierigkeiten: Die 
Mitarbeiter in den Waffenbe
hörden mussten teilweise 
mehrere Monate auf die Zu
arbeit der offenkundig von 
der Anzahl der Anfragen 
überraschten Verfassungs
schutzämter warten. DPolG
Bundesvorsitzender Rainer 
Wendt: „Wir erwarten, dass 
Bund und Länder aufgrund 
dieser Erfahrungen eine deut
lich verbesserte Konzeption 
zur Einführung der erweiter
ten Regelanfrage haben. Hier
zu zählt insbesondere die 
zeitgerechte Bereitstellung 
geeigneter elektronischer 
Schnittstellen.“

Im Zuge des Dritten Waffen
rechtsänderungsgesetzes er
folgte in der Regel keine perso
nelle Verstärkung der örtlichen 
Verwaltungsbehörden, obwohl 
sie zahlreiche neue Aufgaben 
übernehmen mussten. Es ist 
bekannt, dass viele Behörden 

bereits jetzt ihre gesetzlichen 
Überwachungsaufgaben nicht 
mehr vollumfänglich wahrneh
men können, und es ist zu be
fürchten, dass sich die Situa
tion künftig noch weiter 
verschlechtert. Ein strenges 
Waffenrecht nützt nur dann 
etwas, wenn auch die Einhal
tung der Regeln überprüft wer
den kann. „Wir fordern daher 
nicht nur eine Anpassung der 
personellen Ausstattung der 
Behörden durch die Länder, 
sondern flankierend auch ent
lastende Maßnahmen durch 
den Bund. Hierzu zählen unter 
anderem die dringend notwen
dige Novellierung der seit 2012 
nicht mehr angepassten Ver
waltungsvorschriften zum 
Waffengesetz (WaffVwV) und 
die seit 2019 zwingend not
wendigen Anpassungen der 
amtlichen Erlaubnisvordrucke 
(WaffVordruckVwV) an das  
aktuelle Recht.“

Kurz vor Redaktionsschluss 
wurde bekannt, dass inzwi
schen ein Gesetzentwurf der 
Bundesregierung vorliegt. Dem 
Hinweis der DPolG, dass im Ge
setz deutlicher klarzustellen 
sei, dass die Änderungen einen 
Eingriff in das Steuergeheimnis 
darstellen, wurde tatsächlich 
mit dem neuen § 43 Abs. 2 
Satz 2 des Entwurfs entspro
chen. Die anderen Vorschläge 
von uns wurden wieder einmal 
nicht umgesetzt. Aber wie ein
gangs erwähnt, brauchen gute 
Vorschläge im Waffenrecht 
ihre Zeit.  
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EUFührerscheinnetz „RESPER“
Von Marco Schäler, DPolGKommission Verkehr

 < Rückblick

Die Harmonisierung des euro
päischen Fahrerlaubnisrechts 
und die damit verbundene 
 Anerkennung der jeweiligen 
Führerscheine aus den Mit
gliedstaaten sind wesentliche 
Bestandteile der gemeinsamen 
Verkehrspolitik und fördern die 
Freizügigkeit sowie Niederlas
sungsfreiheit innerhalb der Eu
ropäischen Union. Zur Gewähr
leistung dieses Leitgedankens 
bedarf es jedoch einer konse
quenten sowie staatenüber
greifenden Überwachung der 
europarechtlichen Vorgaben 
durch die zuständigen Behör
den, um missbräuchliche sowie 
täuschende Handlungen zu 
 unterbinden.

In diesem interdisziplinären 
Kontrollgefüge ist die Polizei 
schwerpunktmäßig für die 
Überwachung des Straßenver
kehrs zuständig und sieht sich 
dabei in Zeiten einer zuneh
menden Globalisierung und 
angesichts der zentralen Lage 
der Bundesrepublik Deutsch
land in Europa mit zahlreichen 
Herausforderungen konfron
tiert. Insbesondere die Über
prüfung von ausländischen 
Fahrerlaubnissen gestaltet sich 
bisweilen schwierig, da die 
 Polizei (noch) keinen Zugriff 
auf das EUFührerscheinnetz 
„RESPER“ (Reseau Permis de 
Conduire) hat und in der Folge 
bislang auf eine Auskunft von 
externen Stellen angewiesen 
ist. Hinzu kommt der Umstand, 
dass das KraftfahrtBundes
amt mit Schreiben vom 25. Ok
tober 2018 (Az.: 240069) zur 
Kenntnis gegeben hat, dass 
sämtliche Anfragen von Poli
zei und Justizbehörden zur 
Überprüfung ausländischer 
Fahrerlaubnisse beziehungs
weise Führerscheine aufgrund 

des gestiegenen Arbeitsvolu
mens und einer fehlenden 
Rechtsgrundlage im Straßen
verkehrsgesetz nicht mehr 
vom KraftfahrtBundesamt 
 bearbeitet werden. 

Vor diesem Hintergrund ist  
die Polizei bis zum technischen 
Anschluss an das EUFührer
scheinnetz „RESPER“ auf die 
oft langwierigen Feststellungs
möglichkeiten im Rahmen von 
polizeilichen Rechtshilfeersu
chen oder die oftmals nur zu 
den ordentlichen Bürozeiten 
erhältlichen Informationen der 
örtlichen Fahrerlaubnisbehör
den oder gemeinsamen Zen
tren angewiesen.

 < Sachstand EU-Führer-
scheinnetz „RESPER“

Mit Inkrafttreten der 3. EG
Füh rerscheinrichtlinie (2006/ 
126/EG) zum 19. Januar 2013 
hat der europäische Gesetzge
ber die Grundlage für ein ein
heitliches EUFührerscheinnetz 
(RESPER) geschaffen, um dem 
zum damaligen Zeitpunkt auf
kommenden Führerscheintou
rismus innerhalb der Europäi
schen Union wirkungsvoll 
entgegentreten zu können.

Im Detail wurde hierfür in 
Art. 7 Nr. 5 Buchstabe d der 
Richtlinie 2006/126/EG gere
gelt, dass die Mitgliedstaaten 
zur Erleichterung ihrer Kontrol
len gemäß Art. 7 Buchstabe b 
das EUFührerscheinnetz nut
zen sollen. Nach dem Wortlaut 
ist die Nutzung des EUFührer
scheinnetzes jedoch lediglich 
den Fahrerlaubnisbehörden 
vorbehalten, die hiermit sicher
stellen sollen, dass der Fahrer
laubnisbewerber nicht bereits 
einen Führerschein aus einem 
anderen Mitgliedstaat besitzt. 
Dies hatte bislang zur Folge, 

dass die Polizei nicht zum auto
matisierten Abruf der Fahr
erlaubnisdaten berechtigt war 
und auf die oben benannten 
Alternativmöglichkeiten zu
rückgreifen muss. Diese er
möglichen eine Überprüfung 
der Fahrberechtigung jedoch 
entweder nur während der 
 ordentlichen Bürozeiten oder 
nach mehreren Tagen bezie
hungsweise Wochen.

Mit Inkrafttreten der Richtlinie 
(EU) 2018/645 zum 23. Mai 2018 
hat der Europäische Gesetzge
ber erkannt, dass insbesondere 
auch die Polizei auf einen sol
chen automatisierten Zugriff 
angewiesen ist. Vor diesem 
Hintergrund wurde der Art. 15 
der Richtlinie 2006/126/EG da
hingehend geändert, dass die 
Mitgliedstaaten nunmehr auch 
den für die Umsetzung und 
Überwachung zuständigen Be
hörden einen Zugriff auf das 
EUFührerscheinnetz gewähren 
können. Nach Art. 3 Abs. 1 der 
Richtlinie (EU) 2018/645 waren 
die Mitgliedstaaten zu einer 
rechtlichen Umsetzung dieser 
Vorgaben bis zum 23. Mai 2020 
verpflichtet.

Die technische Umsetzung des 
polizeilichen Zugriffs wird ak
tuell vom Bundeskriminalamt 

vorgenommen und soll nach 
Auskunft des KraftfahrtBun
desamtes voraussichtlich bis 
zum Sommer 2021 über das 
Zentrale Verkehrsinformations
system ZEVIS abrufbar sein.

 < Schlussbetrachtung

Mit Inkrafttreten der Richt 
linie (EU) 2018/645 wurden  
die langjährigen Forderungen 
der Deutschen Polizeigewerk
schaft nach einem Zugriff  
der Polizei auf das EUFührer
scheinnetz erhört und im Ge
meinschaftsrecht verankert. 
Eine solche  Anpassung ist 
schlichtweg seit vielen Jahren 
überfällig, da insbesondere  
die Polizei zur Gewährleistung 
einer effektiven Verkehrsüber
wachung auf die Überprüfung 
ausländischer Fahrberechti
gungen angewiesen ist. Eine 
solche Notwendigkeit hat sich 
in der Vergangenheit immer 
wieder in den Nachtzeitstun
den und an den Wochenenden 
sowie Feiertagen gezeigt, da 
zu diesen Zeiten keine Aus
kunft von den örtlichen Fahr
erlaubnisbehörden möglich 
war und die Polizei somit ohne 
jedwede Grundlage über die 
Weiterfahrt der betroffenen 
Kraftfahrzeugführenden ent
scheiden musste. 

© maho/stock.adobe.com
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Buchvorstellung

Politische Zusammenhänge verstehen – 
Für Ausbildung und Praxis bei der Polizei
Von Dr. phil. Jörg Brimer, Dozent bei der 
 Baye rischen  Bereitschaftspolizei, Würzburg,  
und  Stephan  Klinkenberg, Dozent bei der  
Bayerischen Bereitschaftspolizei, Würzburg

 < Der Titel ist Programm

Mithilfe dieses Buchs verinner
lichen Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamte in Ausbildung 
die politischen und staats
rechtlichen Zusammenhänge 
und lernen sie somit auch 
 verstehen.

Gerade die Polizeikräfte grei
fen im täglichen Dienst immer 
wieder in Rechte der Bürgerin
nen und Bürger ein. Daher 
müssen sie über eine zeitge
mäße politische Bildung verfü
gen, um nicht bloß zu vollzie
hen. Die Polizei sollte vielmehr 
in der Lage sein, auf der Höhe 
aktueller gesellschaftlicher 
 Debatten und Probleme 
 re flektiert zu handeln.

 < Lernen mit Methode

Methodisch und didaktisch 
 unterscheidet sich dieses Buch 
grundlegend von anderen Bü
chern zur politischen Bildung. 
Dies zum einen dadurch, dass 
jedes Kapitel Antworten gibt 
auf die zu Beginn gestellten 
Fragen nach dem „Was“, dem 
„Wozu“ und dem „Warum“.

Zum anderen vermittelt das 
Lehrbuch den Beamtinnen  
und Beamten konsequent 
Kenntnisse über ihre Lebens 
und Berufswelt. Darüber hin
aus lenken die Verfasser den 
Blick darauf, dass Polizistinnen 
und Polizisten auch Staatsbür
ger sind und sie sich politisch 
artikulieren und betätigen 

 können. Zudem öffnet die Dar
stellung den Blick für Sichtwei
sen, die über die polizeilichen 
Aspekte hinausgehen. 

 < Erschienen im Richard Boor
berg Verlag GmbH & Co KG; 
bestellung@boorberg.de; 
www.boorberg.de; 2021,  
308 Seiten, 29,80 Euro; 
ISBN 9783415064812
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 < Urlaubsangebote

Mittlerer Schwarzwald ***/****   
Exkl. einger. KomfortFewos/ 
FHaus, 50–160 m², ab 50 €/
Tag, viele interessante Aus
flugsmöglichk. u. Natur pur. 
Machen Sie sich ein Bild  unter 
www.Mittelschwarzwald.de. 
Sie werden be geistert sein. 
07823.96565 (Fam. Schäfer) 
Info@Mittelschwarzwald.de 

Lago Maggiore/Italien 
Fewo in Tronzano (Ostufer)  
am Rande des Tessin, 3 km 
 hinter CHGrenze. 3 Zi, Kü, 
Bad, Balkon, 65 m2 (4 Pers.), 
Seeblick., 320 €/Wo. + Endr.,  
Tel.: 07660.576,  
EMail: kurtbohl@gmx.de

Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum  Abdruck. 

Bitte beachten Sie:

1.  Keine gewerblichen Inserate. Wir behalten uns  Kürzungen vor.

2.  Ihre Zusendung muss mit Schreibmaschine/PC geschrieben sein 
und  Ihren  Namen mit Anschrift enthalten.  
Kein Fax! Bitte benutzen Sie das Internet/EMail.

3.  Umfang: max. 190 Buchstaben  
(30 Buchstaben i. Überschrift, 160 Buchstaben i. Text)

4.  Kosten: 20 Euro; Rechnung abwarten! 

E-Mail: dpolg@dbb.de

REDAKTION POLIZEISPIEGEL, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin

< Arbeitsplatzbörse

Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum  Abdruck. 

Bitte beachten Sie:

1.  Keine gewerblichen Inserate. Wir behalten uns  Kürzungen vor.

2.  Ihre Zusendung muss  
mit Schreibmaschine/PC geschrieben sein und  Ihren  Namen mit 
 Anschrift enthalten.  
Kein Fax! Bitte benutzen Sie das Internet/EMail.

3.  Umfang: maximal 190 Buchstaben (30 Buchstaben/Überschrift, 
160 Buchstaben/Text)

4.  Kosten: 20 Euro;  Rechnung abwarten! 

E-Mail: dpolg@dbb.de

REDAKTION POLIZEISPIEGEL, Friedrichstraße 169,  
10117 Berlin

Die DPolG unterstützt in dieser Rubrik die Bemühungen  aller 
 Kolleginnen und Kollegen zum Wechsel in ein anderes Bundesland. 
Die Veröffentlichung ist kostenfrei. Achtung: Mit Ihrer Zusendung 
stimmen Sie der  Veröffentlichung auch im  Internet zu!

Hamburg <> Mecklenburg-Vorpommern 
Polizeimeisterin in Winterhude sucht aus familiären Gründen Tausch
partner, der von der Polizei in MV zur Polizei in Hamburg wechseln 
möchte. Auch ein Ringtausch von der LaPo MV in die BPol SH könnte 
ich anbieten. Falls in diese Richtung Interesse besteht, auch gerne eine 
EMail an mich. Tel.: 0172.496426 5; EMail: RebeccaNap@web.de
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Impressum:

Redaktion: 
Prof. Dr. jur. Dieter Müller
Ulmenweg 20 
06231 Bad Dürrenberg 
EMail: redaktion. 
polizeispiegel@ivvbautzen.de

Hypoglykämie als Problem der 
Fahreignung und der Polizeipraxis
Von Prof. Dr. jur. Dieter Müller, Bad Dürrenberg1

Krankheiten und akute medizi
nische Probleme können sich 
auf die aktuelle Fahrtüchtig
keit und auf die dauerhafte 
Fahreignung negativ auswir
ken. Polizeibeamte müssen 
dazu in der Lage sein, diese Un
terscheidung zu erkennen, um 
entsprechend gefahrenabweh
rend reagieren zu können. Sie 
müssen jedoch erst durch Aus
bildung, Studium und Fortbil
dungen in diese Lage versetzt 
werden, fachlich souverän re
agieren zu können. Hier be
steht dringender Korrektur
bedarf. Ein exemplarischer 
Beispielfall soll das notwen
dige Prozedere erläutern.1

 < Einstiegsfall

Folgender Fall ereignet sich in 
dieser Form nicht selten und 
für Polizeibeamte ist er insbe
sondere im Streifendienst rele
vant, wenn sie zu einer hilflo
sen Person (polizeilicher 
Sprachgebrauch: HiloPe)  
gerufen werden.

Herr S. war nach dem Bericht 
des Augenzeugen A. in 
Schlangenlinien über einen 
Supermarkt-Parkplatz ge-
fahren und hätte beinahe 
eine junge Frau überfahren, 
die aber noch zur Seite ge-
hen konnte. Ein anderer Au-
tofahrer hatte gehupt, ohne 
dass Herr S. angehalten hät-

1 Der Autor wurde für diesen Beitrag fach
lich beraten vom Notarzt Dr. Jörg Menten, 
der auch das Fallbeispiel lieferte und dem 
ich ganz herzlich für seine fachlichen Er
läuterungen danke.

te. A. selber war auch bis 
zum abschüssigen Ende des 
Parkplatzes gefahren und 
hatte in der Nähe des Fahr-
zeugs geparkt. Dann hatte er 
eingekauft und sich bei der 
Rückkehr zu seinem Fahr-
zeug darüber gewundert, 
dass der zuvor aufgefallene 
Fahrer zusammengesunken 
hinter dem Steuer zu schla-
fen schien. A. rief den Ret-
tungsdienst und die Polizei. 
Der zuständige Notarzt 
kannte den Patienten, der 
unter Diabetes mellitus lei-
det, bereits aus zwei gleich-
artigen vorherigen Einsät-
zen. Es lag erneut ein Fall 
einer Hypoglykämie (Unter-
zuckerung) mit Verlust des 
Bewusstseins vor. Der han-
delnde Notarzt bat die Poli-
zeibeamten darum, über den 
Sachverhalt eine Meldung 
an die Fahrerlaubnisbehörde 
zu verfassen.

 < Rechtslage

Der folgenden Bewertung vor
anzustellen ist die Tatsache, 
dass Patienten mit Diabetes 
mellitus in aller Regel fahrge
eignet sind. Dies unter der Vor
aussetzung, dass sie sich in 
ärztlicher Behandlung befin
den und sich an die ärztlichen 
Empfehlungen hinsichtlich ih
rer Lebensweise und der medi
kamentösen Behandlung hal
ten (Compliance). Das 
Vorliegen eines insulinbehan
delten Diabetes mellitus dürf
te nämlich nach richtiger Auf
fassung des bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs we
der isoliert noch in Verbindung 
mit Folgeerkrankungen stets 
die sofortige Anordnung eines 
ärztlichen Gutachtens recht
fertigen, zumal je nach Fall
gestaltung eine gesonderte 
Betrachtung von Grund und 

Folgeerkrankungen ausrei
chend sein könnte.2

Problematisch wird es aller
dings immer dann, wenn der 
Krankheitszustand sich ver
schlechtert, (wenn auch nur 
zeitweise) außer Kontrolle ge
rät oder ärztliche Ratschläge 
nicht (mehr) befolgt werden.

Die Krankheit Diabetes mellitus 
ist in der Anlage 4 zur Fahrer
laubnisVerordnung (FeV) hin
sichtlich der Fahreignung für 
die Fahrerlaubnisklassen, wie in 
der Tabelle auf der nächsten 
Seite dargestellt, geregelt.

Die Begutachtungsleitlinien in 
der Fassung vom 31. Dezember 
2019 weisen in Nr. 3.5 aus
drücklich darauf hin, dass die 
Gefährdung der Verkehrssi
cherheit beim Diabetes melli
tus in erster Linie vom Auftre
ten einer Hypoglykämie mit 
Kontrollverlust, Verhaltensstö
rungen oder Bewusstseinsbe
einträchtigungen ausgeht.3

2 Bayerischer VGH, Beschluss vom 3. No
vember 2020 – 11 CS 20.1469, juris

3 Siehe Bundesanstalt für Straßenwesen 
(Hrsg.) Begutachtungsleitlinien zur Kraft
fahreignung, Bergisch Gladbach 2019, 
S. 22 f.; kostenfreier Download der Begut
achtungsleitlinien auf: https://bast.opus.
hbznrw.de/frontdoor/index/index/ 
docId/2330#:~:text=%20Begutachtungs 
leitlinien%20zur%20Kraftfahreignung% 
20 Prozent3A%20Stand%3A%20
31.12.2019Prozent20,make%20people% 
20unable%20to%20drive%20or...%20
More%20

Beide vorgenannten Regelun
gen dienen der Begutachtung 
der Fahreignung durch die be
auftragten Ärzte und der nach
folgenden fahreignungsrecht
lichen Bewertung durch die 
Fahrerlaubnisbehörde. Damit 
derartige ärztliche Gutachten 
aber erst angeordnet werden 
können, bedarf es einer Mittei
lung einschlägiger Sachverhalte 
durch die Polizei an die Fahrer
laubnisbehörde. Die gesetzli
che Pflicht dafür ist in § 2 Abs. 
12 StVG zu finden.

Behandelnde Ärzte und Mitar
beiter des Rettungsdienstes 
sind durch ihre Schweigepflich
ten gem. § 203 StGB regelmä
ßig daran gehindert, eigene 
Mitteilungen an die Polizei und 
die Fahrerlaubnisbehörde zu tä
tigen. Liegt allerdings ein recht
fertigender Notstand vor, ist 
auch das medizinische Personal 
nach § 34 StGB berechtigt, eine 
solche Mitteilung über einen 
Gefahrensachverhalt entweder 
an die Polizei oder die Fahrer
laubnisbehörde oder beide Ins
titutionen zu tätigen.4 Der im 
Einstiegsfall tätige Notarzt 
kannte den Patienten bereits 
aus zwei vorherigen Fällen und 

4 Diese ärztlichen Aspekte werden vertieft 
in dem Aufsatz von Haussmann/Wagner/
Müller/Bauer/Laux/Donix, Beurteilung der 
Fahrtauglichkeit bei Patienten mit MCI 
und demenziellen Syndromen, in: Der Ner
venarzt 2017, 247 ff.
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sah beim dritten Fall, der sich 
nunmehr auch noch am Steuer 
eines Kraftfahrzeugs ereignet 
hatte, die Notstandslage als 
gegeben an. Er hätte daher 
auch selbst eine Mitteilung an 
die örtliche Fahrerlaubnisbe
hörde abgeben können, sah je
doch den Weg über die Polizei 
als zielführender an.

Auf der Grundlage der An
ordnungskompetenz des § 11 
Abs. 2 Satz 1 FeV kann die Fahr
erlaubnisbehörde die Beibrin
gung eines ärztlichen Gut
achtens anordnen, wenn ihr 
Tatsachen bekannt werden, die 
Bedenken gegen die körperliche 
oder geistige Eignung des Fahr
erlaubnisinhabers begründen. 
Weigert sich daraufhin der Be
troffene, sich untersuchen zu 
lassen, oder bringt er das gefor
derte Gutachten nicht fristge
recht bei, darf die Fahrerlaub
nisbehörde aufgrund von § 11 
Abs. 8 Satz 1 FeV auf die Nicht
eignung schließen und die Fahr
erlaubnis gem. § 3 Abs. 1 StVG 
entziehen. Allerdings ist ein sol
cher Schluss auf die Nichteig
nung nur dann zulässig, wenn 
die Anordnung der Begutach
tung formell und materiell 
rechtmäßig, insbesondere 
 anlassbezogen erfolgt ist und 
insgesamt verhältnismäßig ist.

In den meisten Fällen werden 
der Fahrerlaubnisbehörde die 
Tatsachen durch polizeiliche 
Mitteilungen bekannt.

 < Konsequenzen  
für die Polizeipraxis

a)  Defizite in der Polizei-
ausbildung aufarbeiten

Polizeibeamte können ihre  
gesetzliche Pflicht, derartige 
Sachverhalte den Fahrerlaub
nisbehörden mitzuteilen, nur 
dann erfüllen, wenn sie die 
rechtlichen, tatsächlichen und 
medizinischen Gründe zuvor 
erlernt haben. Wer die komple
xen Zusammenhänge nicht 
kennt, fertigt keine Mitteilung.

Dafür ist zuerst die Grundvor
aussetzung zu erfüllen, dass 

 polizeiliche, juristische, psycho
logische und medizinische 
Dozentinnen und Dozenten an 
Polizeihochschulen und Polizei
ausbildungsinstituten diese Zu
sammenhänge grundlegend 
unterrichten. Dies ist bislang in 
den 16 Bundesländern nur sehr 
rudimentär der Fall, unter ande
rem auch deshalb, weil es noch 
immer kein einheitliches Curri
culum für die Polizeiausbildung 
beziehungsweise das Polizei
studium gibt, auf das sich die 
Bundesländer geeinigt hätten. 
Einschlägige Fachliteratur ist 
zwar vorhanden, wird aber 
durch die Polizei weder in der 
Ausbildung noch in der Praxis 
genutzt.5 Wissenslücken wer
den also von Generation zu Ge
neration weitergereicht. Dabei 
könnte bereits die Lektüre der 

5 Siehe Müller, Dieter, Fahreignung – Praxis
leitfaden für Polizeibeamte, Boorberg 
2013; Müller, Dieter/Rebler, Adolf, Die Klä
rung von Eignungszweifeln im Fahrerlaub
nisrecht, Luchterhand, 2. Aufl. 2017; Fries, 
Wolfgang/Wilkes, Florian/Lössl, Heliane, 
Fahreignung bei Krankheit, Verletzung, Al
ter, Medikamenten, Alkohol und Drogen, 
C.H. Beck, München 2008

§§ 11–14 FeV, der Anlagen 4–6 
zur FeV sowie der Begutach
tungsleitlinien zur Kraftfahreig
nung ein guter Einstieg sein, 
der vor allem kostenlos zu er
halten ist. Auch die Einstiegsli
teratur zur polizeilichen Pflicht
mitteilung ist kostenfrei im 
Internet zu finden und müsste 
lediglich gelesen werden.6

b) Praktischer Lösungsansatz

Generell sollte die Polizei ihre 
Erkenntnisse über fahreignungs
relevante Krankheiten von Fahr
erlaubnisinhabern der Fahrer
laubnisbehörde mitteilen.

So teilte zum Beispiel die Bre
mer Polizei ihrer Fahrerlaubnis
behörde einen Sachverhalt einer 
Straftat gem. § 315 c Abs. 1 Nr.  
1 b StGB mit, weil der Verdacht 

6 Siehe dazu den einführenden Aufsatz von 
Müller, Dieter, Inhalte und Grenzen poli
zeilicher Mitteilungspflichten an Fahr
erlaubnisbehörden, in: Straßenverkehrs
recht (SVR) 2007, 241 ff., im kostenfreien 
Download auf http://www.svr.nomos.de/
archiv/2007/

einer Gefährdung des Straßen
verkehrs bestand. Im Rahmen 
der mündlichen Verhandlung 
stritt der Angeklagte die Vor
würfe ab, gab aber an, an Diabe
tes mellitus Typ 2 zu leiden, und 
wurde mangels Beweisen freige
sprochen.7 Die Fahrerlaubnisbe
hörde ordnete die Beibringung 
eines ärztlichen Gutachtens an, 
das nicht beigebracht wurde, 
weil der Fahrerlaubnisinhaber 
sich weigerte, sich untersuchen 
zu lassen. Seine Fahrerlaubnis 
wurde entzogen.

In einem anderen Fall verur
sachte ein Autofahrer einen 
Verkehrsunfall, weil er beim 
Einbiegen nach links ein Leicht
kraftrad übersah. Es bestand 
der Verdacht einer Verursa
chung aufgrund von Erkran
kungen einer arteriellen Hy
pertonie und eines Diabetes 
mellitus. Ein strafrechtliches 
Ermittlungsverfahren wegen 
fahrlässiger Körperverletzung 

7 VG Bremen, Beschluss vom 28. April 2020 
– 5 V 25/20, Rn. 4, juris

Krankheit Eignung oder  
bedingte Eignung

Beschränkungen/Auflagen  
bei bedingter Eignung

Klassen  
A, A1, A2, B, BE, 

 AM, L, T

Klassen  
C, C1, CE, C1E, D,  
D1, DE, D1E, FzF

Klassen  
A, A1, A2, B, BE,  

AM, L, T

Klassen  
C, C1, CE, C1E, D,  
D1, DE, D1E, FzF

5. Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
5.1  Neigung zu schweren 

Stoffwechselentglei-
sungen

Nein Nein  

5.2  Bei erstmaliger Stoff-
wechselentgleisung 
oder neuer Einstellung

Ja, nach  
Einstellung

Ja, nach  
Einstellung

 

5.3  Bei ausgeglichener 
Stoffwechsellage un-
ter Therapie mit oralen 
Antidiabetika mit 
niedrigem Hypoglykä-
mierisiko

Ja Ja, bei guter Stoff
wechselführung 

ohne Unterzucke
rung über drei Mo

nate

 Regelmäßige  
ärztliche  

Kontrollen

5.4  Bei medikamentöser 
Therapie mit hohem 
Hypoglykämierisiko 
(zum Beispiel Insulin)

Ja, bei ungestörter 
Hypoglykämie
wahrnehmung

Ja, bei guter Stoff
wechselführung 

ohne schwere Un
terzuckerung über 
drei Monate und 

ungestörter Hypo
glykämiewahrneh

mung

 Fachärztliche Begut
achtung alle drei 

Jahre, regelmäßige 
ärztliche Kontrollen

5.5  Wiederholt auftreten-
de schwere Hypogly-
kämien im Wachzu-
stand

Für die Dauer von 
drei Monaten nach 

dem letzten Ereignis 
nicht geeignet. Eine 
stabile Stoffwech

sellage und eine un
gestörte Hypoglykä
miewahrnehmung 

sind sicherzustellen, 
fachärztliche Begut

achtung

Keine wiederholt 
schwere Hypoglykä

mie in den letzten 
zwölf Monaten. Un
ter besonders güns

tigen Umständen 
gegebenenfalls auch 

kürzere Frist mög
lich. Der Zeitraum 

bis zur Wiedererlan
gung der Fahreig
nung beträgt min

destens drei 
Monate, fachärztli
che Begutachtung

Regelmäßige  
ärztliche  

Kontrollen

Regelmäßige  
ärztliche  

Kontrollen

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

> Polizeispiegel | Mai 2021

20

Fa
ch

te
il 



Schriftzug „FCK BFE“ auf  
Kleidungsstück kann Beleidigung sein
BVerfG, Beschluss 2. Kammer des Ersten Senats 
vom 8. Dezember 2020 – 1 BvR 842/19  
von Michael Wernthaler, Bruchsal1

 < Vorwort1

Die Rechtsprechung hat sich in 
der Vergangenheit mehrfach 
mit der Frage beschäftigt, ob 
Schriftzüge wie beispielsweise 
„ACAB“ („all cops are bas
tards“), „FCK POLICE“ oder 
„FCK CPS“ („FCK = fuck“ „CPS = 
cops“) den Straftatbestand der 
Beleidigung erfüllen.

1 Michael Wernthaler, Polizeidirektor, Poli
zeipräsidium Einsatz, Bereitschaftspolizei
direktion Bruchsal, Leiter Führungsgruppe.

Zu klären war einerseits, ob 
eine ehrverletzende Äußerung 
vorliegt, und des Weiteren, ob 
eine beleidigungsfähige Perso
nenmehrheit vorliegt, was re
gelmäßig bei den Bezeichnun
gen „Polizei“, „Police“ oder 
„Cops“ als Inbegriff aller poli
zeilichen Einrichtungen und 
Aufgaben abgelehnt wurde.2 
Und schließlich war zu prüfen, 

2 BGH StV 1981, 22; BayOblG NJW 1990, 921; 
1990, 1742; so auch OLG Karlsruhe, Urteil 
vom 19. Juli 2012 – 1(8) Ss 64/12AK 40/12

ob eine entsprechende Äuße
rung noch vom Grundrecht der 
freien Meinungsäußerung (Art. 
5 GG) gedeckt ist.

In der nachfolgenden Betrach
tung hatte sich das Bundesver
fassungsgericht (BVerfG) in 
Karlsruhe im Rahmen einer ver
worfenen Sprungrevision mit 
der Frage zu beschäftigen, ob 
die Aufschrift „FCK BFE“ auf ei
nem Pullover beziehungsweise 
TShirt eine strafbare Beleidi
gung darstellt, mit der Bezeich
nung „BFE“ eine hinreichend 
überschaubare und damit kon
kretisierte Personengruppe 
Zielrichtung der Beleidigung 
war oder ob der Schriftzug und 

damit das Kürzel „FCK BFE“ 
durch das Grundrecht auf Mei
nungsfreiheit geschützt wurde.

 < Ausgangslage

Bei der Demonstration aus An
lass eines Strafverfahrens ge
gen einen Angehörigen der 
rechtsextremen Szene „Kein 
Platz für Neonazis in Göttin
gen“ trug ein Demonstrant vor 
dem Gerichtsgebäude im Okto
ber 2017 einen Pullover mit der 
Aufschrift „FCK BFE“ gut sicht
bar unter seiner geöffneten Ja
cke. Dem Demonstranten war 
bewusst, dass Mitglieder der 
BFE vor Ort anwesend sein 
würden, um den Einlass in das 

wurde gemäß § 153 a Abs. 1 
StPO eingestellt, der zugrunde 
liegende Sachverhalt aber von 
bayerischen Polizeikollegen der 
Fahrerlaubnisbehörde im Land
ratsamt Eichstätt mitgeteilt.8 
Der Fahrerlaubnisinhaber ließ 
sich nicht begutachten und 
ihm wurde seine Fahrerlaubnis 
entzogen.

Die Polizei in Gelsenkirchen 
meldete ihrer Fahrerlaubnis
behörde zwei Verkehrsunfälle 
desselben LkwFahrers, wobei 
in beiden Fällen nicht auszu
schließen war, dass die Unfälle 
jeweils durch eine Hypo oder 
Hyperglykämie (mit)verursacht 
wurden.9 Auch in diesem Fall 
wurde die Fahrerlaubnis entzo
gen, allerdings nach einer ne
gativen Begutachtung.

Die Vielschichtigkeit der The
matik wird an einem weiteren 
Fall deutlich, der in Branden
burg entschieden werden 
musste und der zur Entziehung 

8 Bayerischer VGH, Beschluss vom 28. April 
2020 – 11 CS 19.2189, Rn. 2, juris

9 VG Gelsenkirchen, Urteil vom 23. Dezem
ber 2015 – 7 K 3518/15, Rn. 29, juris

eines Jagdscheins führte, weil 
trotz einer an sich ausreichen
den DiabetesBehandlung eine 
Gefährdung von Jagdteilneh
mern deshalb nicht ausge
schlossen werden konnte,  
weil nicht sicher und sofort 
 beherrschbare Unterzucke
rungserscheinungen auftreten 
beziehungsweise auftreten 
können.10 In einem solchen  
Fall müssten regelmäßig sogar 
mehrere Mitteilungen an un
terschiedliche Behörden ver
fasst werden, die sich mit Eig
nungsfragen beschäftigen 
müssen.11

Tatsächlich dürften viele wei
tere Überprüfungen der Fahr
eignung aufgrund von Erkran
kungen mit Diabetes mellitus 
nötig sein, wenn die Polizei 
ihre Erkenntnisse aus Einsätzen 
bei hilflosen Personen regel
mäßig der zuständigen Fahr

10 OVG BerlinBrandenburg, Beschluss vom 
22. Februar 2018 – OVG 11 S 93.17, Rn. 2, 
juris

11  Vgl. dazu Müller, Dieter/Rebler, Adolf, Die 
Eignung als persönliche Voraussetzung in 
Spezialmaterien des Sicherheitsrechts, in: 
NVwZ extra 2017, 1–10 und im kostenfrei
en Download auf https://rsw.beck.de/
rsw/upload/NVwZ/NVwZExtra_2017_07.
pdf

erlaubnisbehörde mitteilen 
würde. Dazu bedarf es keines
wegs vertiefter medizinischer 
Kenntnisse aufseiten der Poli
zeibeamten, sondern nur das 
richtige Gespür für eine kriti
sche gesundheitliche Situation 
und ein Abstrahierungsvermö
gen, um aufgrund des konkre
ten Einsatzes auf eine fahreig
nungsrelevante Tatsache 
schließen zu können.12

12 Derselbe Mechanismus gilt selbstver
ständlich auch für alle anderen medizini
schen Krisensituationen, die mit einem 
Verlust des Bewusstseins verbunden sind, 
als da wären Anfallsleiden, Intoxikationen 
oder Überdosierungen mit berauschenden 
Mitteln inklusive Alkohol.

Gemeldet werden muss näm
lich kein Verdacht einer man
gelhaften Fahreignung, son
dern lediglich Informationen 
über Tatsachen, die auf eine 
mangelhafte Fahreignung 
schließen lassen können. 
Schließlich handelt es sich 
um den Bereich der Gefah
renabwehr und die Polizei  
wird präventiv tätig, um einer 
möglichen Gefahr für die  
Verkehrssicherheit in Zusam
menarbeit mit der Fahr
erlaubnisbehörde auf den 
Grund zu gehen.
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Gebäude und das Verfahren  
zu sichern. Der Demonstrant 
wurde mehrfach durch einen 
Beamten aufgefordert, die Auf
schrift zu bedecken, gleichzei
tig wurde er über die mögliche 
Strafbarkeit seines Verhaltens 
belehrt. Der Demonstrant re
agierte jedoch auf die Auffor
derung nicht, weshalb er auf
gefordert wurde, den Pullover 
auszuziehen. Hierbei zeigte 
sich, dass er unter dem Pullover 
ein TShirt mit identischer Auf
schrift trug, was er spöttisch 
kommentierte.

Das erstinstanzliche Amtsge
richt verurteilte den Demons
tranten wegen Beleidigung zu 
einer Geldstrafe in Höhe von 
15 Tagessätzen à 40 Euro. Nach 
Feststellung des Gerichts war 
der Angeschuldigte Angehöri
ger der Göttinger „linken Sze
ne“ und hatte in diesem Zu
sammenhang verschiedene 

Auseinandersetzungen mit der 
dortigen Beweissicherungs 
und Festnahmeeinheit (BFE). 
Aufgrund dieser Vorgeschichte 
war das Gericht überzeugt, 
dass sich der Schriftzug gerade 
und ausschließlich auf die Göt
tinger Beweissicherungs und 
Festnahmeeinheit (BFE) bezo
gen hatte. Diese stelle, weil es 
sich um eine hinreichend über
schaubare Personengruppe 
handelte, ein beleidigungsfähi
ges Kollektiv dar. Das englische 
Wort „fuck“ – abgekürzt „FCK“ 
– bringe nicht bloß Kritik zum 
Ausdruck, sondern werde – in
zwischen auch im Deutschen 
– allgemein als Schmäh oder 
Schimpfwort verwendet, das 
eine verächtliche Geringschät
zung der so titulierten Person 
unmittelbar ausdrücke. Zudem 
war dem Angeschuldigten auf
grund des politischen Charak
ters des Gerichtsverfahrens  
bewusst gewesen, dass sich 

Beamte der örtlichen BFE und 
jedenfalls andere mit der Be
deutung dieses Kürzels ver
traute Polizeibeamte an die
sem Tag vor Ort befinden und 
von seiner Schmähschrift 
Kenntnis nehmen würden.

Unter anderem der Umstand, 
dass er auf den Hinweis hin 
den Schriftzug nicht verdeckt 
habe, verdeutliche, dass es ihm 
gerade auf eine Beleidigung 
der Beamten angekommen sei. 
Polizeiliche Aufzeichnungen 
zeigten zudem das vorsätzlich 
schmähende Präsentieren der 
Aufschrift gegenüber den Poli
zeibeamten, was eine vorsätz
liche Handlung begründe. Eine 
Rechtfertigung durch § 193 
StGB3 scheide aus.

Die Sprungrevision des Be
schwerdeführers verwarf das 

3 § 193 StGB: Wahrnehmung berechtigter 
Interessen

Oberlandesgericht als unbe
gründet. Der Beschwerdefüh
rer rügte daraufhin mit seiner 
Verfassungsbeschwerde insbe
sondere die Verletzung seiner 
Meinungsfreiheit.

 < Entscheidung und Be-
gründung des Bundes-
verfassungsgerichts

Das Bundesverfassungsgericht 
stellte fest, dass die strafrecht
liche Verurteilung wegen Zur
schaustellens des Schriftzugs 
„FCK BFE“ in die Meinungsfrei
heit des Beschwerdeführers 
aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG ein
greife, dieser Grundrechtsein
griff sei jedoch gerechtfertigt. 
Die in erster Linie den Strafge
richten obliegende Auslegung 
und Anwendung des die Mei
nungsfreiheit beschränkenden 
§ 185 StGB begegnet in den 
differenziert festgestellten 
Umständen des vorliegenden 
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Falles keinen verfassungsrecht
lichen Bedenken.

Insbesondere haben die Fach
gerichte die verfassungsrecht
lichen Anforderungen an die 
tatgerichtlichen Feststellungen 
einer Individualisierung poten
ziell beleidigender Schriftzüge 
auf konkrete Personen oder 
 Personengruppen beachtet.4 
Anders als in den vergangenen 
verfassungsgerichtlichen Ver
fahren habe es hier eine Vorge
schichte mit einer bestimmten 
Polizeieinheit gegeben. Ein plan
volles, bestimmte Beamtinnen 
und Beamte herabsetzendes 
Vorgehen sei im vorliegenden 
Fall deshalb erkennbar gewesen.

Ein weiterer Unterschied ergab 
sich auch daraus, dass das aus
drücklich in Bezug genommene 
Kollektiv der BFE – auch ohne 
den Ortszusatz – erheblich 
spezifischer und eher abgrenz
bar sei als der Begriff „cops“. 
Beim Begriff „cops“ sei nicht 
einmal erkennbar, ob sich die
ser auf die deutsche Polizei 
oder ganz allgemein auf alle 
Personen mit polizeilichen 
Funktionen auf der Welt be
ziehe. Deshalb konnte der Be
schwerdeführer auch nicht mit 
seiner Argumentation über
zeugen, der Schriftzug habe 
sich gegen sämtliche BFEBe
amte (Deutschlands) gerichtet, 
nicht nur die in Göttingen.

Die Würdigung der Aufschrift 
„FCK BFE“ als strafbare Beleidi
gung sei daher nicht zu bean
standen, weshalb das BVerfG 
entschied, die Verfassungsbe
schwerde nicht zur Entschei
dung anzunehmen.

 < Fazit

In der vorliegenden Entschei
dung setzt sich das BVerfG  
detailliert mit der Grenze  
zwischen Beleidigung und 
Meinungsfreiheit auseinander 
und erläutert nachvollziehbar 

4 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 26. Februar 
2015 – 1 BvR 1036/14, Rn. 15 ff.; Beschluss 
vom 17. Mai 2016 – 1 BvR 2150/14, Rn.  
16 ff.; Beschluss vom 16. Januar 2017 – 1 
BvR 1593/16 –, Rn. 16 ff.; Beschluss vom 
13. Juni 2017, – 1 BvR 2832/15, Rn. 4 ff.

die erforderlichen Umstände 
für eine strafrechtlich relevan
te Kollektivbeleidigung.

Nicht selten benutzen Angehö
rige politischer Gruppierungen 
bei Bekleidungsaufdrucken 
oder schriftlichen Meinungs
kundgaben (zum Beispiel auf 
Plakaten oder Bannern) Kürzel, 
Wortspiele oder Buchstaben
kombinationen, um Beleidi
gungen gegenüber den ein
gesetzten Polizeikräften zu 
artikulieren. Hierbei verstecken 
sie sich gerne hinter der Mei
nungsfreiheit und behaupten, 
dass sie nicht eine bestimmte 
Polizeieinheit gemeint hätten, 
sondern die beleidigende Äu
ßerung ihr Missfallen gegen 
die Institution Polizei im Allge
meinen ausdrücken soll. Dieser 
fadenscheinigen Ausrede hat 
das BVerfG eindrucksvoll die 
Grenzen aufgezeigt.

Für die Polizei bedeutet die Ent
scheidung, dass man künftig 
umso detaillierter die konkre
ten Umstände des Einzelfalls, 
zum Beispiel Verhalten des Be
schuldigten, gezieltes provo
kantes Zeigen des beleidigten 
Schriftzugs gegenüber be
stimmten Polizeibeamten, Re
aktion des Beschuldigten auf 
die Aufforderung, die Beleidi

gung zu verdecken et cetera, 
dokumentiert. Hilfreich ist auch 
die Feststellung, dass Dritte, 
beispielsweise Passanten oder 
Zuschauer, den Aufdruck oder 
die Äußerung als gezielte Belei
digung einer bestimmten Poli
zeieinheit empfunden haben.

Denn Beleidigungen müssen 
individualisiert und gezielt ge
gen eine bestimmte Person 
oder einen bestimmten Perso
nenkreis gerichtet sein. Hierbei 
sind die Gesamtumstände des 
Einzelfalls zu bewerten.

Verneint wurde dies beispiels
weise bei einer Frau, die einen 
Anstecker mit dem Kürzel 
„FCK COPS“ (= fuck cops) auf 
ihrer Kleidung trug und so 
wiederholt von einer Polizei
streife im öffentlichen Raum 
angetroffen wurde. Hier, so 
das BVerfG, ergab sich weder 
aus dem Schriftzug noch aus 
den Umständen, dass der An
stecker auf die Beamten auf 
Streife gezielt gerichtet sei. 
Das BVerfG verwies in diesem 
Fall darauf, dass bei Kollektiv
beleidigungen die persönliche 
Betroffenheit des Einzelnen 
umso geringer sei, je größer 
das Kollektiv sei.5

5 BVerfG, Beschluss vom 26. Februar 2015 – 
1 BvR 1036/14 – a. a. O.

In einem anderen Fall trug ein 
Mann einen Aufnäher mit dem 
Akronym „ACAB“6 („all cops are 
bastards“, wörtlich „Alle Polizis
ten sind Bastarde“ oder sinnge
mäß „Alle Bullen sind Schwei
ne“) auf der Weste während 
eines Bundesligafußballspieles. 
Bei der Einlasskontrolle wurde 
der Aufnäher von Bereit
schaftspolizisten bemerkt. Das 
BVerfG rügte die Verurteilung 
wegen Beleidigung, weil Fest
stellungen dazu fehlten, dass 
sich der Mann bewusst in die 
Nähe der Polizeikräfte begeben 
hätte, um diese gezielt mit der 
Parole zu beleidigen. Ein bloßer 
Stadionaufenthalt mit dem Be
wusstsein der Polizeipräsenz 
genüge den Individualanforde
rungen nicht.7

 < Zusammenfassung

1. Aufnäher oder Aufdrucke auf 
Kleidungen erfüllen dann den 
Tatbestand der Beleidigung  
(§ 185 StGB), wenn die Aussage 
ein Schmäh oder Schimpfwort 
darstellt, das eine verächtliche 
Geringschätzung der so titu
lierten Personengruppe aus
drückt und es sich hierbei um 
eine ausreichend überschauba
re und damit individualisierba
re Personengruppe handelt.

2. Hinzutreten muss ein geziel
tes Provozieren, das heißt, es 
muss dem Täter gerade auf die 
gezielte Beleidigung dieser Per
sonengruppe ankommen.

3. Die Straftatbestände sind 
umfassend durch die Polizei zu 
dokumentieren. Foto und 
Filmaufnahmen sowie, falls 
möglich, Zeugenaussagen sind 
hierbei besonders zielführend. 
Das konkrete Tatverhalten des 
Beschuldigten, insbesondere 
nach einer Aufforderung, den 
Aufnäher oder den Aufdruck zu 
verdecken, ist ebenfalls tatrele
vant und vollständig zu doku
mentieren.  

6 Das Akronym „ACAB“ wird insbesondere 
von Jugendsubkulturen und links oder 
rechtsextremistischen Gruppierungen 
verwendet, bspw. Autonomen, Skinheads, 
Hooligans, Ultras oder Punks.

7 BVerfG, Beschluss vom 16. Januar 2017 –  
1 BvR 1593/16
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Verabschiedung der BPersVGNovelle

Es bleiben Baustellen
Der Bundestag hat am 22. April 2021 die Novelle 
des Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPersVG) 
verabschiedet. Damit wird das seit 1974 nur mar
ginal veränderte Gesetz zum ersten Mal einer 
grundlegenden Revision unterzogen. 

„Da sich der Entwurf erklärter
maßen auf konsensfähige As
pekte beschränken sollte, stand 
für uns von Beginn an fest, dass 
das hieraus entwickelte Gesetz 
nur der Anfang eines weiterzu
führenden Novellierungsprozes
ses würde sein können“, sagte 
der Zweite Vorsitzende des dbb 
und Fachvorstand Beamtenpoli
tik, Friedhelm Schäfer. Der dbb 
erwarte daher, dass die Novel

lierung nach den Bundestags
wahlen unverzüglich wieder  
auf die Agenda gesetzt wird.

„Gerade mit Blick auf die digita
len Zugangsrechte für Gewerk
schaften wurde zwar zuletzt 
noch etwas nachgebessert. Vor 
dem Hintergrund veränderter 
Arbeitsformen und Anwesen
heitszeiten der Beschäftigten  
in der Dienststelle muss hier 

jedoch noch nachgelegt wer
den“, betonte Schäfer. Im neu
en Gesetz begrüße der dbb 
 viele Änderungen, die auf den 
Vorschlägen des dbb und seiner 
Mitgliedsgewerkschaften be
ruhen. Positiv seien unter an
derem die nun unbefristete 
 Option für Personalrat und 
 Einigungsstelle, Sitzungen als 
Video oder Telefonkonferenz 
durchzuführen, der Einsatz 
 audiovisueller Techniken bei 
Personalversammlungen so

wie die Einführung von Online
Sprechstunden.

Der Zweite Vorsitzende des dbb 
erneuerte jedoch auch seine 
Kritik. „Insbesondere die über
obligatorische Umsetzung der 
Entscheidung des Bundesver
fassungsgerichts, mit der der 
obersten Dienstbehörde das 
Recht eingeräumt wird, grund
sätzlich jede Entscheidung der 
Einigungsstelle aufzuheben, 
kann so nicht stehen bleiben.“ 

Gespräch mit der Bundesjustizministerin

Den Rechtsstaat stärken
„Der Rechtsstaat ist das Rück
grat unserer Demokratie und 
muss nachhaltig gestärkt wer
den.“ Das war die Kernbot
schaft, die der dbb Bundesvor
sitzende Ulrich Silberbach und 
Vertreter der dbb Justizgewerk
schaften am 19. April 2021 
Bundesjustizministerin Chris
tine Lambrecht überbrachten. 

Angesichts der ständig wach
senden Aufgabenbelastung für 

die Justiz, etwa durch das Ge
setz gegen Hass und Hetze im 
Netz, müsse weiter für eine 
bessere Personalausstattung 
in allen Bereichen der Justiz 
 gesorgt werden. 

Die Auswirkungen der unzu
reichenden Digitalisierung der 
Justizverwaltung seien durch 
die COVID19Pandemie be
sonders deutlich zutage getre
ten. Silberbach: „Umfänglicher 

elektronischer Rechtsverkehr 
ist nur mit einer entsprechen
den ITInfrastruktur möglich. 
Das geht weit über die Schaf
fung von OnlinePlattformen 
hinaus und beinhaltet Themen 
wie Hardwareausstattung, 
 Leitungskapazitäten, medien
bruchfreie elektronische Ak
tenführung und entsprechende 
Fortbildungskonzepte.“

Gewerkschafter und Ministerin 
diskutierten außerdem die zu
nehmende Gewalt gegenüber 
Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst. Silberbach sprach sich 
erneut dafür aus, das Ausmaß 
der Gewalt gegenüber den Be
schäftigten systematisch zu 
untersuchen und mit der Poli
tik weitere Handlungsschritte 
zu entwickeln. 
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 < Neben dem dbb Bundesvorsitzenden nahmen auf Gewerkschaftsseite 
auch der Zweite Vorsitzende und dbb Fachvorstand Beamtenpolitik, 
Friedhelm Schäfer, sowie die Bundesvorsitzenden des Bundes Deutscher 
Rechtspfleger (Mario Blödtner), des BSBD – Gewerkschaft Strafvollzug 
(René Müller), des Deutschen GerichtsvollzieherBundes (Karlheinz 
 Brunner), der Deutschen JustizGewerkschaft (Emanuel Schmidt),  
des Deutschen Anwaltsvereins (Jörn Eggert) und des Verbandes der 
 Beschäftigten des Gewerblichen Rechtsschutzes (Franz Gotsis) teil.

 < Bleibebarometer

Studie zum öffentlichen Dienst
Wie ist es um Arbeitsfähigkeit, Zufriedenheit 
und Personalbindung im öffentlichen Dienst 
bestellt? Das untersuchen das Unternehmen 
Next:Public und die Hertie School of Gover
nance in einer Umfrage, über deren Zielsetzun
gen in der AprilAusgabe des dbb magazins ausführ
lich berichtet wurde. Der Fragenkatalog steht zur Verfügung  
unter: https://survey.lamapoll.de/Bleibebarometer/.

Die Umfrage endet am 28. Mai 2021. Die Ergebnisse werden im 
Herbst 2021 veröffentlicht.

Jetzt  mitmachen!
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dbb magazin 
In den vergangenen Monaten 
gab es zahlreiche Demos ge- 
gen die Corona-Maßnahmen, 
bei denen die Auflagen zum 
 Infektionsschutz missachtet 
wurden. Das hat zum Teil zu 
heftiger Kritik an der Polizei 
 geführt, weil sie nicht einge-
griffen habe. Wie haben Sie  
die Situation wahrgenommen?

Thomas Strobl 
Die Versammlungsfreiheit ist 
ein wichtiges Gut in einem de
mokratischen Rechtsstaat. Es 
gehört zu einer freiheitlichen 
Demokratie dazu, dass jeder 
sich innerhalb der Grenzen un
serer Rechtsordnung versam
meln und seine Meinung kund
tun darf. Und zwar ganz gleich, 
ob uns diese Meinung gefällt 
oder nicht. 

In der aktuellen Pandemielage 
sind Versammlungen mit meh
reren Tausend Demonstrantin
nen und Demonstranten, wie 
etwa in Berlin, Kassel, Leipzig 
und zuletzt auch in Stuttgart, 
freilich problematisch. Da steht 
das Recht auf Versammlungs
freiheit auf der einen Seite und 
das Recht auf körperliche Un
versehrtheit auf der anderen. 
Und deshalb waren die Bilder 
vom Osterwochenende so be
schämend: Tausende Men
schen zogen ohne Abstand  
und Anstand durch die Stra
ßen. Sie haben sich auf ein 
Grundrecht berufen und ein 
anderes buchstäblich mit 
 Füßen getreten. Das können 
wir so nicht hinnehmen. 

Deshalb habe ich klar gesagt: 
Bilder wie am Karsamstag darf 
es nicht mehr geben. Und ich 
bin froh, dass die Stadt Stutt
gart die Folgeveranstaltung ver
boten hat – und dies auch auf 
der obergerichtlichen Ebene 
 Bestand hatte. Das bestätigt 
meine Überzeugung: Demons

trationsfreiheit verlangt verant
wortungsbewusste Bürgerinnen 
und Bürger. Und deshalb ist es 
schon irri tierend und befremd
lich, wenn wir in einer Zeit, in 
der wir mit gegenseitiger Rück
sichtnahme und größtmöglicher 
Vorsicht aufeinander Acht ge
ben sollten, erneut Hunderte 
von  Polizistinnen und Polizisten 
brauchen, um grundlegende 
Formen von Abstand und An
stand zu überwachen. Doch  
klar ist: Der Rechtsstaat funk
tioniert, setzt sich durch, ist 
stark. Das war in den nachöster
lichen Wochen zu beweisen.  
Der Nachweis wurde erbracht.

Das Vertrauen der Bürgerinnen 
und Bürger in den Staat scheint 
zu sinken. Das bekommen die 
Kolleginnen und Kollegen 
(nicht nur bei der Polizei) oft 
direkt zu spüren – übrigens 
auch schon vor Corona. Was 
muss passieren, um einerseits 
das Verhältnis zwischen Bevöl-
kerung und Staat zu stabilisie-
ren und andererseits, um die 
Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst vor Beleidigungen oder 
sogar Angriffen zu schützen?

Die Pandemie hat auch das 
gesellschaftliche Klima verän
dert, zum Teil bestehende, un

erfreuliche Tendenzen noch 
verschärft. Anfeindungen, 
Hass und Hetze richten sich 
teilweise konkret gegen Ein
richtungen oder Personen. 
Beispielsweise beleidigen 
 CoronaLeugner Amtsträger 
und Politiker oder bedrohen 
sie. Freilich: Hass und Hetze, 
Gewalt gegen Einsatzkräfte 
von Feuerwehr, Rettungs
diensten und Polizei oder ge
gen Beschäftigte des öffent
lichen Dienstes gab es auch 
schon vor Corona – und das 
hat in den vergangenen Jah
ren leider auch stetig zuge
nommen. Das ist besonders 

Thomas Strobl, Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration, BadenWürttemberg, und Vorsitzender der Innenministerkonferenz (IMK)

Der Rechtsstaat funktioniert, setzt sich durch, ist stark
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schlimm, weil das genau die 
Menschen trifft, die sich für 
die Gemeinschaft einsetzen 
und im buchstäblichen Sinne 
den Kopf für uns alle hinhal
ten. Das ist freilich eine ge
samtgesellschaftliche Auf
gabe. Dazu braucht es einen 
langen Atem. Und ich biete 
dem dbb jede Zusammenar
beit und Unterstützung bei 
der Lösung dieser nicht trivia
len Herausforderung an. Denn 
gemeinsam sind wir stark.

Teile der Bevölkerung haben 
sich in den letzten Jahren of-
fenbar radikalisiert, Stichwort 
„Reichsbürger“. Leider gibt es 
auch immer wieder Fälle, in 
 denen Beschäftigte aus dem 
öffentlichen Dienst durch Ex-
tremismus auffallen, beispiels-
weise durch rechte Chatgrup-
pen. Wie können wir solchen 
Phänomenen in den eigenen 
Reihen begegnen?

Wir stellen immer mehr fest: 
Das Netz wird als Medium un
serer Zeit missbraucht. Mehr 
und mehr läuft die politische 
Agitation und Hetze in ein
schlägigen Foren oder sogar 
zum Teil offen im Netz. Da
durch festigen und verstärken 
sich radikale Ansichten unter 
Gleichgesinnten – Selbstradi
kalisierung in der Echokammer 
ist die Folge. 

Dieser gesamtgesellschaftli
chen Entwicklung muss sich 
freilich gerade der öffentliche 
Dienst ganz entschieden entge
genstellen. Seine Beschäftigten 
schützen unsere Demokratie 
und die Grundrechte. Sie sind 
eine wesentliche  Stütze unse
rer pluralistischen Gesellschaft. 
Bei der Polizei BadenWürttem
berg beispielsweise prüfen wir 
ständig, wie das Einstellungs
verfahren oder die Inhalte der 
Ausbildung dahingehend wei
ter optimiert werden können. 

Und selbstverständlich sensibi
lisieren wir auch im weiteren 
Verlauf eines Berufslebens. 

Aber natürlich bietet auch die 
beste Aus und Weiterbildung 
keine 100prozentige Garantie. 
Deshalb müssen wir alle die 
Augen weit öffnen, nach links 
und nach rechts schauen – 
nach dem Motto „hinschauen, 
erkennen, handeln“. Das Netz, 
die sozialen Medien dürfen 
nicht zum Marktplatz für Hass 
und Hetze werden.

Der öffentliche Dienst soll ein 
Spiegelbild der Gesellschaft 
sein. Es gibt aber immer wie-
der Kritik hinsichtlich fehlen-
der Diversität, weil etwa zu 
wenige Frauen in Führungs-
positionen kommen oder zu 
wenig Menschen mit Migra-
tionshintergrund gewonnen 
werden. Was muss getan wer-
den, damit die Verwaltung 
vielfältiger wird? Oder ist 
schon alles bestens?

Ein Team ist mehr als die Sum
me seiner Mitglieder. Das zeigt 
sich auf dem Sportplatz, aber 
auch im öffentlichen Dienst 
und seiner Verwaltung. Wenn 
wir in Zukunft erfolgreich und 
damit auf dem Arbeitsmarkt 
mit anderen Unternehmen aus 
der Wirtschaft mithalten wol
len, dann müssen wir es schaf
fen, ganz unterschiedliche 
Menschen für uns zu gewin
nen. Daran arbeiten wir – und 
daran arbeite ich auch ganz 
persönlich. 

Und ich sage auch: Selbstver
ständlich brauchen wir hier 
mehr Frauen in Führungsposi
tionen. Deshalb bin ich auch 
froh, dass wir beispielsweise 
seit vergangenem Jahr in Ba
denWürttemberg zum ersten 
Mal eine Frau an der Spitze der 
Polizei stehen haben. Das dür
fen aber keine Eintagsfliegen 

sein, daran müssen wir an  
allen Stellen weiterarbeiten. 
Und deshalb ist es gut, dass der 
Trend bei der Besetzung von 
Führungspositionen mit Frauen 
hier seit Jahren deutlich nach 
oben geht und wir hier bereits 
deutliche Fortschritte erzielt 
haben. Dabei müssen wir im 
Übrigen auch an anderen Stel
len umdenken. Stichwort: Füh
ren in Teilzeit. In anderen Bran
chen ist das schon lange die 
Regel, das muss bei uns auch so 
werden. Auch muss uns der de
mografische Wandel dabei hel
fen, den  bereits vollziehenden 
Angleichungsprozess noch zu 
beschleunigen – und die noch 
 bestehende Schere weiter  
zu schließen.

Hinsichtlich des Anteils der 
 Beschäftigten mit Migrations
hintergrund ist die Datenlage 
etwas weniger klar. Es gibt 
zwar Studien zu dieser Frage, 
aber der Migrationshinter
grund der Beschäftigten wird 
in den Personalverwaltungen 
aus Datenschutzgründen nicht 
erfasst. Nach meinem persön
lichen Eindruck ist der Anteil 
der Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter mit Migrationshinter
grund freilich schon heute be
achtlich hoch – was aber nicht 
heißt, dass wir uns zufrieden 
zurücklehnen dürfen. Der öf
fentliche Dienst darf noch 
mehr zum „Spiegelbild der 
 Gesellschaft“ werden. 

Die Digitalisierung des öffent-
lichen Dienstes ist ein Dauer-
thema – und wird es wohl  
auch noch eine Weile bleiben. 
Wo sehen Sie die größten 
Handlungsbedarfe? Und kön-
nen Sie uns drei aus Ihrer Sicht 
gelungene Beispiele für digi tale 
Verwaltung nennen?

Wir haben 2020 einen Digita
lisierungsschub erlebt. Nicht 
nur in Schulen, in der Wirt

schaft, auch in der Verwaltung. 
Als Land BadenWürttemberg 
sind wir hier schon mit großen 
Schritten in die richtige Rich
tung gegangen. Innerhalb 
 kürzester Zeit haben wir im 
vergangenen Jahr die Landes
verwaltung weitestgehend auf 
mobiles Arbeiten umgestellt. 
Wir haben unzählige Rückspra
chen und Konferenzen per 
 Videochat durchgeführt und 
feststellen können, dass das 
sehr gut funktionieren kann.

Natürlich müssen wir auch 
weiterhin hart – und in Teilen 
auch schneller – daran arbei
ten, dass das Amt zum Men
schen kommt und nicht die 
Menschen zum Amt gehen 
müssen. Dazu gehört, dass  
wir Verwaltungsleistungen  
bis Ende 2022 digitalisieren.  
In BadenWürttemberg sind 
wir bereits weit vorange
schritten. Unsere landeseige
ne EGovernmentPlattform 
 „servicebw“ hat sich als sta 
bil und tragfähig erwiesen. 
Auf ihr stellen wir die digita
len Verwaltungsleistungen  
für Bürgerinnen und Bürger, 
aber auch für Unternehmen 
zur Verfügung. 

Zu guter Letzt möchte ich noch 
auf das Projekt „KI im Stadtar
chiv“ der Stadt Heilbronn hin
weisen, ein Preisträger beim 
19. EGovernmentWettbe
werb in der Kategorie „Bestes 
Projekt zum Einsatz innovati
ver Technologien“. Mit dem 
vom Land BadenWürttemberg 
mit 66 000 Euro geförderten 
Projekt entwickelt die Stadt 
Heilbronn ein KISystem zur 
Bild erkennung, das den großen 
und bereits digitalisierten 
Foto schatz des Heilbronner 
Stadtarchivs mit aussagekräfti
gen Namen und Schlagworten 
versehen und damit einem 
breiten Publikum zugänglich 
machen soll. 

Thomas Strobl, Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration, BadenWürttemberg, und Vorsitzender der Innenministerkonferenz (IMK)

Der Rechtsstaat funktioniert, setzt sich durch, ist stark
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MEINUNG
Wer für das Gemeinwesen eintritt, lebt zunehmend gefährlich 

Das haben sie nicht verdient!
Der SPDPolitiker Karl Lauterbach und der Virologe Christian Drosten erhal
ten Morddrohungen. In Stuttgart ziehen Jugendliche randalierend durch die 
Innenstadt und liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei. In Berlin ruft 
ein 38Jähriger den Rettungswagen und greift dann Sanitäter an. In Essen 
bedroht ein Maskenverweigerer in der SBahn den Zugbegleiter. Nur ein 
paar Meldungen aus den vergangenen CoronaMonaten. Fast könnte man 
meinen, dass das Virus nicht nur die Atemwege befällt, sondern so man
chem auch die Sinne benebelt und die Galle hochtreibt.

Oft werden die zur Zielscheibe, 
die nicht einfach vor der Pan
demie ins Homeoffice flüchten 
können: Rettungskräfte, Poli
zisten, Busfahrer, Kommunal
politiker. Sie machen schlicht 
ihren Job, der darin besteht, 
sich für das Gemeinwesen ein
zusetzen. Und werden dafür 
mit Füßen getreten von jenen, 
die ihren Frust ablassen – ge
gebenüber dem Staat, der Poli
tik oder ihren ganz persönli
chen Problemen.

Die CoronaKrise wirkt dabei 
wie ein Katalysator für ein Phä
nomen, das schon seit Jahren 
beobachtet wird. Die Krimina
lität insgesamt geht zurück, 
aber die Gewalt gegen Reprä
sentanten des Staates nimmt 
zu. Die Ermordung des Kasseler 
Regierungspräsidenten Walter 
Lübcke im Juni 2019 war dabei 
der traurige Beweis, dass aus 
Worten irgendwann Taten 
werden. In den sozialen Netz
werken gehen Drohungen, 
 Beleidigungen und üble Nach
rede schon viel zu lange als 
Meinungsfreiheit durch.

Die Verrohung der Sitten im 
Netz – oft unter dem Deck
mantel der Anonymität – ist 
ein Treiber für die Verrohung 
der Gesellschaft insgesamt. 
Acht von zehn Bürgern sind  
der Meinung, dass diese in  
den zurückliegenden Jahren 
zugenommen hat. Soziologen 
und Psychologen verorten die 
Gründe dafür auch in einem 
Gefühl des Kontrollverlusts, 

das etwa durch die Digitalisie
rung der Arbeitswelt oder den 
Zuzug von Geflüchteten ausge
löst wurde. Und in einer zuneh
menden Individualisierung der 
Gesellschaft, bei der 
einzelne Grup
pen ihre 
Partiku
larin
te

res
sen 
über das 
Gesamt wohl 
stellen. Ein Heer 
von Narzissten macht eben 
kein gutes Gemeinwesen. 

In der CoronaKrise kommt 
 erschwerend hinzu, dass die 
Menschen geradezu zur Ver
einzelung gezwungen werden. 
Alles, was Ausgleich oder Ab
lenkung verspricht, fällt weg: 
das Gemeinschaftsgefühl und 
das Austoben beim Mann
schaftssport, der Samstag
abend mit Freunden in der 
 Disco. Und so manches starke 
jugendliche Ego, das in Vor 
CoronaZeiten vielleicht noch 

vom Lehrer oder dem Klassen
verband eingehegt wurde, fin
det beim Distanzunterricht gar 
kein soziales Korrektiv mehr. 

Das gesteigerte Frust
potenzial kann 

Ausschrei
tungen 

wie 
sei

ner
zeit in 

Stuttgart 
vielleicht 

 erklären – ent
schuldigen kann es sie nicht. 
Genauso wenig wie Drohun
gen gegen Lehrer wegen 
schlechter Noten oder Fla
schenwürfe auf Feuerwehrleu
te, die versuchen, Leben zu ret
ten. Wie viel Empathie muss 
bei Menschen verloren gegan
gen sein, die in der KlinikNot
aufnahme randalieren, weil 
der Arzt erst zu Ende operiert, 
statt sich um sie zu kümmern? 

Es ist deshalb gut und richtig, 
dass der Staat Übergriffe auf 
Polizisten und Rettungskräfte 

inzwischen konsequenter 
 ahndet. Auch das neue Gesetz 
gegen Hasskriminalität im 
Netz, das soziale Netzwerke 
verpflichtet, menschenverach
tende Postings zu melden, und 
Kommunalpolitiker sowie Per
sonal in Notaufnahmen besser 
schützt, ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. 

Allein mit schärferen Gesetzen 
werden die Verantwortlichen 
in Bund und Ländern aber der 
Gewalt gegen Repräsentanten 
des Staates kaum beikommen 
– gerade in der CoronaKrise. 
Politische Maßnahmen zur 
Pandemiebekämpfung müs 
sen in sich stimmig sein, für  
die Bürger nachvollziehbar und 
für die öffentliche Verwaltung 
realistisch umsetzbar. Zu oft 
haben die Marathonkonferen
zen der Regierungschefs aus 
Bund und Ländern Ergebnisse 
gebracht, die schon am nächs
ten Tag das bedruckte Papier 
nicht mehr wert waren. Das 
Vertrauen in die CoronaPolitik 
ist rapide geschrumpft.

Weil die Bürger ihrem Verdruss 
aber erst im September an der 
Wahlurne Ausdruck verleihen 
können, richtet sich ihr Frust  
bis dahin gegen die für sie er
reichbaren Repräsentanten   
der Misere. Die Kitaerzieherin, 
die wieder nur eine Notbetreu
ung anbieten kann. Den Mana
ger des Impfzentrums, dem 
kein Impfstoff geliefert wurde. 
Den Polizisten, der die Masken
pflicht auf der CoronaDemons
tration durchsetzen muss. Sie 
stehen für das Gemeinwesen 
auch in der Krise ein – und 
 müssen ausbaden, was derzeit 
schiefläuft. Das haben sie nicht 
verdient.  
 Frank Specht

 < Der Autor

Frank Specht berichtet für das 
„Handelsblatt“ aus Berlin.

Foto: pitrs/Colourbox.de
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Konferenz zur Zukunft Europas

Mehr Partizipation  
der organisierten  
Zivilgesellschaft
Die Konferenz zur Zukunft Europas ist ein politisches 
Gremium, welches von der Europäischen Kommissi
on und dem Europäischen Parlament Ende 2019 an
gekündigt wurde. Trotz der fortdauernden Pande
mie soll die Zukunftskonferenz am diesjährigen 
SchumannTag, dem 9. Mai, feierlich eröffnet wer
den. Am 3. Mai wird die Konferenz zur Zukunft 
 Europas auch beim dbb dialog thematisiert.

Die Konferenz zur Zukunft 
 Europas zielt darauf ab, die 
 Herausforderungen für Europa 
anzugehen, indem eine Platt
form für die Diskussion zwi
schen Bürgerinnen und Bürgern 
und Europäischen Institutionen 
geschaffen wird. Auch junge 
Menschen und die organisierte 
Zivilgesellschaft, zu welcher  
der dbb als gewerkschaftliche 
Spitzenorganisation für den öf
fentlichen Dienst zählt, sollen 
als gleichberechtigte Partner 
eingebunden werden. 

Aus Sicht des Europäischen 
Parlaments sollen Bürgerinnen 
und Bürger jeden Hintergrunds 
und Repräsentanten der Zivil
gesellschaft auf europäischer, 
nationaler, regionaler und lo
kaler Ebene in die Festlegung 
der Prioritäten der EU einge
bunden werden. Kommissions
präsidentin Ursula von der Ley
en hat die Konferenz als ein 
zentrales Versprechen in ihr 
Programm aufgenommen. In 
ihrer Kandidatenrede sagte sie 

hierzu: „Diese Konferenz soll 
die Europäerinnen und Euro
päer zusammenbringen und 
unseren jungen Menschen,  
der Zivilgesellschaft und den 
europäischen Institutionen als 
gleichberechtigten Partnern 
eine starke Stimme geben.“

Der dbb Bundesvorsitzende 
 Ulrich Silberbach sieht die Kon
ferenz zur Zukunft Europas als 
wichtigen Ansatz, Bürgerinnen 
und Bürgern wie auch gesell
schaftlichen Kräften eine Betei
ligung an Fragen zur Zukunft 
der EU zu ermöglichen. „Durch 
ein engagiertes Mitwirken der 
Länder, Kommunen, Verbände 
und Vereine sowie unserer 
 Parlamente können das große 
Potenzial der Zukunftskonfe
renz entfaltet und zielführen 
de Ideen für die Europäische 
Union auf den Weg gebracht 
werden. Europas Zukunft ist für 
den dbb beamtenbund und ta
rifunion von großer Bedeutung. 
Wir erwarten, dass es der orga
nisierten Zivilgesellschaft mög

lich ist, sich an dieser wichtigen 
Zukunftsdebatte zu beteiligen. 
Wir werden die Konferenz 
konstruktivkritisch begleiten, 
auch durch unsere Dachorgani
sation, die Europäische Union 
der Unabhängigen Gewerk
schaften (CESI). Außerdem 
 begleiten wir diesen Prozess 
durch das Netzwerk der Euro
päischen Bewegung Deutsch
land.“

In der öffentlichen Wahrneh
mung wird der Konferenzvor
schlag häufig als Versuchsbal
lon betitelt, der die Europäische 
Kommission, das Europäische 
Parlament und den Europäi
schen Rat zusammenbringt. 
Frankreich und Deutschland 
hätten durch ihre Unterstüt
zung der Konferenz signalisiert, 
dass sie zu ehrgeizigen Refor
men bereit seien. Allerdings 
wird zu bedenken gegeben, 
dass es keineswegs sicher sei, 
dass die Vorschläge der Konfe
renz zu Änderungen führen 

werden, die ebenso die Unter
stützung aller EUMitglieder 
erhalten müssten. 

Eine umfassende Überarbei
tung der EUVerträge würde 
die Zustimmung von 42 parla
mentarischen Kammern und 
bis zu 17 nationalen Gerichten 
erfordern. Angesichts der 
Schwierigkeiten bei der Erlan
gung der Genehmigung wird  
es als möglich angesehen, dass 
die Zukunft Europas nicht in 
einer allgemeinen Vertragsän
derung liege, sondern in Verträ
gen zwischen Untergruppen 
von EUMitgliedern zur Ver
tiefung der Integration in be
stimmten Politikbereichen. 

Am 3. Mai 2021, 16 bis 17.30 Uhr, 
diskutieren im Rahmen des „dbb 
dialog“ Gewerkschaftsvertreter 
und Europaexperten online zum 
Thema: „Konferenz über die Zu
kunft Europas – Wie machen wir 
die EU bürgernah, effizient und 
handlungsfähig?“ Weitere Infor
mationen: www.dbb.de
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Bodycams 

Schutz für Einsatzkräfte  
oder Datenschutzproblem?
Videokameras, die Polizei, Feuerwehr und andere Einsatzkräfte am Körper tragen, werden in 
 immer mehr Einsatzbereichen eingesetzt. Möglich wird das durch Novellen der entsprechenden 
Polizeigesetze oder durch neue Verordnungen. Die Helferinnen und Helfer beurteilen den Ein
satz der sogenannten Bodycams überwiegend positiv. Datenschützer kritisieren vor allem die 
Art und Weise, wie, wo und wie lange damit entstandene Aufnahmen gespeichert werden. 

Am Beispiel der Polizeidirektion 
Braunschweig wird deutlich, 
wie die Ausrüstung der Kolle
ginnen und Kollegen mit Body
cams ablaufen kann. Dort ist 
die Beschaffung ausgeweitet 
worden, sodass den Polizeiins
pektionen im Februar 2021 104 
Bodycams für den alltäglichen 
Einsatz zur Verfügung standen. 
Vorausgegangen war seit 2017 
eine Pilotierungsphase im Land 
Niedersachsen. „Für die Kolle
ginnen und Kollegen in den 
Einsatz und Streifendiensten 
haben wir die Möglichkeit ge
schaffen, dass in allen Rund
umdieUhrDienststellen 
 Bodycams zur Verfügung ste
hen“, sagt Michael Pientka, 
 Polizeipräsident der Polizei
direktion Braunschweig. Die 
Bodycams wurden mit ihrer 
Aufnahmefunktion für eine be
weissichere Dokumentation in 
Straf und Ordnungswidrigkei
tenverfahren angeschafft. 

Die Polizei erhofft sich gleich
zeitig eine präventive Wirkung 
durch die Bodycam, da potenzi
elle Täter, die Polizistinnen und 
Polizisten angreifen, durch die 
vorher anzukündigende Video
aufzeichnung von ihrer Tat Ab
stand nehmen. „Seit Jahren be

obachten wir die Zunahme von 
Gewalt auch gegen unsere Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Ob dieses Einsatzmittel zu ei
ner Trendumkehr beiträgt, wer
den wir evaluieren“, so Pientka, 
der überzeugt ist, „dass wir 
durch die Bodycams nicht nur 
einen Mehrwert in der Beweis
sicherung, sondern auch einen 
Beitrag zum Schutz unserer 
operativen Vollzugskräfte 
 leisten.“ Erste Rückmeldungen 
aus den Polizeiinspektionen 
beschreiben bereits eine posi
tive Wirkung der Bodycam im 
Einsatzgeschehen, von der die 
Einsatzkräfte profitieren. 

 < Strenge Regeln

Aus einem Informationsflyer 
der Polizei Bayern gehen die 
Grundsätze hervor, nach de
nen Bodycams dort eingesetzt 
werden dürfen. Die Regeln sind 
in den anderen Bundesländern 
und bei der Bundespolizei ähn
lich: Der Einsatz der Kamera 
dient demnach grundsätzlich 
der Eigensicherung und prä
ventiven Zwecken und muss 
durch die betreffende Polizistin 
oder den Polizisten angekün
digt werden. Bislang erfolgt 
die Nutzung der Kamera frei

willig, Trägerinnen und Träger 
einer Bodycam entscheiden 
selbst, wann das Gerät zum 
Einsatz kommt. Die Kamera 
soll Polizeibeamtinnen und 
Beamte zudem vor ungerecht
fertigten Vorwürfen bezüglich 
ihrer Einsatzführung schützen.

Noch strengere Regeln gelten 
für die Nutzung der Bodycam in 
privaten Wohnungen: Dort darf 
sie nicht eingesetzt werden, es 
sei denn, es besteht „die Not
wendigkeit zur Abwehr einer 
dringenden Gefahr für Leben, 
Gesundheit oder Freiheit einer 
Person“, wie es die bayerische 
Regelung ausdrückt.

Der Bundesvorsitzende der 
Deutschen Polizeigewerk
schaft (DPolG), Rainer Wendt, 
kritisiert allerdings, dass der 
Einsatz der Kameras ausge
rechnet in Wohnungen stark 
eingeschränkt ist: „Das ist völ
lig unverständlich. Gerade in 
Fällen häuslicher Gewalt, also 
zum Schutz von Frauen, die  
in den allermeisten Fällen Ge
schädigte sind, ist dies not
wendig.“ Mit Videoaufnahmen 
der eingesetzten Kräfte lasse 
sich die Gesamtsituation einfa
cher dokumentieren, „das ist 

für die Gefährdungsanalyse 
und Gefahrenabschätzung 
wichtig und dient auch dem 
Schutz juristischer Ansprüche 
der Geschädigten, etwa bei der 
Zuweisung des Wohnraums 
und dem Erlass von Annähe
rungsverboten. Und natürlich 
gehören auch akustische Auf
nahmen dazu, denn die ver
balen Attacken gehören zum 
Gesamtbild einfach dazu“, 
 argumentiert Wendt.

Grundsätzlich sei die schritt
weise Einführung von Body
cams aber ein neuer Beleg 
 dafür, wie sinnvoll gewerk
schaftliche Hartnäckigkeit sein 
könne: „Nachdem die von uns 
angeregten Videokameras in 
Einsatzfahrzeugen längst über
all Standard sind, ist die Body
cam eine notwendige Weiter
entwicklung, die einerseits der 
Gewaltminimierung und ande
rerseits der Dokumentation 
dient. Vor allem Letzteres er
leichtert die Arbeit der Justiz 
ungemein“, so der Gewerk
schafter.

 < Datenschutz mit Lücken

Was den Datenschutz betrifft, 
richtet sich der Einsatz der Vi
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deotechnik für die Gefahren
abwehr und zur Kriminalitäts
bekämpfung in den meisten 
Fällen nach den jeweiligen Lan
despolizei und Ordnungsbehör
dengesetzen. Diese enthalten 
Regelungen zum Einsatz von 
 Videoaufnahmegeräten bei Ver
sammlungen, die nicht unter 
das Versammlungsgesetz fallen, 
und Regelungen zum Einsatz 
der Videoüberwachung in öf
fentlichen Bereichen allgemein 
zur Kriminalitätsbekämpfung. 
Die einzelnen landesrechtlichen 
Vorschriften enthalten unter
schiedliche Regelungen zur ge
nauen Ausgestaltung der Video
überwachung.

Allerdings wirkt die neue EU
DatenschutzGrundverordnung 
(DSGVO) nicht gegenüber der 
Polizei und den Sicherheitsbe
hörden, wie auf den Internet
seiten des Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, Ulrich 
Kelber, zu erfahren ist: Für die
sen Bereich erließ der europäi
sche Gesetzgeber zeitgleich mit 
der DSGVO eine eigene Richtli
nie, die keine direkte Wirkung 
entfaltet und deshalb in einem 
weiteren Kapitel des Bundes
datenschutzgesetzes (BDSG
neu) umgesetzt wurde. Zudem 
bleiben in diesem Bereich viele 
spezialgesetzliche Normen gül
tig, die die Videoüberwachung 
durch bestimmte Polizeibehör
den besonders regeln.

Auf Bundesebene, heißt es im 
Internetauftritt des obersten 
Datenschützers weiter, enthält 
§ 27 des Bundespolizeigesetzes 
eine rechtliche Regelung. So 
weit auf dieser Grundlage per
sonenbezogene Daten aufge
zeichnet werden, sind diese 
unverzüglich zu vernichten, so
fern sie nicht zur Abwehr einer 

gegenwärtigen Gefahr oder 
zur Verfolgung einer Straftat 
oder Ordnungswidrigkeit be
nötigt werden. Neu eingefügt 
wurde eine Regelung zur soge
nannten Bodycam in § 27 a des 
Bundespolizeigesetzes. 

Kelber hatte in diesem Zu
sammenhang bereits im Früh
jahr 2019 kritisiert, dass die 
Bundespolizei BodycamAuf
nahmen auf Servern des US
Konzerns Amazon speichert, 
solange es keine bundesein
heitliche Speicherlösung gibt. 
Das Vorgehen war durch eine 
parlamentarische Anfrage der 
FDP öffentlich geworden. Der 
Neuen Osnabrücker Zeitung 
sagte Kelber am 25. März 2019, 
dass man der Bundespolizei 
und dem Bundesinnenministe
rium schon 2018 mitgeteilt 
habe, dass das Speichern von 
BodycamAufnahmen in der 
AmazonCloud als rechtswidrig 
angesehen werde. Kelber 
schätzte die Speicherung der 
BodycamDaten bei Amazon 
als nicht datenschutzkonform 
ein, da Amazon als USUnter
nehmen dem amerikanischen 
CloudActGesetz unterliege, 
auch wenn die Server in 

Deutschland stünden. Daher 
könne nicht ausgeschlossen 
werden, dass USBehörden 
oder Geheimdienste Zugriff 
auf die Daten erlangen könn
ten. Die Bundespolizei und das 
Bundesministerium des Innern 
hatten die „Übergangslösung“ 
in Ermangelung entsprechen
der staatlicher Infrastrukturen 
verteidigt und betont, dass die 
Daten auf Serverstandorten in 
Deutschland nach deutschem 
Recht gespeichert würden, bis 
eine bundeseinheitliche Lö
sung, etwa eine BundesCloud, 
zur Verfügung stünde. 

 < Waffengleichheit 
 hergestellt

Allen rechtlichen Hindernissen 
zum Trotz überwiegen die po
sitiven Effekte der Bodycam 
auch für den Bundesvorsitzen
den der Bundespolizeigewerk
schaft in der DPolG, Heiko Teg
gatz: „Mit der Einführung der 
Bodycam in der Bundespolizei 
haben unsere Kolleginnen und 
Kollegen ein Führungs und 
Einsatzmittel an die Hand be
kommen, welches polizeiliche 
Maßnahmen vollumfänglich in 
Bild und Ton beweissicher do
kumentiert.“ Gerade auf den 
großen Verkehrsbahnhöfen 
habe es die Bundespolizei zum 
Beispiel mit einer Klientel zu 
tun, die oftmals zu extremer 
Gewaltbereitschaft gegenüber 
Polizeibeamtinnen und beam
ten neige. „Sei es im Fußball
fanreiseverkehr oder bei alltäg
lichen polizeilichen Lagen. Eine 

lückenlose Dokumentation 
mancher Situationen hilft un
seren Kolleginnen und Kolle
gen, die Durchsetzung einer 
polizeilichen Maßnahme ge
richtsfest zu machen, um die 
Rechtmäßigkeit polizeilicher 
Maßnahmen zu beweisen.“ 

Oftmals seien es im Internet 
verbreitete Ausschnitte von 
Handyvideos, die die Polizei  
bei der Durchsetzung polizei
licher Maßnahmen zeigen, so 
Teggatz weiter. „Diese Aus
schnitte sind häufig völlig aus 
dem Zusammenhang der Er
eignisse gerissen und sorgen 
dann meistens für heftigste 
Anschuldigungen bezüglich 
vermeintlicher Polizeigewalt, 
obwohl die Dokumentation 
der jeweiligen Gesamtsituati
on keine Zweifel an der Recht
mäßigkeit der polizeilichen 
Maßnahme lässt. Mit der Ein
führung der Bodycam in der 
Bundespolizei stellen wir eine 
Waffengleichheit gegenüber 
der privaten Handykamera 
her.“ Die eigenen Aufnahmen 
über die Bodycam dienten der 
lückenlosen Dokumentation 
polizeilicher Maßnahmen. Zur 
Abwehr von willkürlichen An
schuldigungen gegen die ein
gesetzten Kräfte der Bundes
polizei ist die Bodycam ein 
hervorragendes und vor allem 
gerichtsfestes Hilfsmittel.“

Es wird nicht mehr lange dau
ern, bis Bodycams bundesweit 
zur Standardausrüstung der 
 Polizeien gehören. Eingeführt 
worden sind sie in mehr oder 
weniger großem Umfang be
reits in BadenWürttemberg, 
Bremen, Hamburg, Hessen, Nie
dersachsen, NordrheinWestfa
len, RheinlandPfalz, im Saar
land und bei der Bundespolizei. 
In SachsenAnhalt, Schleswig
Holstein, Thüringen, Branden
burg und MecklenburgVor
pommern laufen entweder 
entsprechende Pilotprojekte 
oder sind bereits abgeschlos
sen. In Sachsen befindet sich 
der Einsatz von Bodycams in 
der Gesetzgebungsphase und 
in Berlin und Bayern steht die 
Einführung kurz bevor. br

 < Lippische Polizeibeamte zeigen 
die Kamera Axon Body 2.

 < Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Wittmund 
sind ab sofort mit Bodycams im Einsatz.

©
 P

ol
iz

ei
 L

ip
pe

©
 P

ol
iz

ei
in

sp
ek

ti
on

 W
it

tm
un

d/
Au

ric
h

©
 P

ol
iz

ei
 L

ip
pe

dbb

> Polizeispiegel | dbb seiten | Mai 2021

31



Ti
te

l

Gutachten zu Lehren aus der CoronaKrise

Digitalisierung mit 
Organisations versagen
Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat am 13. April 
2021 ein Gutachten zum Thema „Digitalisierung in 
Deutschland – Lehren aus der CoronaKrise“ veröf
fentlicht. Darin zeigt er Wege auf, wo und in welchen 
Be reichen sich der Staat stärker engagieren sollte,  
um Fortschritte des aktuellen Digitalisierungsschubs 
auch nach der Pandemie zu erhalten und die digitale 
Transforma tion weiter voranzutreiben. Ein Fazit des 
 Papiers: In Sachen Verwaltungsdigitalisierung sind 
deutsche Amtsstuben weit abgeschlagen.

Bundeswirtschaftsminister Pe
ter Altmaier hat die Empfehlun
gen des Wissenschaftlichen Bei
rates begrüßt: „Allein im letzten 
Jahr haben die Telekommunika
tionsunternehmen fast zehn 
Milliarden Euro in die Netzinfra
struktur investiert. Im Konjunk
tur und Zukunftspaket hat die 
Bundesregierung mit 16 Milliar
den Euro einen Schwerpunkt 
auf die weitere Digitalisierung 
gelegt“, sagte Altmaier am 
13. April 2021. Der Beirat weise 
aber zu Recht darauf hin, dass 
Finanzmittel allein noch kein 
Allheilmittel seien. „Genauso 
braucht es mehr Bereitschaft zu 
Veränderungen und verbesserte 
organisatorische Abläufe. Dies 
gilt für den Staat wie für Unter
nehmen. Unbürokratische und 
dezentrale Lösungen, die der 
Beirat etwa für die Arbeit im 
Homeoffice befürwortet, kön
nen uns hierbei weiterbringen.“

Was das konkret bedeuten 
muss, wird zum Beispiel aus 

den Empfehlungen des Beirates 
für die öffentliche Verwaltung 
deutlich. Hier attestieren die 
Experten dem Staat ein unter
durchschnittliches Abschneiden 
in internationalen EGovern
mentRankings. So landet 
Deutschland im „Digital Eco
nomy and Society Index 2020“ 
der EUKommission aktuell 
beim EGovernment innerhalb 
der EU nicht nur abgeschlagen 
auf dem 21. Platz. Auch werden 
die wenigen vorgehaltenen di
gitalen Verwaltungsangebote 
in Deutschland von weniger 
Personen genutzt als in ande
ren Ländern. „Durch eine Über
windung solcher Rückstände 
könnten Bürgerinnen und Bür
ger, Unternehmen und Behör
den viel Zeit und Geld sparen. 
Zudem werden die Wettbe
werbsfähigkeit Deutschlands 
gesteigert, strukturschwache 
Regionen gestärkt, die Trans
parenz von Verwaltungsabläu
fen erhöht und Elemente der 
Partizipation durch die Bevölke

rung gestärkt“, heißt es in dem 
Gutachten.

 < Kein System erkennbar

Weiter könnten Daten, die im 
Rahmen digitaler Verwaltungs
prozesse generiert und verar
beitet werden, als „Open Go
vernment Data“ die Grundlage 
für innovative Dienstleistun
gen und Geschäftsmodelle 
 bilden. Die Expertinnen und 
Experten des Wissenschaftli
chen Beirates kritisieren, dass 
die Möglichkeiten eines moder
nen EGovernments bis 2017 
kaum systematisch implemen
tiert wurden, obwohl sie be
reits seit 2005 wissenschaftlich 
aufgearbeitet worden seien. 

Diesen Rückstand sollte ei
gentlich das Onlinezugangsge
setz (OZG) von 2017 aufholen. 
Mit dem Gesetz sollten Bund, 
Länder und Kommunen ihre 
über 500 verschiedenen Ver
waltungsleistungen bis spä

testens Ende 2022 auch online 
anbieten. Im Januar 2021 hat 
der Deutsche Bundestag zu
dem das Registermodernisie
rungsgesetz verabschiedet, 
mit dem verschiedene staatli
che Register über eine einheit
liche Identifikationsnummer 
miteinander verknüpft werden 
sollen. Und die Bundesregie
rung hat in ihrer im Januar 
2021 veröffentlichten Daten
strategie ein Maßnahmenbün
del vorgestellt, mit dem der 
digitale Datenaustausch zwi
schen Verwaltungsstellen auf 
Ebene des Bundes, der Länder 
und der Kommunen erleich
tert, der Zugang zu öffentli
chen Daten verbessert („Open 
Government Data“) und die 
Datenkompetenz in Bundesbe
hörden erhöht werden sollen.

 < Föderales Wirrwarr

„Die Digitalisierung der öffent
lichen Verwaltung ist eine Her
kulesaufgabe. Dabei geht es 
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nicht nur um die Bereitstellung 
finanzieller Mittel, sondern 
auch darum, das Zuständig
keitswirrwarr im föderalen 
 System zu entflechten“, so der 
Beirat. Zwar könne föderaler 
Wettbewerb in der Verwaltung 
die Entwicklung innovativer Lö
sungen ermöglichen und Lern
prozesse unterstützen. „Jedoch 
sollten durch entsprechende 
Standards in Bezug auf Daten
kompatibilität, Portabilität und 
Schnittstellen Effizienzverluste 
vermieden werden, die durch 
parallele Systementwicklungen 
in unterschiedlichen Ländern 
oder Gemeinden entstehen 
können.“

Im Zuge der CoronaKrise sei 
zwar eine Beschleunigung der 
Arbeiten eingetreten: „Die Kri
sensituation hat eine psycholo
gische Wirkung gehabt – allen 
Beteiligten ist klar, dass der 
Staat spätestens jetzt ernsthaft 
in die Digitalisierung der eige
nen Dienstleistungen einstei

gen muss.“ Die Pandemie habe 
aber ebenso den Rückstand 
Deutschlands bei der digitalen 
Transformation in vielen Berei
chen schonungslos offenge
legt: „Die Pandemie hat überall 
dort Defizite aufgezeigt, wo 
deutsche Institutionen – Ver
waltungen, Unternehmen, 
Schulen, Hochschulen, Gerichte 
– ihren längst erkannten und 
ausführlich diskutierten Auf
gaben zur Digitalisierung der 
Abläufe über lange Zeit nicht 
nachgekommen sind.“ Diese 
Schwächen hätten eine wirk
same Antwort der Politik auf 
die Krise und die Begrenzung 
des ökonomischen Schadens 
massiv behindert. Dringend 
 erforderlich seien „weitere 
 Investitionen in die digitale 
 Infrastruktur, so vor allem in 
Schulen, Hochschulen, Gerich
ten, öffentlicher Verwaltung 
und im Gesundheitssektor“.

In der Gesamtbetrachtung stel
len die Expertinnen und Exper

ten in ihrem Gutachten fest, 
dass der Rückstand „Deutsch
lands bei der Digitalisierung 
oftmals weniger auf fehlen 
den finanziellen Mitteln oder 
Marktversagen, sondern auf 
verschiedenen Formen von Or
ganisationsversagen“ beruhe, 
das behoben werden müsse. 
Weiter erfordere „der nachhal
tige Einsatz digitaler, datenba
sierter Prozesse und Verfahren 
ein Neudenken der bisherigen 
Abläufe und neue Führungs
ansätze“. Daher müssten etab
lierte Gesetze und Organisati
onsweisen auf ihre Eignung in 
einer digitalen Welt hin über
prüft und reformiert werden, 
was einfache Verwaltungsab
läufe auch im föderalen Kon
text sowie klare politische  
und unternehmerische Füh
rung notwendig mache. Nach 
Ansicht des Beirates wird die 
 Bedeutung solch komplemen
tärer Maßnahmen in der der
zeitigen politischen Diskussion 
zu wenig beachtet. 

 < dbb Webtipp

Das Gutachten „Digitalisie
rung in Deutschland – Leh
ren aus der CoronaKrise. 
Gutachten des Wissen
schaftlichen Beirats beim 
Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie 
(BMWi)“ kann unter  
https://bit.ly/2Q97DrX 
 kostenlos als PDFDatei 
 heruntergeladen werden.

 < 7 Empfehlungen des Wissenschaftlichen Beirates

Der Beirat empfiehlt:

1. die staatliche Unterstützung von 
 digitalen Transformationsprozessen 

nicht nur auf klassische Konstellationen 
des Marktversagens zu konzentrieren, son
dern verstärkt auch Fälle von Organisati
onsversagen einzubeziehen, in denen auf
grund komplexer Verfahrensabläufe, 
unklarer Zuständigkeiten und fehlender 
politischer oder unternehmerischer Füh
rung die Produktivitätspotenziale der Digi
talisierung nicht ausgeschöpft werden. Die 
in der Krise getroffenen, zumeist zeitlich 
befristeten Entscheidungen zugunsten ei
ner Flexibilisierung von Kommunikations
prozessen und Abläufen sollten von der 
Politik, aber auch von Verwaltungs und 
Behördenleitungen in den kommenden 
Monaten auf den Prüfstand gestellt wer
den. Einen automatischen Rückschritt zu 
den vor der Krise üblichen Vorgaben und 
Vorgehensweisen sollte es nicht geben;

2. beispielhaft im Bildungssystem ver
einfachte Verwaltungsabläufe und 

effektivere Zuständigkeitsverteilungen in 
einem Staatsvertrag festzulegen und län
derübergreifende Rahmenregelungen und 
Standards zu treffen, so etwa zur einheitli

chen Rechtsauslegung bei der Bereitstel
lung datenschutzkonformer digitaler Kom
munikationsplattformen;

3. in Abläufe der öffentlichen Verwal
tung neuartige Managementansätze 

(Team arbeit, agiles Management) schnel
ler als bisher zu integrieren, wodurch die 
Verwaltung flexibler auf besonders dyna
mische Bereiche des Wirtschaftslebens 
reagieren und innovative Technologien 
und Prozesse früher als bisher einsetzen 
kann;

4. in Gesetzen und in der Verwaltung 
noch stärker als bisher Reallabore ein

zusetzen, in denen Unternehmen unter 
erleich terten oder andersartigen Regulie
rungssystemen operieren können. Dadurch 
können wertvolle Erfahrungen über Politik
alternativen gewonnen werden. Es ist un
abdingbar, dass Unternehmen in Reallabo
ren geeignete Daten zur Verfügung stellen, 
die es Behörden und unabhängigen Wis
senschaftlern ermöglichen, die Auswirkun
gen alternativer Regelwerke zu analysie
ren. Dabei sind ein ausgewogen gestalteter 
Datenschutz und der Schutz von Ge
schäftsgeheimnissen zu gewährleisten 
(Wissenschaftlicher Beirat 2017a);

5. das Datenschutzrecht auf deutscher 
und europäischer Ebene effektiver 

auszugestalten und neben Einwilligungslö
sungen auch andere Regulierungskonzepte 
(zum Beispiel Datentreuhänder, „Personal 
Information Management Services“, Opti
onsregelungen, Haftungsregime, gesetzli
che Verbote, richterliche Inhaltskontrolle 
oder regulierte Datenräume) zu verfolgen. 
Auch sollte das Datenschutzrecht stärker in 
eine allgemeine digitale Ordnungspolitik 
eingebettet werden, indem der Daten
schutz nicht als unangreifbare Rechtsposi
tion verstanden, sondern in Abwägungs
prozesse mit anderen Rechtsgütern 
integriert wird;

6. den Ausbau der digitalen Kommunika
tionsinfrastruktur in Deutschland wei

ter voranzutreiben (…);

7. mit geeigneten Fördermaßnahmen 
(zum Beispiel DigitalVoucher, Weiter

bildung) die digitale Transformation im 
Mittelstand weiter zu beschleunigen (…).

Quelle: Digitalisierung in Deutschland – 
Lehren aus der Corona-Krise. Gutachten  

des Wissenschaftlichen Beirates beim 
 Bundesministerium für Wirtschaft  

und Energie (BMWi)

bmwi.de

Digitalisierung in Deutschland – 
Lehren aus der Corona-Krise 
Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats
beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
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Es war ein beruflicher Einsatz 
wie viele andere, doch er ende
te für einen Beschäftigten der 
Kämmerei in Köln tödlich. Das 
Datum hat sich in die Köpfe 
vieler Kolleginnen und Kolle
gen eingebrannt. Es war der 
13. Dezember 2019. Gemein
sam mit einer Kollegin klingel
te der damals 47Jährige an ei
nem Mehrfamilienhaus, um 
dort bei einem säumigen Bür
ger Geld einzutreiben. Laut 
 Polizeibericht öffnete der Be
suchte die Haustür und griff die 
beiden Stadtbediensteten an 
der Wohnungstür sofort mit 
einem Messer an. Der 47jähri
ge Mitarbeiter verlor sein Le
ben, seine Kollegin kam mit ei
nem schweren Schock davon.

Wenn heute die Beschäftigten 
der Vollstreckung morgens ih
ren Tageseinsatz planen, gehört 
eine neue Routine dazu: Die 
Mitarbeitenden prüfen über 
das Meldesystem ZeMAG (Zen
trales Melde und Auskunfts
system bei Gefährdungen von 
Mitarbeitenden), ob auf ihrer 
Liste Personen zu finden sind, 
die bereits durch Übergriffe  
auf Beschäftigte der Stadt Köln 
aufgefallen sind. Gefüttert wird 

diese Datenbank von allen 
 Beschäftigten der Kommunal
verwaltung, die im Job einen 
massiven Übergriff erlebt ha
ben. So können ihre Kollegin
nen und Kollegen – wenn nötig 
– Vorsorge treffen und geraten 
nicht in dieselbe Situation.

 < Zuspruch vom 
 Innenminister

Vor etwa einem Jahr ist das in 
Deutschland einzigartige Mel
desystem an den Start gegan
gen. Der Stadt Köln ist damit 
ein großer Wurf gelungen, der 
nicht nur bei zahlreichen ande
ren Kommunen auf Interesse 
stößt, sondern auch beim nord
rheinwestfälischen Innenmi
nister. Das kommt nicht von 
ungefähr. In Zusammenhang 
mit dem tödlichen Messeran
griff hatte sich NRWInnenmi
nister Herbert Reul bereits im 
Jahr 2019 für Meldesysteme 
für Übergriffe auf Amtsträger 
ausgesprochen. „Wir müssen 
alle Informationen, die vorlie
gen, auch verlässlich denjeni
gen zugänglich machen, die auf 
der Straße oder an den Haustü
ren im Einsatz sind“, sagte der 
Minister damals gegenüber 

dem „Kölner StadtAnzeiger“. 
Der steigenden Zahl von Über
griffen auf Amtsträger, städti
sche Bedienstete, Polizisten 
und Rettungskräften müsse 
man mehr entgegensetzen.

Die Stadt Köln hat nicht lange 
gezögert. „Für unseren Kolle
gen aus der Kämmerei kommt 
das System leider zu spät“, be
dauert Dolores Burkert, Leite
rin des Zentrums für Kriminal
prävention und Sicherheit der 
Stadt. Doch zeigt ein erstes 
 Resümee, wie sinnvoll dessen 
Implementierung Anfang Mai 
2020 war. 107 Fälle wurden 
seitdem über ZeMAG gemel
det. „Das ist eine erschreckend 
hohe Zahl“, kommentiert Bur
kert. Dabei werden im Melde
system ausschließlich Über
griffe eingetragen, die ein 
gewisses Maß überschreiten. 
Beleidigungen sind im Melde
system gar nicht zu finden. 
Gleichwohl wird bei jedem 
Übergriff – gleich welchen Aus
maßes – automatisch Strafan
zeige erstattet. Auch das ist 
der Sicherheitsexpertin wich
tig. Die Stadt hat eine Null 
ToleranzVerpflichtung verab
schiedet, mit der sie deutlich 

machen möchte, dass keinerlei 
Übergriffe geduldet werden, 
auch keine Beleidigungen.

 < Mehr Fälle seit Beginn 
der Pandemie

Da stellt sich die Frage: Was 
sind Übergriffe, die ein gewis
ses Maß überschreiten? „Das 
sind Fälle, die analog den Ge
fährdungslagen des Aachener 
Modells der Stufe 2 und 3 ent
sprechen“, erläutert die Leiterin 
des Sicherheitszentrums. Das 
sind ausschließlich Übergriffe, 
die den Tatbestand einer Be
drohung, Nötigung oder Sach
beschädigung erfüllen, Hand
greiflichkeiten und körperliche 
Gewalt wie Schläge oder Tritte 
– in Gefährdungsstufe 3 – und 
lebensbedrohliche Situationen, 
die beispielsweise durch Waf
feneinsatz entstehen können.

Die erschreckende Bilanz des 
ersten Jahres: „Wir haben zwölf 
Fälle der höchsten Gefahrenein
stufung registrieren müssen“, 
sagt Burkert. „Da sprechen wir 
von Lebensbedrohung.“ Darun
ter ist ein Fall, in dem eine Poli
tesse mit Benzin übergossen 
wurde. Ein anderer Fall, in dem 

Bei einem Hausbesuch wird ein 47jähriger Mitarbeiter der 
 Kämmerei plötzlich angegriffen und tödlich verletzt. Seit die
sem Ereignis vor rund anderthalb Jahren hat die Stadt Köln  
mit Hochdruck daran gearbeitet, die Sicherheit der Beschäf
tigten zu erhöhen. Seit einem Jahr ist nun ein Meldesystem  
in Betrieb, das bisher einzigartig in Deutschland ist.

Kölner Meldesystem als Blaupause für Behörden

„ZeMAG“ schützt das 
Leben der Mitarbeitenden
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ein Stadtbeschäftigter einen 
Schlüssel ins Gesicht geworfen 
bekam. Zwei Fälle, in denen er
zürnte Bürger ins Auto stiegen 
und auf Ordnungsamtsmitar
beiter zurasten. Situationen, in 
denen sich die Betroffenen nur 
durch beherzte Sprünge retten 
konnten. „Bei vielen Fällen 
denkt man: Wo sind wir hier 
 eigentlich?“, kommentiert die 
Sicherheitsexpertin die Gesamt
situation. Was zudem durch die 
Erfassung in ZeMAG sichtbar 
wurde: Man erkennt eine Fall
zahlzunahme seit Beginn der 
Pandemie. Die Aggression 
nimmt also noch weiter zu.

 < Datenschutzrechtliche 
Grundlagen

Werden Aggressoren in ZeMAG 
erfasst, bekommen diese Post 
nach Hause. Darin wird ihnen 
mitgeteilt, dass sie für eine be
fristete Zeit im Meldesystem 
erfasst sind und welche Daten 
von ihnen konkret dort abge
speichert sind. In enger Zusam
menarbeit mit dem Daten
schutzbeauftragten der Stadt 
hat man dazu im Vorfeld Krite
rien für die Datenerfassung er
arbeitet und Löschfristen fest
gelegt. Denn die Stadt ist sehr 
darauf bedacht, das durchdach
te und hilfreiche Sicherheitstool 
nicht aus Gründen datenschutz
rechtlicher Bestimmungen ein
stellen zu müssen.

Aus diesem Grund hoffen die 
Verantwortlichen auch darauf, 
dass es schon bald eine kon
krete Rechtsgrundlage geben 
wird, die dafür sorgt, dass 
 weder die Macher solcher 
 Meldesysteme noch die Da
tenschutzbeauftragten ständig 
Bauchschmerzen haben müs
sen. Das wäre auch aus ande
rem Grund wünschenswert – 
denn das Kölner Meldesystem 
kann mehr. Es gibt nicht nur 
Auskunft darüber, welche Per
sonen in jüngster Zeit durch 
Übergriffe auffielen, es wird 
auf Dauer auch statistikbasier
te Aussagen darüber zulassen, 
in welchen Bereichen es am 
häufigsten zu Übergriffen 
kommt oder wie hoch die 

 Anzahl der Mehrfachtäter ist. 
Schon jetzt zeichnet sich ab, 
dass vor allem Ordnungsdiens
te, die Vollstreckung und das 
Jugendamt mit dem Allgemei
nen Sozialen Dienst besonders 
betroffen sind.

Deren Beschäftigte können 
künftig bereits von ihren 
 Außendiensten aus über das 
Smartphone Zwischenfälle 

 eintragen. Noch bevor sie wie
der in der Behörde eintreffen, 
ist somit der Vorgesetzte be
reits über den Zwischenfall in
formiert und kann rechtzeitig 
weitere Hilfsmaßnahmen an
treten – auch das soll komplett 
über das komplexe Meldesys
tem möglich sein.

ZeMAG dirigiert jeden Anwen
der durch einen kompletten 
Workflow, der von der Erfas
sung des Ereignisses auch au
tomatisch den Link zu Formula
ren zur Strafanzeige auf dem 
Monitor erscheinen lässt und 
daran erinnert, dass auch das 
Formular zur Unfallanzeige 
ausgefüllt werden muss. Auch 
das sei nötig, weil sich direkt 
nach einem Übergriff nicht 
 immer alle Folgen für den Be
schäftigten absehen lassen.

Burkert schildert ein Beispiel 
aus der Vergangenheit: Ange
hörige der autonomen Szene 
stürmten damals das Stadt
haus und drangen auch ver
mummt in die Büros einiger 
Mitarbeiter ein. Dabei sei es 
zwar nicht zu körperlichen 
 Angriffen gekommen, doch  
zu seelischen Folgen. Wochen 

später klagten einzelne Mit
arbeiter über anhaltende 
Angstzustände und andere 
psychische Beeinträchtigun
gen. Durch die Unfallmeldung 
ist abgesichert, dass die beruf
liche Versicherung gleich ein
springt und Gesundheitsschä
den ausgleicht, die Versicherte 
im Job erleiden – von der Akut
behandlung bis hin zur Reha 
oder Wiedereingliederung.

 < Weiterentwicklung  
des Meldesystems

Was das Meldesystem noch 
lernen soll: „Wir möchten Straf 
und Unfallanzeigen so in den 
Workflow integrieren, dass 
man das Formular auch gleich 
an Ort und Stelle über das Sys
tem ausfüllen und abschicken 
kann“, sagt Burkert. Ebenso soll 
es auch die Möglichkeit inte
grieren, Hausverbote rechtlich 
abgesichert zu verschicken.

„Es geht um Leben!“, sagt Bur
kert. Die Motivation, das Sys
tem weiterzuentwickeln und  
zu optimieren, ist darum in der 
ganzen Stadtverwaltung extrem 
hoch. „Es ziehen alle an einem 
Strang“, berichtet die Leiterin 
des Bereichs. Aus den einzelnen 
Dienststellen kommen regelmä
ßig Rückmeldungen, die bei der 
Verbesserung und dem Ausbau 
von ZeMAG helfen.

 < Weitere Maßnahmen: 
Fortbildungen

Längst beraten die Mitarbei
tenden des Zentrums für Kri
minalprävention und Sicher
heit andere Ämter hinsichtlich 

ergänzender Schulungsmaß
nahmen für die Beschäftigten. 
Dabei schildern die Ämter das 
vorherrschende Problem und 
bekommen dann passgenau 
Seminarempfehlungen. 

Das ausgeklügelte System er
gänzt andere Maßnahmen wie 
Besuchersteuerungen oder all
gemeine Sicherheitsschulungen 
für die Beschäftigten. Hinzuge
kommen sind seit neuestem er
gänzend zu Deeskalationskur
sen auch Eigenschutzseminare. 
„Dort lernen die Beschäftigten, 
wie sie sich bei Hausbesuchen 
bewegen sollten, um das Risiko 
für plötzliche Übergriffe zu sen
ken“, sagt Burkert. Wo stelle ich 
mich hin? Wie bewege ich mich, 
um stets in einer sicheren Posi
tion zu sein und mich nicht un
bedacht in eine Position ohne 
Fluchtmöglichkeit zu bringen? 
Wer diesen Fokus hat, kann 
selbst bereits viel für seinen 
Schutz tun.

Neue Wege geht man in Köln 
auch mit einem Seminarange
bot zur Abwehr von Messer
angriffen. „Das ist für eine Ver
waltung etwas völlig Neues“, 
sagt die Sicherheitsexpertin 
der Stadt. Entsprechend sei es 
gerade zu Beginn sehr kontro
vers diskutiert worden. Man
cher hatte Sorge, man schüre 
so möglicherweise die Sorge 
unter den Beschäftigten. In
zwischen aber hat sich die Pra
xistauglichkeit herumgespro
chen. Es geht um Tipps, die 
Leben retten können.

Sobald die gesetzliche Grund
lage und Rechtssicherheit in 
Fragen um das Speichern von 
Daten geschaffen ist, wollen  
die Kölner das System kostenlos 
allen interessierten Kommunen 
weitergeben – dem Pioniergeist 
sei Dank. Auch, wenn die Ent
wicklungskosten und der um
fangreiche Arbeitsaufwand des 
einzigartigen Projekts in der 
Domstadt hängen bleiben. In 
Köln jedenfalls wünscht man 
sich, dass ZeMAG irgendwann 
überall Beschäftigte schützen 
kann.
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Radikalisierungsprävention in der EU

Einigkeit im Angesicht 
des Extremismus
Radikalisierung, die zu gewalttätigem Extremis
mus und Terrorismus führt, gibt in den EUMit
gliedstaaten und darüber hinaus großen Anlass 
zur Sorge. Ziel der Europäischen Kommission ist 
es, Herausforderungen wie die Verbreitung ge
walttätiger extremistischer Ideologien online und 
offline, die Polarisierung in lokalen Gemeinschaf
ten, den Umgang mit ausländischen terroristi
schen Kämpfern und ihren Familien, die Radika
lisierung in Gefängnissen und die Rehabilitation 
ehemaliger Straftäter besser zu bewältigen.

Die Kommission sieht Radika
lisierung als einen schleichen
den und komplexen Prozess, 
bei dem sich eine Einzelperson 
oder eine Gruppe eine radikale 
Ideologie oder Überzeugung  
zu eigen macht, die Gewalt ak
zeptiert, einsetzt oder duldet, 
um ein bestimmtes politisches 
oder ideologisches Ziel zu er
reichen. 

< Neue Muster  
der Radikalisierung 

Es handelt sich hierbei zwar  
um kein neues Phänomen, aber 
die Trends, Mittel und Muster 
der Radikalisierung entwickeln 
sich stetig weiter, weshalb die 
Reaktionen hierauf angepasst 
werden müssen. Beispielsweise 
können Internetplatt formen, 
einschließlich sozialer Medien, 
von gewaltbereiten Extremis
ten, terroristischen Gruppen 
und ihren Sympathisanten 
missbraucht werden, da sie 
neue Möglichkeiten zur Mobi
lisierung, Rekrutierung und 
Kommunikation bieten.

Die von der EUKommission 
entwickelte Terrorismusbe
kämpfungsagenda 2020 schlägt 
eine Reihe von Initiativen vor, 
um die Mitgliedstaaten in Be
reichen der OnlineRadikalisie

rung und Radikalisierung in Ge
fängnissen zu unterstützen und 
Wiedereingliederungsmaßnah
men zu fördern. 

„Mit der Agenda zur Terroris
musbekämpfung stärken wir 
die Fähigkeit von Experten, 
neue Bedrohungen zu antizi
pieren, wir helfen lokalen Ge
meinschaften, Radikalisierung 
zu verhindern, wir geben Städ
ten die Mittel an die Hand, um 
öffentliche Räume geeignet  
zu gestalten, und wir sorgen 
dafür, dass wir schnell und ef
fizienter auf Anschläge und 
 Anschlagsversuche reagieren 
können“, betonte die zuständi
ge Kommissarin für Inneres, 
Ylva Johansson.

Die Kommission hat 30 Millio
nen Euro bereitgestellt, um die 
Mitgliedstaaten im Kampf ge
gen Radikalisierung zu unter
stützen. Diese Mittel kommen 
zu den 30 Millionen Euro hinzu, 
die bereits 2019 zur Verfügung 
gestellt wurden. „Die Präventi
on ist nach wie vor von zentra
ler Bedeutung für die Bemü
hungen der EUMitgliedstaaten, 
die Menschen sicher und die 
Gesellschaften widerstandsfä
hig zu halten. Die EU ist weiter
hin fest entschlossen, die Arbeit 
gegen Radikalisierung zu unter

stützen, wie diese Finanzierung 
zeigt“, so Ylva Johansson.

< Einbeziehung der 
 Internetplattformen

Unter anderem vereinbarte  
die Kommission im Rahmen 
der Radikalisierungsprävention 
mit Facebook, Microsoft, Twit
ter und YouTube einen Verhal
tenskodex zur Bekämpfung il
legaler Hassreden im Internet, 
um Nutzerinnen und Nutzer 
bei der Meldung von Hassre
den auf den sozialen Plattfor
men zu unterstützen und die 
Koordinierung mit nationalen 
Behörden zu verbessern. Die 
vier Plattformen einigten sich 
darauf, die Mehrheit der Nut
zermeldungen innerhalb von 
24 Stunden zu prüfen und da
bei auch die EU und nationale 
Gesetzgebung zu Hassreden  
zu berücksichtigen. Außerdem 
verpflichteten sie sich, die als 
illegal eingestuften Nachrich
ten gegebenenfalls zu entfer
nen. Die vier Unternehmen 
verständigten sich ferner dar
auf, weiter an der Verbesse
rung des Feedbacks an die 
 Nutzer zu arbeiten und trans
parenter zu agieren.

Darüber hinaus unterstützt die 
Kommission die EUMitglied
staaten bei der Entwicklung ih
rer Präventionspolitik, indem 
sie Möglichkeiten zum Aus
tausch von Erfahrungen und 
bewährten Verfahren schafft 
sowie die Maßnahmen zur Prä
vention von Radikalisierung 
stärkt. Beispielsweise erhalten 
die Mitgliedstaaten durch das 
Radicalisation Awareness Net
work eine praktische Unterstüt

zung in Form von Workshops 
oder durch Beratungsteams.

< Radikalisierungspräven-
tion bei Straftätern

Der Umgang mit terroristi
schen und radikalisierten 
 Straftätern ist sowohl für die 
EUMitgliedstaaten als auch 
für die Kommission ein zentra
les Thema. In den letzten Jah
ren ist die Zahl der Straftäter, 
die wegen terrorismusbezoge
ner Straftaten verurteilt wur
den, in der gesamten EU ge
stiegen, ebenso wie die Zahl 
derjenigen, die wegen anderer 
Straftaten verurteilt wurden, 
sich aber im Gefängnis radika
lisierten. Die EUMitgliedstaa
ten haben infolgedessen eine 
Reihe von Maßnahmen ergrif
fen, wie die Einrichtungen zur 
Risikobewertung, spezielle 
Haftregelungen, Rehabilita
tions und Wiedereingliede
rungsprogramme sowie Schu
lungen für Gefängnis und 
Bewährungspersonal und Kon
zepte für die Betreuung ehe
maliger Straftäter nach der 
Entlassung. Die Europäische 
Kommission unterstützt die 
Arbeit der EULänder durch 
spezielle Finanzierungspro
gramme und Netzwerke.

Die Bedrohung durch Radikali
sierung ist real, gefährlich und 
anhaltend. Sie erfordert Einig
keit im Angesicht des Extre
mismus und Terrorismus, die 
zu spalten versuchen. Außer
dem bedarf es einer fortwäh
renden Zusammenarbeit der 
Kommission mit den Mitglied
staaten, um der Bedrohung  
zu begegnen.  en
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12. dbb Bundesfrauenkongress

Zurück in die Zukunft –  
Frauenpolitik gestern, 
heute, morgen
Digitalisierung, Gleichstellungspolitik in Krisen
zeiten, moderne Familienpolitik, gendergerechte 
Steuerreform: Der dbb Bundesfrauenkongress 
setzte am 13. April 2021 klare Akzente für die 
frauenpolitische Ausrichtung des dbb beamten
bund und tarifunion.

„Gleichstellungspolitik ist keine 
Einbahnstraße, die wir einfach 
geradeaus und zielgerichtet 
entlangspazieren und am Ende 
bei der Gleichberechtigung an
kommen. Ein Blick in die Füh
rungsetagen von Unternehmen 
und Behörden spricht Bände. 
Auch im Bundestag sitzen heu
te so wenige weibliche Abge
ordnete wie zuletzt 1998. Und 
die CoronaKrise verstärkt ge
schlechtsspezifische Ungleich
heiten. Hier müssen wir mit ge
ballter Kraft gegenhalten. Und 
zwar Männer und Frauen ge
meinsam. Mit den Leitlinien, 
die wir heute auf dem dbb Bun
desfrauenkongress festgelegt 
haben, legen wir einen klaren 
Fahrplan vor, damit Frauen 
nicht zu den  Verliererinnen der 
Corona Krise werden“, erklärte 
die  neu gewählte Vorsitzende  
der dbb bundesfrauenvertre
tung,  Milanie Kreutz, in ihrer 

Antrittsrede auf dem dbb 
 Bundesfrauenkongress am  
13. April 2021. Dieser fand 
 pandemiebedingt in einem 
 digitalen Format statt.

Neben der geschlechtergerech
ten Verteilung privater Sorgear
beit und besseren Konditionen 
für Frauen, die beruflich im Care
Sektor tätig sind, forderte Kreutz 
von der Politik den Mut zu tief
greifenden strukturellen Verän
derungen: „Frauen sind system
relevant, aber dieses System 
funktioniert einfach nicht mehr. 
Für eine moderne Frauen und 
Familienpolitik ist eine Reform 
des Steuerrechts unabdingbar. 
Wir müssen eine Abkehr vom 
Ehegattensplitting einleiten und 
uns einem effektiven Familien
splitting zuwenden, das bei allen 
Menschen und Familienkonstel
lationen ankommt“, so die dbb 
frauen Chefin. 

Am Vormittag war Kreutz, die 
sich seit vielen Jahren in der 
DTSG engagiert, mit 98 Prozent 
der abgegebenen Stimmen als 
Vorsitzende der dbb bundes
frauenvertretung wiederge
wählt worden. Damit steht die 
Steuerbeamtin aus Leverkusen 
für weitere fünf Jahre an der 
Spitze der dbb bundesfrauen
vertretung. 

Im Amt bestätigt wurden ne
ben Milanie Kreutz als Vorsit
zende für die Positionen der 
Beisitzenden Elke Janßen (GdS), 
Michaela Neersen (dbb sach
senanhalt), Sabine Schumann 
(DPolG) und Synnöve Nüchter 
(komba). Gemeinsam mit Mila
nie Kreutz werden sie für die 
kommenden fünf Jahre die 
frauenpolitischen Schwerpunk
te in der gewerkschaftspoliti
schen Arbeit des dbb beamten
bund und tarifunion setzen.

Die langjährige stellvertreten
de Vorsitzende Jutta Endrusch, 
die erneut für das Amt der 
stellvertretenden Vorsitzen 
den kandieren wollte, war 

nach kurzer schwerer Krank
heit überraschend verstorben. 
In stillem Gedenken nahmen 
die dbb frauen Abschied von 
ihrer hochgeschätzten Kollegin 
und langjährigen Weggefähr
tin, die die gewerkschaftspoli
tische Arbeit der dbb frauen  
als langjähriges Mitglied der 
Geschäftsführung maßgebend 
prägte. Die Position der stell
vertretenden Vorsitzenden 
wird auf Vorschlag der Ge
schäftsführung per Briefwahl 
zeitnah nachgewählt.

Silberbach:  
Das Morgen im Blick haben

Der dbb Bundesvorsitzende 
 Ulrich Silberbach sprach der 
neu gewählten Vorsitzenden 
Kreutz seine volle Unterstüt
zung für ihre gewerkschafts
politischen Vorhaben aus. 
„Frauenpolitik darf nicht mehr 
auf das Gestern bezogen sein, 
sondern muss das Morgen im 
Blick haben. Denn wir stecken 
mitten in einer weltweiten Pan
demie, die schnelle und effekti
ve Lösungen braucht, damit die 

< Milanie Kreutz, Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung
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vielen Frauen, die sich privat 
und beruflich mit Sorgearbeit 
befassen, insbesondere die vie
len weiblichen Pflegekräfte, die 
an vorderster Front gegen die 
Ausbreitung des gefährlichen 
Virus kämpfen und dabei ihr 
eigenes Leben riskieren, nicht 
am Ende die Zeche für eine ver
patzte Krisenpolitik zahlen. Wir 
haben keine Zeit für politische 
Befindlichkeiten. Pragmatische 

Maßnahmen müssen her, die 
das kräftezehrende Engage
ment der vielen Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst beloh
nen“, mahnte Silberbach.

Seifert:  
Gleichstellung für  

alle relevant

Glückwünsche überbrachte 
auch Juliane Seifert, Staats
sekretärin im Bundesminis
terium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ). Sie 
hatte im Rahmen der öffentli
chen Veranstaltung Bilanz zur 
Lage der Gleichstellung gezo
gen. „Vom Elterngeld, das flexib
lere Arbeitszeitregelungen und 
Partnerschaftsbonus ermög
licht, bis hin zu Ausbau der Kita 
und Ganztagsbetreuung in den 
Grundschulen wollen wir Müt
ter und Väter gleichermaßen in 
der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf unterstützen. Wo nö
tig, legen wir Ziele im Sinne ei

ner gleichberechtigten Teilhabe 
fest. Wir wollen bis 2025 Parität 
von Frauen und Männern in den 
Führungspositionen im öffentli
chen Dienst des Bundes errei
chen. Den derzeitigen Wert von 
36 Prozent in knapp fünf Jahren 
auf 50 Prozent zu steigern, er
fordert fast schon Spurtstärke“, 
betonte Juliane Seifert. Und 
macht ihren Ansporn deutlich: 
„Wenn wir morgen auf das Heu

te zurückschauen, dann sollten 
wir uns freuen können, so viel 
erreicht und der nächsten Frau
engeneration den Weg für mehr 
Teilhabe und Erfolg – im Beruf 
und in der Gesellschaft – geeb
net zu haben.“

Podiumsdiskussion: 
Frauenpolitik gestalten 

Im Rahmen der öffentlichen 
Veranstaltung am Nachmit 
tag des dbb Bundesfrauenkon
gresses waren Interessierte  
zu einer öffentlichen Online
Diskussion mit Vertreterinnen 
aus Politik, Verwaltung und 
 Gewerkschaft eingeladen. Die 
Debattierenden waren sich ei
nig: Die Frauen und Gleichstel
lungspolitik droht im Zuge der 
CoronaKrise gewaltige Rück
schritte zu machen. Daher seien 
nun konkrete Schritte zu  gehen, 
um diesen Gefahren entgegen
zuwirken. Dabei tun sich unge
wohnte Allianzen auf – zwi

< Ulrich Silberbach, dbb Bundes
vorsitzender

< Juliane Seifert, Staatssekretärin 
im BMFSFJ
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schen Parteien, Arbeitgebenden 
und Arbeitnehmenden.

Kreutz:  
Paritätische Besetzung  
von Vorständen im dbb

Die dbb frauen Chefin Milanie 
Kreutz betonte die Notwendig
keit und Bedeutung von weib
lichen Vorbildern in der Politik. 
„Ich wünsche mir, dass im Bun
destag die Kommission zu Pari
tätsfragen eingerichtet wird. 
Erst wenn mehr weibliche Ab
geordnete im Parlament  sitzen, 
werden junge Frauen und Mäd
chen dazu ermutigt, mehr Poli
tik zu machen.“ Da bei sieht 
die Chefin der dbb bundesfrau
envertretung auch in den ei
genen Verband: „Wir wollen 
zukünftig eine  paritätische 
 Besetzung von Vorständen.“

Möglichkeiten für mobiles 
 Arbeiten, die sich in der Pan
demie eröffnet haben, müssten 
laut Kreutz auf jeden Fall wei
terhin bestehen. Es brauche 
aber angemessene recht liche 

Rahmenbedingungen. „In vielen 
Behörden sind in der Pandemie 
Hard und Software angeschafft 
worden. Die Ausstattung ist da. 
Wir brauchen jetzt gute Dienst
vereinbarungen, um damit in 
die Normalität zu kommen“, 
machte die dbb frauen Chefin 
unmissverständlich klar.

Im Zuge der Veröffentlichung 
der Parteiprogramme zur Bun
destagswahl 2021 erwartet 
Kreutz rege Diskussionen über 
Gleichstellungsfragen. Längst 
überfällig sei eine Reform des 

Ehegattensplittings. „Wir müs
sen entscheiden, ob wir die Ehe 
oder die Familie fördern wollen. 
Als dbb wollen wir das Ehegat
tensplitting – so wie es jetzt ist 
– nicht mehr haben. Wir wer
den uns in die politische Diskus
sion  einbringen“, so Kreutz.

Schauws:  
Solidarität gegen 

 frauenfeindliche Angriffe  
von rechts entwickeln

Noch nie wurde nach Auffas
sung der frauen und queer

politischen Sprecherin der Bun
destagsfraktion Bündnis 90/
Die Grünen, Ulle Schauws, so 
viel und so stark über die Sys
temrelevanz und Entlohnung 
von CareArbeit gesprochen. 
Sie plädierte für eine Care 
Revolution. „CareRevolution 
heißt, das gesamte Konstrukt 
anzuschauen und eine Aufwer
tung vorzunehmen. Die Frage, 
wer sich um die CareArbeit 
kümmert, hängt maßgeblich 
an den Frauen. Das ist nicht 
nur im privaten Umfeld, son
dern auch in den professionel
len Pflege berufen der Fall. Was 
wir be nötigen und wofür wir 
während der CoronaPandemie 
geklatscht haben, ist eine 
deutliche Verbesserung der 
systemrelevanten Berufe. Wir 
müssen über eine deutlich bes
sere Bezahlung und eine Redu
zierung der Arbeitszeit disku
tieren.“

Enttäuscht zeigte sich Schauws 
über die wenigen Ergebnisse 
der parteiübergreifenden Zu
sammenarbeit der Mandats

dbb trauert um Jutta Endrusch

Kämpferisch bis zum Schluss
Jutta Endrusch war Zeit ihres Lebens eine engagierte Vorkämpferin: Ob 
als Schulleiterin einer Ganztagshauptschule, als Mitglied im Hauptper
sonalrat, als Gewerkschafterin im Verband Erziehung und Bildung (VBE) 
oder in der dbb bundesfrauenvertretung – die Interessen ihrer Kollegin
nen und Kollegen hatten stets Priorität. Am 8. April ist Jutta Endrusch 
nach kurzer schwerer Krankheit überraschend im Alter von 66 Jahren 
verstorben.

Die dbb bundesfrauenvertretung trauert nicht nur um ihre stellver
tretende Vorsitzende, sondern um ihre Kollegin und unverzichtbare 
Kämpferin für frauenpolitische Anliegen.

Als Lehrerin hat Jutta Endrusch nicht nur Wissen und Können ver
mittelt, sondern auch Herz und Charakter gebildet. In fast 25 Jahren 
gewerkschaftspolitischer Arbeit, die Endrusch im VBE „von der Pike  
auf gelernt“ hat, kam ihr diese starke Werteorientierung immer wie 
der zugute. Das Engagement für die Belange der weiblichen Beschäf
tigten und für mehr Chancengerechtigkeit im öffentlichen Dienst war 
Endrusch immer ein besonderes Anliegen.

 „Jutta war eine aufrechte und überzeugte Mitstreiterin, aber vor allem 
war sie ein wunderbarer und liebenswerter Mensch. Ich habe mich auf 
 jedes Treffen mit ihr gefreut, uns hat eine generationenübergreifende 
Freundschaft verbunden. Sie war stets mit Rat und Tat zur Stelle, wenn 
sie gebraucht wurde – und das bis zuletzt“, erinnert sich Milanie Kreutz. 
Jutta Endrusch hatte die dbb bundesfrauenvertretung als stellvertreten
de Vorsitzende und langjähriges Mitglied der Geschäftsführung maß
geblich geprägt. „Sie war eine von hohem pädagogischen Ethos erfüllte 
Lehrerin, die nicht nur bei ihren Schülerinnen und Schülern, sondern auch 

gegenüber sich selbst und ihren 
 Kolleginnen im VBE und in der dbb 
bundesfrauenvertretung eine hohe 
Erwartungshaltung hatte. Sie war 
sehr diszipliniert und forderte diese 
Disziplin auch in ihrem gewerk
schaftspolitischen Umfeld ein. Mit 
ihrer Geradlinigkeit –  gepaart mit 
ihrer herausragenden Fachkompe
tenz – hat sie unsere  politische Agen
da nicht nur mitgestaltet, sondern 
auf ein besonders hohes Niveau ge
hoben. Für Jutta zählte immer das Wir und weniger das Ich“, erinnert sich 
dbb frauen Chefin Milanie Kreutz, die Jutta  Endrusch nicht nur als Kolle
gin in der dbb bundesfrauenvertretung, sondern auch als enge Freundin 
abseits des gewerkschaftlichen  Engagements nahestand.

„Wir werden das Reden, das Lachen und das gelegentliche Anstoßen 
mit einem Glas Sekt mit ihr vermissen. Ihre zurückhaltende Bescheiden
heit, ihre Stärke, ihr Verständnis, ihre pädagogische Kompetenz, ihre 
strahlende Freude und ihr großes Herz für uns werden fehlen. Vor allem 
aber ihre Entschlossenheit und ihre Kompromisslosigkeit, wenn es um 
die Gleichstellung der Geschlechter im beruflichen und sozialen Kon
text ging, werden in die Geschichte der dbb bundesfrauenvertretung 
eingehen. Juttas innigster Wunsch war es, dass wir Frauen mutig nach 
vorne gehen und auch junge Frauen für unsere Aufgabe begeistern. 
Den Weg, den sie ein Stück mit uns gegangen ist, werden wir gemein
sam in ihrem Sinne weitergehen“, so Kreutz. 

< Jutta Endrusch
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< OnlineDiskussion über die Frauenpolitik der Zukunft (von links):  
Ulle Schauws, Birgit Strahlendorff (Moderation), Carla NeisseHommels
heim, Milanie Kreutz und Gerd Landsberg
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trägerinnen. „Interfraktionell 
haben wir im Bundestag mit
einander viel geredet, darüber, 
wie wir es schaffen, die Pari
tätsthemen nach vorne zu 
bringen. Aber selbst an dem 
Punkt einer Kommission zu 
 Paritätsfragen sind wir Frauen 
gescheitert.“

Mit Blick auf die Zukunft 
wünschte sich Schauws mehr 
Solidarität unter den Frauen 
und demokratischen Parteien: 
„Ich glaube, dass wir sehr ge
nau gucken müssen, wo die 
 Angriffe gegen die fortschritt
lichen Erfolge von Frauen lau
fen. Wir müssen eine höhere 
Soli darität miteinander haben.“

Neisse-Hommelsheim:  
Nicht glücklich mit Frauen-

anteil in Unionsfraktion 

Für Carla NeisseHommels
heim, stellvertretende Vorsit
zende der FrauenUnion der 
CDU Deutschlands, erfordert 
eine fairere Verteilung der Care
Arbeit zwischen Männern und 
Frauen neue politische Struktu
ren. Zum Beispiel müsse der 
Ganztagsbetreuungsanspruch, 
wie er im Koalitionsvertrag 
festgelegt sei, flächendeckend 
durchgesetzt werden. Die erfor
derlichen Mittel müssten auch 
vom Bund gestemmt werden. 
Zudem müssten die Möglichkei
ten der Brückenteilzeit von bei
den Geschlechtern konsequen
ter genutzt werden. Darüber 
hinaus müsse es auch für die 
Zeit nach der Pandemie ein Ge
setz zum mobilen Arbeiten ge
ben, in dessen Rahmen Arbeit
nehmende und Arbeitgebende 
Modalitäten zum mobilen Ar
beiten aushandeln können.  
„Ein Rahmen mit verbindlichen 
Möglichkeiten ist besser als ein 
starrer Rechtsanspruch“, so 
NeisseHommelsheim.

„Nicht glücklich“ zeigte sich 
NeisseHommelsheim über die 
Mandatsverteilung innerhalb 
der CDU/CSUBundestagsfrak
tion, die mit derzeit nur einem 
Fünftel Frauenanteil weit von 
einer paritätischen Besetzung 
entfernt ist. Die CDU habe da

für innerhalb der Satzung ei
nen Stufenplan entwickelt, der 
allerdings noch vom Bundes
parteitag beschlossen werden 
müsse und noch keinen Ein
fluss auf die kommende Bun
destagswahl habe. „Es ist ein 
mühsames Geschäft.“

Zugunsten von mehr Steuerge
rechtigkeit zwischen Männern 
und Frauen sprach sich Neisse
Hommelsheim für die Abschaf
fung der geschlechterungerech
ten Steuerklasse V (zugunsten) 
eines Familiensplittings aus, bei 
dem das Einkommen von Eltern 
und unterhaltsberechtigten 
Kindern zusammengefasst und 
gemeinsam versteuert wird. 
„Das wäre ein wichtiger Schritt 
in die Gerechtigkeit“, so Neisse
Hommelsheim.

In der künftigen Zusammenar
beit mit den dbb frauen möchte 
die CDUPolitikerin die Kräfte 
einerseits gegen Frauenfeind
lichkeit und Populismus bün
deln sowie andererseits die 
 Arbeitszeitgesetzgebung fle
xibilisieren und gemeinsam für 
Paritätsgesetze im Bund und in 
den Ländern kämpfen.

Landsberg:  
Nachwuchskräfte sichern 

durch kommunalen Girl’s Day

Nach Auffassung von Dr. Gerd 
Landsberg, Hauptgeschäftsfüh
rer des Deutschen Städte und 
Gemeindebunds, würden Män
ner mehr Sorgearbeit leisten, 
wenn im Umkehrschluss Frauen 
verstärkt männlich geprägte 
Rollen für sich beanspruchen. 
Die Neuaufteilung von Aufga
ben sei nicht zuletzt auch eine 

Frage von Kultur und Bildung. 
Auch das Arbeiten im Home
office werde die Arbeitskultur 
nach dem Ende der CoronaPan
demie prägen, zeigte sich Lands
berg überzeugt. „Der Kommu
nale Bereich muss verstärkt auf 
 HomeofficeAngebote setzen, 
wenn er sich als Arbeitgeber  
im Konkurrenzkampf um gute 
Bewerber behaupten will.“

Mit Blick auf die Kommunal
politik sei der Frauenanteil bei 

den Oberbürgermeistern und 
Landräten in den vergangenen 
Jahren deutlich gesunken und 
liege in den Kommunen zwi
schen zwölf und 26 Prozent, 
stellte Landsberg fest. Das 
 liege möglicherweise auch 
 da ran, dass junge Frauen und 
Mädchen zu wenig ermuntert 
würden, sich in der „Männer
domäne Kommunalpolitik“  
zu behaupten.

Nach seinen Erwartungen an 
die Zusammenarbeit mit der 
dbb bundesfrauenvertretung 
befragt, regte Landsberg an, 
einen „kommunalen Girl’s 
Day“ ins Leben zu rufen. In 
diesem Rahmen könnten 
Mädchen kommunale Amts
inhaberinnen einen Tag be
gleiten und deren Arbeit ken
nenlernen. „Die schönsten 
Paritätsgesetze nutzen näm
lich nichts, wenn die Bewerbe
rinnen fehlen“, machte Lands
berg deutlich. bas

< In einer feierlichen Zeremonie wurden Helene Wildfeuer (Mitte), die die 
dbb bundesfrauenvertretung über 20 Jahre lang führte, und die stell
vertretende dbb Bundesvorsitzende Astrid Hollmann (rechts) als lang
jähriges Mitglied der Geschäftsführung für ihre frauenpolitischen Ver
dienste geehrt. Bereits im Juni 2020 hatten beide ihr Ausscheiden aus 
der frauenpolitischen Arbeit des dbb verkündet. Auch Jutta Endrusch 
wurde posthum von den dbb frauen zum Ehrenmitglied gewählt.

< Frauenpolitische Agenda festgelegt

Insgesamt stimmten auf dem dbb bundesfrauenkongress 350 
weibliche Delegierte der dbb Mitgliedsgewerkschaften über 307 
Anträge ab und verabschiedeten zehn Leitanträge, die sich mit 
frauen und gleichstellungspolitischen Themen befassen. Die Be
schlüsse geben die politische Stoßrichtung der dbb bundesfrauen
vertretung für die kommenden Jahre vor.

Die wichtigsten Kernziele sind eine gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen an Führungspositionen im öffentlichen Dienst sowie die 
paritätische Besetzung politischer Entscheidungsgremien, eine 
Verzahnung von moderner Arbeitsmarkt und Frauenpolitik, die 
auf Partnerschaftlichkeit bei der Aufteilung privater Sorgearbeit 
ausgerichtet ist, und ein gendergerechtes Steuerrecht, dem ein 
wirkungsvolles Familiensplitting zugrunde liegt.

Mehr zu den Leitanträgen im Wortlaut: www.dbbfrauen.de.

< Die Geschäftsführung der dbb frauen (von links): Sabine Schumann, Elke Jan
ßen, Milanie Kreutz (Vorsitzende), Michaela Neersen und Synnöve Nüchter
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 < VBE

Gesundheitsfachkräfte  
für Schulen gefordert

Anlässlich des Weltgesund
heitstages am 7. April 2021  
hat der Verband Bildung und 
Erziehung (VBE) erneut den 
Einsatz von Schulgesundheits
fachkräften gefordert.

„Das Motto des diesjährigen 
Weltgesundheitstages ‚Ge
sundheitliche Chancengleich
heit‘ legt den Finger in die 
Wunde: Bildung und Gesund
heit sind in Deutschland zwar 
Grundrechte, insbesondere so
zioökonomisch benachteiligte 
Kinder und Jugendliche sind 
aber hierzulande in beidem im
mer noch stark benachteiligt 
– und das in einem so reichen 
Land wie der Bundesrepublik“, 
kritisierte der VBEBundesvor
sitzende Udo Beckmann. „Ein 
zentraler und elementar wich
tiger Faktor für die Prävention 
und den Gesundheitsschutz 
aller Kinder und Jugendlichen 
sind Schulgesundheitsfach
kräfte. Bereits im März 2017 
forderte der VBE gemeinsam 
mit dem Berufsverband der 
Kinder und Jugendärzte (BVKJ) 
die Ausbildung und den zeit
nahen, bedarfsgerechten und 
flächendeckenden Einsatz von 
Schulgesundheitsfachkräften 
und hatte dazu alle Gesund
heits und Kultusministerien 
angeschrieben.“

Die Chance auf eine Umset
zung sei aber von der Politik 
bislang vertan worden und fal

le allen Beteiligten in der ak
tuellen CoronaPandemie dop
pelt auf die Füße. Beckmann: 
„Als Teil von multiprofessionel
len Teams können Schulge
sundheitsfachkräfte einen 
wertvollen Beitrag für mehr 
Gesundheits, aber auch Bil
dungsgerechtigkeit leisten, 
 indem sie Lehrkräfte, die für 
solche Aufgaben nicht ausge
bildet sind, entlasten. Erkennt
nisse aus anderen Ländern so
wie aus Modellprojekten in 
Deutschland belegen verschie
dene positive Effekte eindrück
lich.“  

 < DSTG

Privilegien im Entwurf für 
Fondsstandortgesetz

In einer virtuellen Anhörung 
des Finanzausschusses des 
Deutschen Bundestages am 
12. April 2021 hat der Bundes
vorsitzende der Deutschen 
SteuerGewerkschaft (DSTG) 
und dbb Vize Thomas Eigen
thaler deutliche Kritik am steu

erlichen Teil des Entwurfs für 
das Fondsstandortgesetz ge
übt: „Dieses Gesetz ist ein pri
vilegierendes Sondergesetz für 
einige Wenige.“ Die geplanten 
Regelungen seien wenig ziel
führend und zudem rechtlich 
angreifbar.

Mit dem Gesetz soll der Fonds
standort Deutschland gestärkt 
werden. Dazu soll zum einen 
der Steuerfreibetrag bei der 
verbilligten Überlassung von 

Vermögensbeteiligung von  
360 auf 720 Euro verdoppelt 
werden, was von Eigenthaler 
als „vertretbar“ bezeichnet 
wurde. Höchst problematisch 
sei jedoch der neu geplante 
§ 19 a im Einkommensteuer
gesetz, der die Besteu erung 
geldwerter Vorteile in diesem 
Bereich auf zehn Jahre hinaus
schieben soll. Der DSTGChef 
machte mehrfach deutlich, 
dass er hierin einen Verstoß 
 gegen die Grundprinzipien der 
Einkommensbesteuerung sehe. 
Zum einen sei der Anwen
dungsbereich für die Praxis 
sehr unklar, zum anderen führe 
eine solche zehnjährige Über
wachung sowohl aufseiten  
des Arbeitgebers wie aufseiten 
des Finanzamts zu einem er
heblichen Bürokratieaufwuchs. 
Mit Blick auf die Behandlung 
von Sachbezügen und anderen 
geldwerten Vorteilen sei zu
dem eine Ungleichbehandlung 
festzustellen: Hier werde sofort 
besteuert, dort werde hinaus
geschoben. Für den Befund 
 einer Privilegierung spreche 
auch, dass für die Vorteile aus 
der Vermögensüberlassung 
zwar offenbar sofort Sozialbei
träge anfielen, aber die Lohn
versteuerung auf zehn Jahre 
hinausgeschoben werde.

Neu eingeführt werden soll 
 zudem eine Umsatzsteuerbe
freiung für die Verwaltung von 
Wagniskapitalfonds. Auch hier 
zeigte sich Eigenthaler kritisch. 
Die EUMehrwertsteuerrichtli
nie gebiete eine solche Steuer
befreiung nicht. Eine derart 
 isolierte Steuerbefreiung sei 
vielmehr aus Gründen des EU
Beihilfeverbots sogar sehr kri
tisch zu sehen. Jedenfalls halte 
die DSTG, so Eigenthaler weiter, 
eine steuerliche Gleichstellung 
mit „normalen“ aufsichtsrecht
lich und anlegerrechtlich ge
checkten Fonds für falsch. Es  
sei zudem nicht klar, welche Kri
terien für einen Wagniskapital
fonds eigentlich gelten sollen. 
Dies dürfe auch nicht allein 
durch ein Schreiben des Bun
desfinanzministeriums geregelt, 
sondern müsse vom Gesetzge
ber selbst definiert werden. 

 < SBB

Gespräch über Besoldung 
mit Finanzminister

Der Sächsische Beamtenbund 
(SBB) hat am 14. April 2021  
mit dem sächsischen Finanz
minister Hartmut Vorjohann 
ein  Gespräch über die amts 
angemessene Alimentation 
von Beamtinnen und Beamten 
 geführt.

Das Thema beschäftigt seit 
vielen Jahren die Gerichte  
in Deutschland. Der SBB hat 
te seine Mitglieder zuletzt  
im Jahr 2020 aufgefordert, 
Widerspruch gegen ihre Be
soldung einzulegen und vor
sorglich einen Antrag auf 
 Gewährung einer amtsan
gemessenen Alimentation  
zu stellen.

Grundsätzlich sei man daran 
interessiert, gemeinsam mit 
anderen Spitzenverbänden 
und der Landesregierung 
 tragfähige Lösungen für die 
komplexe Problematik zu 
 finden, hieß es vom dbb 
 Landesbund.

Das Gespräch mit dem Finanz
minister habe jedoch zunächst 
keine nennenswerten Fort
schritte gebracht. Vorjohann 
wolle aber die Möglichkeiten 
für eine bundeseinheitliche 
Herangehensweise prüfen 
und über das Thema bei der 
nächsten Finanzministerkon
ferenz mit seinen Kolleginnen 
und Kollegen aus Bund und 
Ländern im Mai beraten. 

> Udo Beckmann,  
Bundesvorsitzender des VBE

> Nanette Seidler,  
Landesvorsitzende des SBB

> Thomas Eigenthaler, 
Bundesvorsitzender der DSTG

dbb

> Polizeispiegel | dbb seiten | Mai 2021

42



Ti
te

l
m

it
gl

ie
ds

ge
w

er
ks

ch
af

te
n

 < dbb mv 

Leichtere Anerkennung von 
Dienstunfällen bei COVID-19

Die Regelungen für Beamtin
nen und Beamte zur Anerken
nung einer COVID19Erkran
kung als Dienstunfall wurden 
angepasst. Der dbb mecklen
burgvorpommern (dbb mv) 
begrüßte am 28. März, dass die 
Nachweisführung erleichtert 
wurde.

Nach wie vor liegt die Beweis
last im Fürsorgerecht grund
sätzlich bei der Person, die die 
Anerkennung als Dienstunfall 
begehrt, heißt es in einem 
Schreiben der Staatskanzlei an 
die Personalreferate des Lan
des. „Da jedoch nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden kann, 
dass sich im Einzelfall Beam
tinnen und Beamte bei der 
Verrichtung ihres Dienstes in
fizieren und an COVID19 er
kranken, haben wir in der zu
rückliegenden Zeit darauf 
gedrungen, dass den Betroffe
nen die Nachweisführung im 
Rahmen der besonderen Für
sorgepflicht erleichtert wird“, 
so dbb Landesvorsitzender 
Dietmar Knecht.

Die Anerkennung einer 
 COVID19Erkrankung als 
Dienstunfall setzt immer eine 
Einzelfallprüfung voraus. Nach 
der Infektion mit dem Corona
virus muss die Beamtin oder 
der Beamte nachweislich zeit
nah selbst an COVID19 er
krankt sein, weil ein Körper
schaden Grundbedingung für 

die Anerkennung eines Ge
schehens als Dienstunfall ist. 
Die Infektion muss sich bei 
dienstlichen Tätigkeiten durch 
einen nachgewiesenen inten
siven Kontakt mit einer infek
tiösen Person ereignet haben. 
Die Erkrankung an COVID19 
muss innerhalb von zwei Wo
chen nach diesem intensiven 
Kontakt eingetreten sein. Ein 
weiteres Indiz für die Infekti
on im Zusammenhang mit der 
Erfüllung dienstlicher Pflich
ten kann beispielsweise auch 
in dem Umstand gesehen 
werden, dass es außerhalb  
des dienstlichen Umfeldes  
nur geringe Infektionszahlen 
gegeben hat. 

„Auch wenn die Einzelfall
prüfung bedeutet, dass über
prüft werden kann, ob die 
 Infektion im fraglichen Zeit
raum auch durch Kontakt zu 
infektiösen Personen im pri
vaten Lebensumfeld aufge
treten sein kann, beseitigen 
die vorgelegten Regelungen 
vorhandene Unsicherheiten, 
die sich in den letzten Mona
ten aufgestaut haben“, so 
Knecht. 

 < dbb schleswigholstein 

Aus für die Pflegekammer

In einer Urabstimmung  ha 
ben fast 92 Prozent der Pfle
gekräfte für eine Auflösung 
der Pflegekammer in Schles
wigHolstein gestimmt. Der 
dbb schleswigholstein (dbb 
sh) bewertet das Aus für die 
Pflegekammer auch als Chan
ce für bessere Rahmenbedin
gungen in der Pflege.  

„Weder die Politik noch die 
Pflegekräfte selbst werden 
künftig Erwartungshaltungen 
an eine Kammer richten kön
nen, die dort gar nicht erfüllt 
werden können oder fehl am 
Platze sind“, sagte der dbb 
Landesbundvorsitzende Kai 
Tellkamp am 26. März 2021. 
Aus Sicht des dbb sh passt  
es nicht wirklich zusammen, 
wenn abhängig Beschäftigte 

Zwangsbeiträge zahlen müs
sen, damit ihre Berufsbilder 
geordnet und Fortbildungen 
organisiert werden. Hier dür
fen die Arbeitgeber und die 
staatlichen Institutionen nicht 
aus der Verantwortung ent
lassen werden. Problematisch 
ist auch, dass immer wieder 
der Eindruck erweckt wurde, 

dass die Pflegekammer die Ar
beits und Einkommensbedin
gungen positiv beeinflussen 
kann. „Genau das kann sie 
nämlich nicht, diese Aufgabe 
obliegt bereits nach den Vor
gaben des Grundgesetzes den 
Gewerkschaften“, stellte Tell
kamp klar.

Der Erfolg liegt in der Hand 
der Beschäftigten und ist 
durchaus möglich, wie zum 
Beispiel der letzte Tarifab

schluss mit den Kommunen 
unter Tarifpartnerschaft des 
dbb zeigt: Ab März 2021 wird 
eine Pflegezulage in Höhe von 
monatlich 70 Euro gezahlt, die 
nach einem Jahr auf 120 Euro 
aufgestockt wird. Außerdem 
wurde unter anderen die In
tensivzulage auf 100 Euro pro 
Monat erhöht.

Der dbb sh weist aber auf 
eine weitere Baustelle hin, bei 
der insbesondere die Politik 
noch „liefern“ muss: „Es kann 
nicht sein, dass Investoren mit 
Pflegeeinrichtungen auf dem  
 Rücken der Pflegekräfte, der 
Pflegebedürftigen und der 
Versichertengemeinschaft 
richtig Kasse machen können. 
Nach unserer Überzeugung 
muss die Pflege gemeinwohl
orientiert und damit in öffent
lichrechtlichen Strukturen or
ganisiert werden, statt eine 
Gewinnorientierung in pri
vatrechtlichen Strukturen zu 
ermöglichen. In diesem Zu
sammenhang sollte die Finan
zierung und Refinanzierung 
von Gesundheitsdienstleis
tungen transparenter werden. 
Je komplizierter die Regelun
gen sind und je mehr Akteure 
mitspielen, umso schwieriger 
sind auch eine zielgerichtete 
 politische Steuerung und eine 
 Lösung aus einem Guss“, so 
der dbb sh. 

> Dietmar Knecht,  
Vorsitzender des dbb  
mecklenburgvorpommern

> Kai Tellkamp, Vorsitzender des  
dbb schleswigholstein

 < Kurz notiert

Die Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM) hat eine Um
frage unter den Beschäftigten der Deutschen Post gestartet, wie 
die Gewerkschaft am 8. April 2021 mitteilte. „Die CoronaPande
mie hat alles das, was bisher als selbstverständlich angesehen 
wurde, infrage gestellt. Das Arbeiten und das Leben von Millionen 
Menschen hierzulande hat sich gewandelt. Seit gut einem Jahr 
 arbeitest auch du als Beschäftigter der Deutschen Post unter er
schwerten Bedingungen. Deine Arbeitsabläufe haben sich grund
legend geändert und deine Arbeitsbelastung hat noch einmal zu
genommen. Viele Probleme bei der Arbeit, mit denen du vorher 
schon zu kämpfen hattest, haben sich vor dem Hintergrund der 
CoronaPandemie verstärkt. 

Mit einer Umfrage zu aktuellen Themen aus dem Bereich der 
Deutschen Post möchten wir nun von dir wissen, was dich belas 
tet und wie wir als DPVKOM mit unseren Betriebsräten helfen 
können, dir die Arbeit zu erleichtern“, hieß es dazu von der 
DPVKOM. Die Umfrage mit den zehn Fragen gibt es hier:  
www.surveymonkey.de/r/JQ9YC6N.

dbb

> Polizeispiegel | dbb seiten | Mai 2021

44



Ti
te

l
m

it
gl

ie
ds

ge
w

er
ks

ch
af

te
n

„Digitale Spuren gibt es heutzutage bei 
fast jeder Straftat. Wir fi nden sie.“

Tino Seibt
IT-Forensiker

Weitere 150 Berufsprofi le im Öff entlichen Dienst und Tino 

im Video-Interview auf: www.die-unverzichtbaren.de

 < GDL

Kritik an Darstellung  
der DB-Bilanz

Mit einem Minus von 5,7 Milli
arden Euro nach Steuern hat 
die Deutsche Bahn (DB) ihre 
Bilanz 2020 abgeschlossen.  
Der Umsatz sank gegenüber 
dem Vorjahr um mehr als  
zehn Prozent auf 39,9 Milliar
den Euro. Das Minus sei eine 
unausweichliche Folge der 
 CoronaPandemie. Diese 
 Darstellung kritisierte die 
 Gewerkschaft Deutscher 
 Lokomotivführer (GDL), es 
gäbe hausgemachte Gründe.

„Wahre Ursache für die fehlen
den Milliarden sind Leucht
turmprojekte in Deutschland 

wie Stuttgart 21, weltweite 
Einkaufstouren, mit denen sich 
der DBVorstand schon oft ver
zockt hat, wie Arriva, und ein 
aufgeblähter Wasserkopf. Die 
Abenteuerspielplätze auf der 
ganzen Welt, versteckt unter 
dem Oberbegriff Beteiligung/
Sonstiges, erzeugen einen fi
nanziellen Verlust von mehr als 
1,5 Milliarden Euro. Für diese 
Misere trägt der Vorstand die 
Verantwortung – und auch der 
Bund, der sie mit Milliarden zu 
übertünchen versucht, statt 
den Wildwuchs zu beschnei
den und eine klare Struktur mit 
dem Kernelement Schiene in 
Deutschland zu organisieren“, 
sagte der GDLBundesvorsit
zende und dbb Vize Claus We
selsky am 26. März 2021.

„Wir sorgen dafür, dass sich die 
Entgelt und Arbeitsbedingun
gen des direkten Personals 
maßgeblich verbessern. Die Ta
rifverhandlungen stehen vor 
der Tür und wir können auf die 
Solidarität und den Zusam
menhalt unserer Kollegen zäh
len. Dabei spielt es keine Rolle, 
dass die DB nicht mit einer Ge
werkschaft verhandeln will, die 
weiß, wie sie ihre Forderungen 
durchsetzt, dabei noch das 
Missmanagement gnadenlos 
aufdeckt und auch noch sagt, 

wie es besser geht“, so Wesel
sky. „Der Versuch, die GDL über 
das Tarifeinheitsgesetz zu eli
minieren, ist entgegen den 
großspurigen Verlautbarungen 
des Arbeitgebers von vornher
ein zum Scheitern verurteilt.“ 

 < dbb brandenburg

Klage gegen die 
 Justizministerin erhoben

Der dbb brandenburg hat am 
22. März 2021 vor dem Verwal
tungsgericht Potsdam Klage 
gegen die Justizministerin des 
Landes, Susanne Hoffmann, 
erhoben. Hintergrund ist das 
Gesetzgebungsverfahren zur 
geplanten Neustrukturierung 
der Arbeitsgerichte des Landes 
Brandenburg.

„Die Landesleitung des dbb 
brandenburg hat im Anschluss 
an das Spitzengespräch mit 
den Vertretern der Landesre
gierung noch einmal intensiv 
über das weitere Vorgehen be
raten. Wir waren uns einig, 
dass die Einlegung einer Klage 
unumgänglich ist. Die Beteili
gungsrechte, die im § 130 LBG 
geregelt sind, sind ein schüt
zenwertes Instrument des Mit
einanders der Landesregierung 

und der Gewerkschaften. Denn 
nur wenn die Interessenvertre
tungen frühzeitig eingebunden 
werden und ihr Rat auch ernst 
genommen wird, kann vermie
den werden, dass – wie im vor
liegenden Fall – der Eindruck 

entsteht, dass BulldozerPolitik 
auf Kosten der Bevölkerung 
und der Beschäftigten ge
macht wird“, sagte der dbb 
Landesvorsitzende Ralf Rog
genbuck.

„Wir fordern die Justizminis
terin auf, das Gesetz zur Neu
strukturierung der Arbeitsge
richtsbezirke zurückzuziehen 
und den dbb brandenburg als 
Spitzenorganisation erst ein
mal ordnungsgemäß zu betei
ligen“, so Roggenbuck. 

 < Kurz notiert

Bremen: Fachkräftemangel bei Polizei  
und an Schulen
Die Fachgewerkschaften im dbb bremen sehen wegen des Perso
nalmangels bei Polizei und Schulen der Hansestadt dringenden 
Handlungsbedarf. So habe die Landesregierung „mit der Novellie
rung des Polizeigesetzes eine Kette zusätzlicher Aufgaben ge
schaffen, die durch die Polizei mit dem vorhandenen Personal 
nicht bewältigt werden können“, erklärte Jörn Schulze, Vorsitzen
der der Deutsche Polizeigewerkschaft in Bremen. In der Folge sei
en viele Stellen für Kontaktpolizistinnen und polizisten unbesetzt.

Laut Bildungsbehörde sind derzeit auch in den Schulen 62 von 
4 871 Vollzeitstellen nicht mit voll ausgebildeten Lehrkräften be
setzt. Der entsprechende Unterricht wird überwiegend durch 
Lehramtsstudierende erteilt, die über den Verein „Stadtteilschule“ 
eingestellt werden. Der Personalrat Schulen geht sogar davon aus, 
dass in Bremen rund 200 Stellen für voll ausgebildete Lehrkräfte 
fehlen. Dem Lehrkräftemangel begegnet Bremen durch eine bes
sere Bezahlung an Grundschulen und in der Sekundarstufe I (ab 
Sommer Besoldungsstufe A 13, bisher A 12 plus monatliche Zula
ge). Eine Erhöhung der Besoldung der Gymnasial und Berufsschul
lehrkräfte ist jedoch nicht geplant.

 < Kurz notiert

Beihilfekürzungen Baden-Württemberg: 
 Widersprüche wieder digital einlegen
Das Finanzministerium und das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung (LBV) haben sich gemeinsam auf eine Vorgehenswei
se zum Umgang mit den über das Kundenportal digital eingeleg
ten Widersprüchen verständigt. Der BBW begrüßte am 31. März 
2021 den Lösungsweg.

Beim LBV liegen derzeit knapp 30 000 Widersprüche gegen die 
 Beihilfekürzungen des Haushaltsbegleitgesetzes 2013/2014 und 
für eine amtsangemessene Besoldung. Durch ein Urteil des Ver
waltungsgerichtes Karlsruhe vom 24. November 2020 entstand 
ein Problem mit digital übermittelten Widersprüchen hinsichtlich 
der Rechtssicherheit. Das Gericht hatte formelle Mängel beanstan
det. Mit seiner Entscheidung hat das Verwaltungsgericht die Mög
lichkeit gestoppt, Widersprüche über das Kundenportal des LBV 
einzulegen.

Der BBW bewertet es positiv, dass unter Einbeziehung seiner Fach
gewerkschaften und Fachverbände nun ein Weg gefunden wurde, 
wie mit den noch nicht beschiedenen, digital eingelegten Wider
sprüchen rechtsgültig zu verfahren ist.

> Ralf Roggenbuck, Vorsitzender 
des dbb brandenburg

> Claus Weselsky, 
Bundesvorsitzender der GDL

dbb

> Polizeispiegel | dbb seiten | Mai 2021

46



„Digitale Spuren gibt es heutzutage bei 
fast jeder Straftat. Wir fi nden sie.“

Tino Seibt
IT-Forensiker

Weitere 150 Berufsprofi le im Öff entlichen Dienst und Tino 

im Video-Interview auf: www.die-unverzichtbaren.de
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